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Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verkehr (15. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/6914 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
und anderer Gesetze 

A. Problem 

Die Zweite EU-Führerscheinrichtlinie 91/439/EWG bedarf der 
Umsetzung. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten insbe-
sondere zur Übernahme des internationalen Systems der Fahr-
erlaubnisklassen A bis E und regelt detaillierter als die Erste 
Richtlinie die Zugangsvoraussetzungen zu den einzelnen Klassen. 
Als weitere Neuregelung von grundsätzlicher Bedeutung sieht 
die Richtlinie die gegenseitige unbeschränkte Anerkennung der 
Führerscheine aus anderen Mitgliedstaaten auch bei Wohnsitz-
verlegung vor. 

Die fahrerlaubnisrechtlichen Bestimmungen sind bisher im we-
sentlichen in Abschnitt I des Straßenverkehrsgesetzes und den 
darauf beruhenden Rechtsverordnungen geregelt. Gesetz und 
Verordnungen gehen teilweise noch auf Vorschriften aus der Zeit 
vor der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland zurück. Ver-
ordnungsermächtigungen sind zum Teil zu undifferenzie rt . Auch 
entspricht die Gewichtung bei der Verteilung der Regelungen auf 
Gesetz und Verordnung nicht mehr den gewachsenen rechts-
staatlichen Anforderungen. Eine Überarbeitung ist daher gebo-
ten. 

Das „Punktsystem" ist derzeit in der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zu § 15b StVZO geregelt. Im Hinblick auf die hohe Be-
deutung des Punktsystems für den betroffenen Bürger, angesichts 
des Eingriffscharakters der in Rede stehenden Maßnahmen und 
aus allgemeinen Gesichtspunkten der Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit ist es erforderlich, die grundsätzlichen Bestimmungen 
des Punktsystems, insbesondere den Punkterahmen und die zu 
ergreifenden Maßnahmen gesetzlich zu regeln. 

Die Vorschriften über das Verkehrszentralregister (§§ 28ff. StVG) 
bedürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen der Überarbeitung. 
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Die Zweite EU-Führerscheinrichtlinie macht die Errichtung eines 
zentralen Fahrerlaubnisregisters erforderlich. Die noch bestehen-
den örtlichen Fahrerlaubnisregister bedürfen einer gesicherten 
Rechtsgrundlage. 

Die Vorschriften über die Fahrzeugregister müssen sowohl aus 
datenschutzrechtlichen Gründen als auch zur Umsetzung des 
ZEVIS-Berichts der Bundesregierung an den Deutschen Bundes-
tag (Drucksache 12/3251) novelliert werden. 

Die mit dem Fahrlehrergesetz eingeleitete schrittweise Verbesse-
rung der beruflichen Qualifikation des Fahrlehrers soll durch die 
Intensivierung der Fahrlehrerausbildung fortgeführt werden. 

Die Registervorschriften über Kraftfahrsachverständige bedürfen 
der Überarbeitung. 

B. Lösung 

Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (einschließlich der Schaf-
fung von Ermächtigungsgrundlagen für spätere Verordnungs-
regelungen), des Fahrlehrergesetzes, des Strafgesetzbuches, der 
Strafprozeßordnung, des Bundeszentralregistergesetzes, des Kraft-
fahrsachverständigengesetzes, des Personenbeförderungsgeset-
zes und des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bun-
desamtes. 

Mehrheitliche Annahme 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Öffentliche Haushalte 

a) Haushalt des Bundes 

Durch die Einrichtung eines zentralen Registers a ller erteilten 
Fahrerlaubnisse, die Novellierung des Punktsystems und der 
Vorschriften für das Verkehrszentralregister und die Überarbei-
tung der Vorschriften für die Fahrzeugregister entstehen in den 
Jahren 1997 bis 2002 geschätzte Kosten von insgesamt ca. 
52,9 Mio. DM, die sich durch entsprechende Gebühren decken 
lassen. Die Verbesserung der Fahrlehrerausbildung führt im 
Bereich der Bundeswehr zu Kosten von 2,7 Mio. DM pro Jahr. 

b) Haushalte der Länder und Gemeinden 

Für die Haushalte der Länder und Gemeinden entsteht Auf-
wand . durch zusätzliche Voraussetzungen bei der Erteilung der 
Fahrerlaubnis, Modifikationen bei der Fahrerlaubnis auf Probe, 
die Novellierung des Punktsystems, die Erweiterung der Eintra-
gungstatbestände im Verkehrszentralregister und die damit 
verbundenen zusätzlichen Mitteilungen an das Kraftfahrt-Bun-
desamt (KBA), die Übermittlung der Fahrerlaubnisdaten an  das 
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Zentrale Fahrerlaubnisregister, Neuregelungen im Bereich der 
Entziehung ausländischer Fahrerlaubnisse, die Regelung für 
die Behandlung von Eignungsgutachten, Registerauskünften 
etc. in den Fahrerlaubnisakten und die Mitteilung von Namens-
änderungen durch die Meldebehörden an das Kraftfahrt-Bun-
desamt. 

Dem stehen mittelfristig Einsparungen durch die Auflösung der 
jetzt noch bestehenden örtlichen Fahrerlaubnisregister gegen-
über. Sowohl Kosten als auch Einsparungen lassen sich nicht 
näher quantifizieren. Entstehender Mehraufwand muß bei der 
Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßen-
verkehr, die im Zusammenhang mit der auf der Grundlage die-
ses Gesetzes zu erlassenden Fahrerlaubnisverordnung erfolgen 
soll, berücksichtigt werden. 

E. Sonstige Kosten 

a) Bürger 

Der Entwurf sieht ein obligatorisches Aufbauseminar von mehr-
fach auffälligen Kraftfahrern im Rahmen des Punktsystems so-
wie eine freiwillige verkehrspsychologische Beratung vor. Die 
Kosten sind von den betreffenden Teilnehmern zu tragen, wobei 
die Entgelte frei vereinbart werden können. Ein Aufbauseminar 
kostet z. Z. etwa 450 DM. Auswirkungen des Entwurfs auf die-
sen Preis sind nicht ersichtlich. Die Kosten für die - freiwillige - 
verkehrspsychologische Beratung dürften sich ebenfa lls in die-
ser Größenordnung bewegen. Demgegenüber entfallen die 
Kosten für die theoretische Prüfung, die bisher bei Erreichen 
von 14 Punkten abgelegt werden mußte. 

Entsprechendes gilt für die Inhaber einer Fahrerlaubnis auf 
Probe, wo anstelle der obligatorischen Wiederholung der Fahr-
erlaubnisprüfung als zweite Eingriffsschwelle ebenfalls die frei-
willige verkehrspsychologische Beratung tritt. 

Für die Erfassung der Fahrerlaubnisdaten im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister ist eine Gebühr von 2 DM (Fahranfänger 
3,50 DM) veranschlagt (zuzüglich einer Landesgebühr für die 
Mitteilung der Daten an das KBA). Ersterwerber einer Fahr-
erlaubnis zahlen bereits heute für die Erfassung ihrer Daten im 
Fahranfängerregister eine entsprechende Gebühr. 

Durch erhöhten Aufwand, insbesondere bei den Fahrerlaubnis-
behörden, können sich Gebührenerhöhungen im Fahrerlaub-
niswesen ergeben. 

Meßbare Auswirkungen auf Einzelpreise, Preisniveau und Ver-
braucherpreisniveau sind nicht zu erwarten, da die von Fahr-
erlaubnisinhabern aufgrund des Entwurfs zu zahlenden Ge-
bühren nur einen geringen Anteil an den Kosten der Lebenshal-
tung haben und die Kosten für Aufbauseminar und (freiwillige) 
verkehrspsychologische Beratung nur relativ wenige Fahr-
erlaubnisinhaber treffen. 

b) Sonstige Kosten sind nicht ersichtlich. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 13/6914 - 
in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen 
Fassung anzunehmen, 

2. folgende Entschließung zu fassen: 

Der Deutsche Bundestag ist der Auffassung, daß mit der Verab-
schiedung der Änderung insbesondere des Straßenverkehrsge

-

setzes und mit der Umsetzung der Zweiten EU-Führerschein-
richtlinie 91/439/EWG ein bedeutender Schritt für ein einheit-
liches Fahrerlaubnisrecht in Europa getan wird. Einheitliche 
Mindeststandards für die Erteilung der Fahrerlaubnis und ein-
heitliche Führerscheinmuster sind die Grundlage für die gegen-
seitige und unbefristete Anerkennung der Fahrerlaubnisse und 
Führerscheine in den Mitgliedstaaten der EU sowie in den 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum. Damit wird auch die Freizügigkeit in Europa 
wieder ein weiteres Stück verwirklicht. 

Mit dem neuen Führerscheinrecht im Straßenverkehrsgesetz 
werden außerdem die Grundlagen für die Novellierung weite-
rer wichtiger Bereiche insbesondere des Punktsystems und der 
medizinisch-psychologischen Untersuchung geschaffen, um 
sicherzustellen, daß im Interesse der Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit auf unseren Straßen hier nach sachlichen, ein-
heitlichen und verbindlichen Kriterien verfahren wird und Miß-
bräuche vermieden werden. 

Schließlich wird durch die Novellierung des Fahrlehrergesetzes 
dazu beigetragen, Qualifikation, Ausbildung und Fortbildung 
der Fahrlehrer zu verbessern. Dies ist von Bedeutung für die 
Ausbildung in den Fahrschulen in Deutschland, in denen jähr-
lich etwa eine Million Fahranfänger auf den modernen Straßen-
verkehr vorbereitet werden müssen. Ca. 2/3 der Fahrerlaubnisse 
werden zwischen dem 18. und 19. Lebensjahr, über 90 % bis 
zum 25. Lebensjahr erworben. Dies bedeutet, daß nahezu jeder 
Jugendliche eine Fahrschule besucht. Neben der Ausbildung in 
Vorschriftenkenntnis und Fahrfertigkeit ist heute von zentraler 
Bedeutung, daß dem Fahrschüler zusätzlich auch Verantwor-
tungsbewußtsein, Sensibilität für Risiken und Gefahren des 
modernen Straßenverkehrs sowie die richtige Einstellung zum 
Führen eines Kraftfahrzeugs vermittelt wird. Auch ist die Aus-
bildung, die von den komplexen Zusammenhängen zwischen 
maßvoller Nutzung des Kraftfahrzeugs, Verkehrssicherheit, 
Umweltschutz und Energiesparen ausgehen muß, bedeutend 
umfangreicher und schwieriger geworden. Deshalb ist die Fahr

-

schulausbildung heute nicht mehr nur eine Vorbereitung auf 
die theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung, sondern 
sie hat inzwischen ihren eigenständigen Wert erhalten. Sie stellt 
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an den Fahrlehrer auch entsprechende pädagogische Anforde-
rungen. 

Der Fahrlehrerberuf ist noch immer ein Fortbildungsberuf, für 
den eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anderen 
anerkannten Lehrberuf sowie eine fünfmonatige theore tische 
Fortbildung in einer Fahrlehrerausbildungsstätte genügt. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf wird diese theore tische 
Fortbildung um ein mehrmonatiges Praktikum in einer Aus-
bildungsfahrschule ergänzt, um den Praxisbezug herzustellen. 
Darüber hinaus ist aber zu prüfen, ob angesichts der pädagogi-
schen Anforderungen, die vermehrt an den Fahrlehrer gestellt 
werden, der Fahrlehrerberuf von einem Fortbildungs- zu einem 
Ausbildungsberuf zu entwickeln ist. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, für den Fahr-
lehrerberuf ein Konzept zu entwickeln, das aus einer pädago-
gischen Grundausbildung sowie einer fahrlehrer-spezifischen 
theoretischen und praktischen Ausbildung besteht, und in zwei 
Jahren dem Deutschen Bundestag hierüber zu berichten. 

Bonn, den 4. Juni 1997 

Der Ausschuß für Verkehr 

Dr. Dionys Jobst 

Vorsitzender 

Michael Jung (Limburg) 

Berichterstatter 

Gila Altmann (Aurich) 

Berichterstatterin 

Elke Ferner 

Berichterstatterin 

Horst Friedrich 

Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
und anderer Gesetze 
- Drucksache 13/6914 - 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Verkehr (15. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

und anderer Gesetze*) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Das Straßenverkehrsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil IH, Gliederungsnummer 9231-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 12 Abs. 76 des Gesetzes vom 14. Sep-
tember 1994 (BGBl. I S. 2325), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf 
öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden 
sollen, müssen von der zuständigen Behörde 
(Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen 
sein." 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Fahrerlaubnis und Führerschein 

(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahr-
zeug führt, bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) 
der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehör-
de). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klas-
sen erteilt. Sie ist durch eine amtliche Bescheini-
gung (Führerschein) nachzuweisen. 

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der nachgenannten 
EG-Richtlinien in deutsches Recht: 
1. Artikel 1 Nr. 2 (§ 2 Abs. 1 bis 7 und 10), Nr. 3 Buchstabe a 

(§ 2a Abs. 1), Nr. 7 (§ 3 Abs. 1, 2 und 6), Nr. 10 Buchstabe 
a (§ 6 Abs. 1 Nr. 1), Nr. 14 (§ 25), Nr. 17 (§ 30 Abs. 7), 
Nr. 18 (§ 30a Abs. 5), Nr. 19 (§ 30c Abs. 1 Nr. 5), Nr. 37 
(§§ 48 bis 63), Artikel 3 Nr. 1 (§ 44), Nr. 4 (§ 69b), 
Artikel 4 Nr. 1 (§ 111a) dienen der Umsetzung der Richt-
linie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den 
Führerschein (ABl. EG Nr. L 237 S. 1), 

2. Artikel 2 Nr. 2 (§ 2 Abs. 6) und Nr. 38 (§ 43) dient der Um-
setzung der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 
1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Aner-
kennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergän-
zung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25), 
soweit es sich um berufliche Befähigungsnachweise von 
Fahrlehrern handelt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

und anderer Gesetze*) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Das Straßenverkehrsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9231-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 12 Abs. 76 des Gesetzes vom 14. Sep-
tember 1994 (BGB1. I S. 2325), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

(1) unverändert 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Fahrerlaubnis und Führerschein 

(1) unverändert 

*) unverändert 
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Entwurf 

(2) Die Fahrerlaubnis ist für die jeweilige Klasse 
zu erteilen, wenn der Bewerber 

1. seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne des Ar-
tikels 9 der Richtlinie 91/439/EWG des Rates 
vom 29. Juli 1991 über den Führerschein (ABl. 
EG Nr. L 237 S. 1) im Inland hat, 

2. das erforderliche Mindestalter erreicht hat, 

3. zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist, 

4. zum Führen von Kraftfahrzeugen nach dem 
Fahrlehrergesetz und den auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften ausgebildet worden ist, 

5. die Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen in einer theoretischen und praktischen 
Prüfung nachgewiesen hat, 

6. die Grundzüge der Versorgung Unfallverletz-
ter im Straßenverkehr beherrscht oder Erste 
Hilfe leisten kann und 

7. keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wi rt

-schaftsraum erteilte Fahrerlaubnis dieser Mas-
se besitzt. 

Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe f können 
als weitere Voraussetzungen der Vorbesitz ande-
rer Klassen, Fahrpraxis in einer anderen Masse 
oder Ortskenntnisse festgelegt werden. Die Fahr-
erlaubnis kann für die Massen C und D sowie ihre 
Unterklassen und Anhängerklassen befristet er-
teilt werden. Sie ist auf Antrag zu verlängern, 
wenn der Bewerber zum Führen von Kraftfahr-
zeugen geeignet ist und kein Anlaß zur Annahme 
besteht, daß eine der aus den Sätzen 1 und 2 er-
sichtlichen sonstigen Voraussetzungen fehlt. 

(3) Nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und f 
kann für die Personenbeförderung in anderen 
Fahrzeugen als Kraftomnibussen zusätzlich zur 
Fahrerlaubnis nach Absatz 1 eine besondere Er-
laubnis verlangt werden. Die Erlaubnis wird be-
fristet erteilt. Für die Erteilung und Verlängerung 
können dieselben Voraussetzungen bestimmt 
werden, die für die Fahrerlaubnis zum Führen 
von Kraftomnibussen gelten. 

(4) Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, wer die notwendigen körperlichen und geisti-
gen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich 
oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche 
Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen 
hat. Ist der Bewerber nur bedingt zum Führen von 
Kraftfahrzeugen geeignet, so erteilt die Fahr-
erlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis mit Be-
schränkungen oder unter Auflagen, wenn da- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) Die Fahrerlaubnis ist für die jeweilige Masse 
zu erteilen, wenn der Bewerber 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g können 
als weitere Voraussetzungen der Vorbesitz ande-
rer Massen oder Fahrpraxis in einer anderen 
Masse festgelegt werden. Die Fahrerlaubnis kann 
für die Massen C und D sowie ihre Unterklassen 
und Anhängerklassen befristet erteilt werden. Sie 
ist auf Antrag zu verlängern, wenn der Bewerber 
zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist und 
kein Anlaß zur Annahme besteht, daß eine der 
aus den Sätzen 1 und 2 ersichtlichen sonstigen 
Voraussetzungen fehlt. 

(3) Nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und g 
kann für die Personenbeförderung in anderen 
Fahrzeugen als Kraftomnibussen zusätzlich zur 
Fahrerlaubnis nach Absatz 1 eine besondere Er-
laubnis verlangt werden. Die Erlaubnis wird be-
fristet erteilt. Für die Erteilung und Verlängerung 
können dieselben Voraussetzungen bestimmt 
werden, die für die Fahrerlaubnis zum Führen 
von Kraftomnibussen gelten. Außerdem können 
Ortskenntnisse verlangt werden. Im übrigen gel-
ten die Bestimmungen für Fahrerlaubnisse ent-
sprechend, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. 

(4) Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, wer die notwendigen körperlichen und geisti-
gen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich 
oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche 
Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen 
hat. Ist der Bewerber auf Grund körperlicher 
oder geistiger Mängel nur bedingt zum Führen 
von Kraftfahrzeugen geeignet, so erteilt die 
Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis mit  Be- 
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Entwurf 

durch das sichere Führen von Kraftfahrzeugen 
gewährleistet ist. 

(5) Befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, wer 

1. ausreichende Kenntnisse der für den Führer 
von Kraftfahrzeugen maßgebenden gesetzli-
chen Vorschriften hat, 

2. mit den Gefahren des Straßenverkehrs und 
den zu ihrer Abwehr erforderlichen Verhal-
tensweisen vertraut ist, 

3. die zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeugs, 
gegebenenfalls mit Anhänger, erforderlichen 
technischen Kenntnisse besitzt und zu ihrer 
praktischen Anwendung in der Lage ist und 

4. über ausreichende Kenntnisse einer umwelt-
bewußten und energiesparenden Fahrweise 
verfügt und zu ihrer praktischen Anwendung 
in der Lage ist. 

(6) Wer die Erteilung, Erweiterung, Verlänge-
rung oder Änderung einer Fahrerlaubnis oder ei-
ner besonderen Erlaubnis nach Absatz 3, die Auf-
hebung einer Beschränkung oder Auflage oder 
die Ausfertigung oder Änderung eines Führer-
schemes beantragt, hat der Fahrerlaubnisbehör-
de nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g mit-

- zuteilen und nachzuweisen 

1. Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige frü-
here Namen, Vornamen, Ordens- oder Künst-
leramen, Doktorgrad, Geschlecht, Tag und 
Ort der Geburt, Anschrift und 

2. das Vorliegen der Voraussetzungen nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und Satz 2 und Absatz 3 

sowie ein Lichtbild abzugeben. Außerdem hat der 
Antragsteller eine Erklärung darüber abzugeben, 
ob er bereits eine in- oder ausländische Fahrer-
laubnis der beantragten Klasse oder einen ent-
sprechenden Führerschein besitzt. 

(7) Die Fahrerlaubnisbehörde hat zu ermitteln, 
ob der Antragsteller zum Führen von Kraftfahr-
zeugen, gegebenenfalls mit Anhänger, geeignet 
und befähigt ist, und ob er bereits eine in- oder 
ausländische Fahrerlaubnis oder einen entspre-
chenden Führerschein besitzt. Sie hat dazu Aus-
künfte aus dem Verkehrszentralregister und dem 
Zentralen Fahrerlaubnisregister nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes einzuholen. Sie kann 
außerdem insbesondere entsprechende Aus-
künfte aus ausländischen Registern oder von aus-
ländischen Stellen einholen sowie die Beibrin-
gung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei 
der Verwaltungsbehörde nach den Vorschriften 
des Bundeszentralregistergesetzes verlangen. 

(8) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken 
gegen die Eignung oder Befähigung des Bewer-
bers begründen, so kann die Fahrerlaubnisbehör-
de anordnen, daß der Antragsteller ein Gutachten 
oder Zeugnis eines Facharztes oder Amtsarztes, 
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schränkungen oder unter Auflagen, wenn da-
durch das sichere Führen von Kraftfahrzeugen 
gewährleistet ist. 

(5) Befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, wer 

1. ausreichende Kenntnisse der für das Führen 
von Kraftfahrzeugen maßgebenden gesetzli-
chen Vorschriften hat, 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

(6) Wer die Erteilung, Erweiterung, Verlänge-
rung oder Änderung einer Fahrerlaubnis oder ei-
ner besonderen Erlaubnis nach Absatz 3, die Auf-
hebung einer Beschränkung oder Auflage oder 
die Ausfertigung oder Änderung eines Führer-
schemes beantragt, hat der Fahrerlaubnisbehör-
de nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h mit-
zuteilen und nachzuweisen 

1. unverändert 

2. unverändert 

sowie ein Lichtbild abzugeben. Außerdem hat der 
Antragsteller eine Erklärung darüber abzugeben, 
ob er bereits eine in- oder ausländische Fahrer-
laubnis der beantragten Klasse oder einen ent-
sprechenden Führerschein besitzt. 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begut-
achtungsstelle für Fahreignung oder eines amtli

-

chen anerkannten Sachverständigen oder Prüfers 
für den Kraftfahrzeugverkehr innerhalb einer an-
gemessenen Frist beibringt. 

(9) Die Registerauskünfte, Führungszeugnisse, 
Gutachten und Gesundheitszeugnisse dürfen nur 
zur Feststellung oder Überprüfung der Eignung 
oder Befähigung verwendet werden. Sie sind 
nach spätestens zehn Jahren zu vernichten, es sei 
denn, mit ihnen im Zusammenhang stehende Ein-
tragungen im Verkehrszentralregister oder im 
Zentralen Fahrerlaubnisregister sind nach den 
Bestimmungen für diese Register zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu tilgen oder zu löschen. In diesem 
Fall  ist für die Vernichtung oder Löschung der 
spätere Zeitpunkt maßgeblich. Die Zehnjahres-
frist nach Satz 2 beginnt mit der rechts- oder be-
standskräftigen Entscheidung oder mit der Rück-
nahme des Antrages durch den Antragsteller. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten auch für entsprechende Unter-
lagen, die der Antragsteller nach Absatz 6 Satz 1 
Nr. 2 beibringt. Anstelle einer Vernichtung der 
Unterlagen sind die darin enthaltenen Daten zu 
sperren, wenn die Vernichtung wegen der beson-
deren Art  der Führung der Akten nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

(10) Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Poli-
zei können durch ihre Dienststellen Fahrerlaub-
nisse für das Führen von Dienstfahrzeugen ertei-
len (Dienstfahrerlaubnisse). Diese Dienststellen 
nehmen die Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde 
wahr. Für Dienstfahrerlaubnisse gelten die Be-
stimmungen dieses Gesetzes und der auf ihm be-
ruhenden Rechtsvorschriften, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Mit Dienstfahr-
erlaubnissen dürfen nur Dienstfahrzeuge geführt 
werden. 

(11) Nach näherer Bestimmung durch Rechts-
verordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe i 
berechtigen auch ausländische Fahrerlaubnisse 
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland. Inha-
ber einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum erteilten Fahrerlaubnis, die ihren ordentli-
chen Wohnsitz in das Inland verlegt haben, sind 
verpflichtet, ihre Fahrerlaubnis nach näherer Be-
stimmung durch Rechtsverordnung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe i bei der örtlich zuständi-
gen Fahrerlaubnisbehörde registrieren zu lassen 
und ihr die Daten nach § 50 Abs. 1 und 2 Nr. 1 
mitzuteilen. 

(12) Die Polizei hat Informationen über Tatsa-
chen, die auf nicht nur vorübergehende Mängel 
hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel hin-
sichtlich der Befähigung einer Person zum Führen 
von Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahr-
erlaubnisbehörden zu übermitteln, soweit dies 
für die Überprüfung der Eignung oder Befähi-
gung erforderlich ist. Soweit die mitgeteilten In- 
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(9) unverändert 

(10) unverändert 

(11) Nach näherer Bestimmung durch Rechts-
verordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe j 
berechtigen auch ausländische Fahrerlaubnisse 
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland. Inha-
ber einer in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen . Wirtschafts-
raum erteilten Fahrerlaubnis, die ihren ordentli-
chen Wohnsitz in das Inland verlegt haben, sind 
verpflichtet, ihre Fahrerlaubnis nach näherer Be-
stimmung durch Rechtsverordnung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe j bei der örtlich zuständi-
gen Fahrerlaubnisbehörde registrieren zu lassen 
und ihr die Daten nach § 50 Abs. 1 und 2 Nr. 1 
mitzuteilen. 

(12) Die Polizei hat Informationen über Tatsa-
chen, die auf nicht nur vorübergehende Mängel 
hinsichtlich der Eignung oder auf Mängel hin-
sichtlich der Befähigung einer Person zum Führen 
von Kraftfahrzeugen schließen lassen, den Fahr-
erlaubnisbehörden zu übermitteln, soweit dies 
für die Überprüfung der Eignung oder Befähi- 
gung aus der Sicht der übermittelnden Stelle er- 
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formationen für die Beurteilung der Eignung oder 
Befähigung nicht erforderlich sind, insbesondere 
weil die be treffende Person keine Fahrerlaubnis 
besitzt oder beantragt hat, sind die Unterlagen 
unverzüglich zu vernichten. 

(13) Stellen oder Personen, die die Eignung 
oder Befähigung zur Teilnahme am Straßenver-
kehr zwecks Vorbereitung einer verwaltungsbe-
hördlichen Entscheidung beurteilen oder prüfen, 
müssen für diese Aufgaben gesetzlich oder amt-
lich anerkannt oder beauftragt sein. Personen, die 
die Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
nach § 2 Abs. 5 prüfen, müssen darüber hinaus 
einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahr-
zeugverkehr nach § 10 des Kraftfahrsachverstän-
digengesetzes angehören. Voraussetzungen, In-
halt, Umfang und Verfahren für die Anerkennung 
oder Beauftragung und die Aufsicht werden 
durch Rechtsverordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe k näher bestimmt. 

(14) Die Fahrerlaubnisbehörden dürfen den in 
Absatz 13 Satz 1 genannten Stellen und Personen 
die Daten übermitteln, die diese zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben benötigen. Die be treffenden Stellen 
und Personen dürfen diese Daten und nach nähe-
rer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe k die bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben anfallenden Daten verarbeiten 
und nutzen. 

(15) Wer zur Ausbildung, zur Ablegung der Prü-
fung oder zur Begutachtung der Eignung oder Be-
fähigung ein Kraftfahrzeug auf öffentlichen Stra-

ßen führt, muß dabei von einem Fahrlehrer im 
Sinne des Fahrlehrergesetzes begleitet werden. 
Bei den Fahrten nach Satz 1 gilt im Sinne dieses 
Gesetzes der Fahrlehrer als Führer des Kraftfahr-
zeugs, wenn der Kraftfahrzeugführer keine ent-
sprechende Fahrerlaubnis besitzt. " 

3. § 2 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Bei erstmaligem Erwerb einer Fahr-
erlaubnis wird diese auf Probe erteilt; die Pro-
bezeit dauert zwei Jahre vom Zeitpunkt der Er-
teilung an. Bei Erteilung einer Fahrerlaubnis 
an den Inhaber einer im Ausland erteilten 
Fahrerlaubnis ist die Zeit seit deren Erwerb auf 
die Probezeit anzurechnen. Die Regelungen 
über die Fahrerlaubnis auf Probe finden auch 
Anwendung auf Inhaber einer gültigen Fahr-
erlaubnis aus einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die ihren ordent lichen Wohn-
sitz in das Inland verlegt haben. Die Zeit seit 
dem Erwerb der Fahrerlaubnis ist auf die 
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forderlich ist. Soweit die mitgeteilten Informatio-
nen für die Beurteilung der Eignung oder Befähi-
gung nicht erforderlich sind, insbesondere weil 
die betreffende Person keine Fahrerlaubnis be-
sitzt oder beantragt hat, sind die Unterlagen un-
verzüglich zu vernichten. 

(13) Stellen oder Personen, die die Eignung 
oder Befähigung zur Teilnahme am Straßenver-
kehr oder Ortskenntnisse zwecks Vorbereitung 
einer verwaltungsbehördlichen Entscheidung be-
urteilen oder prüfen oder die in der Versorgung 
Unfallverletzter im Straßenverkehr oder Erster 
Hilfe (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6) ausbilden, müssen 
für diese Aufgaben gesetzlich oder amtlich aner-
kannt oder beauftragt sein. Personen, die die Be-
fähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen nach 
§ 2 Abs. 5 prüfen, müssen darüber hinaus einer 
Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugver-
kehr nach § 10 des Kraftfahrsachverständigenge-
setzes angehören. Voraussetzungen, Inhalt, Um-
fang und Verfahren für die Anerkennung oder Be-
auftragung und die Aufsicht werden - soweit 
nicht bereits im Kraftfahrsachverständigenge-
setz oder in auf ihm beruhenden Rechtsvorschrif-
ten geregelt - durch Rechtsverordnung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe k näher bestimmt. 

(14) unverändert 

(15) unverändert 

3. § 2 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefaßt: 

(1) unverändert 
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Probezeit . anzurechnen. Die Beschlagnahme, 
Sicherstellung oder Verwahrung von Führer-
scheinen nach § 94 der Strafprozeßordnung, 
die vorläufige Entziehung nach § 111a der 
Strafprozeßordnung und die sofort vollziehba-
re Entziehung durch die Fahrerlaubnisbehör-
de hemmen den Ablauf der Probezeit. Die Pro-
bezeit endet vorzeitig, wenn die Fahrerlaubnis 
entzogen wird oder der Inhaber auf sie verzich-
tet. In diesem Fall  beginnt mit der Erteilung ei-
ner neuen Fahrerlaubnis eine neue Probezeit, 
jedoch nur im Umfang der Restdauer der vor-
herigen Probezeit. 

(2) Ist gegen den Inhaber einer Fahrerlaub-
nis wegen einer innerhalb der Probezeit be-
gangenen Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
eine rechtskräftige Entscheidung ergangen, 
die nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 in das Verkehrs-
zentralregister einzutragen ist, so hat, auch 
wenn die Probezeit zwischenzeitlich abgelau-
fen ist,  die Fahrerlaubnisbehörde 

1. seine Teilnahme an einem Aufbauseminar 
anzuordnen und hierfür eine Frist zu setzen, 
wenn er eine schwerwiegende oder zwei 
weniger schwerwiegende Zuwiderhandlun-
gen begangen hat, 

2. ihn schriftlich zu verwarnen und ihm eine 
verkehrspsychologische Beratung nahezu-
legen, wenn er nach Teilnahme an einem 
Aufbauseminar innerhalb der Probezeit 
eine weitere schwerwiegende oder zwei 
weitere weniger schwerwiegende Zuwider-
handlungen begangen hat, 

3. ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn 
er nach dem Hinweis auf die Möglichkeit 
einer verkehrspsychologischen Beratung in-
nerhalb der Probezeit eine weitere schwer-
wiegende oder zwei weitere weniger 
schwerwiegende Zuwiderhandlungen be-
gangen hat. 

Die Fahrerlaubnisbehörde ist bei den Maßnah-
men nach den Nummern 1 bis 3 an  die rechts-
kräftige Entscheidung über die Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit. gebunden. Für die ver-
kehrspsychologische Beratung gilt § 4 Abs. 9 
entsprechend. 

(3) Ist der Inhaber einer .Fahrerlaubnis einer 
vollziehbaren Anordnung der zuständigen Be-
hörde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 in der festge-
setzten Frist nicht nachgekommen, so ist die 
Fahrerlaubnis zu entziehen. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „§ 4 Abs. 1" 
durch die Angabe „ § 3" und die Wir- 
ter „medizinisch-psychologischen Unter- 
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(2) Ist gegen den Inhaber einer Fahrerlaub-
nis wegen einer innerhalb der Probezeit be-
gangenen Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
eine rechtskräftige Entscheidung ergangen, 
die nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 in das Verkehrs-
zentralregister einzutragen ist, so hat, auch 
wenn die Probezeit zwischenzeitlich abgelau-
fen ist, die Fahrerlaubnisbehörde 

1. unverändert 

2. ihn schriftlich zu verwarnen und  ihm nahe-
zulegen, innerhalb von zwei Monaten an 
einer verkehrspsychologischen Beratung 
teilzunehmen, wenn er nach Teilnahme an 

 einem Aufbauseminar innerhalb der Probe-
zeit eine weitere schwerwiegende oder zwei 
weitere weniger schwerwiegende Zuwider-
handlungen begangen hat, 

3. ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn 
er nach Ablauf der in Nummer 2 genannten 
Frist innerhalb der Probezeit eine weitere 
schwerwiegende oder zwei weitere weniger 
schwerwiegende Zuwiderhandlungen be-
gangen hat. 

Die Fahrerlaubnisbehörde ist bei den Maßnah-
men nach den Nummern 1 bis 3 an  die rechts-
kräftige Entscheidung über die Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit gebunden. Für die ver-
kehrspsychologische Beratung gilt § 4 Abs. 9 
entsprechend. 

(2 a) Die Probezeit verlängert sich um zwei 
Jahre, wenn die Teilnahme an einem Aufbau-
seminar nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 angeordnet 
worden ist. 

(3) unverändert 

b) unverändert 
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suchungsstelle" durch die Wörter „Be-
gutachtungsstelle für Fahreignung" er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wo rt  „Nachschulungs-
kurs " . durch das Wort  „Aufbauseminar" 
ersetzt. 

c) Die Absätze 5 und 6 werden wie folgt gefaßt: 

„ (5) Ist eine Fahrerlaubnis entzogen worden 

1. nach § 3 oder nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
dieses Gesetzes, weil innerhalb der Probe- 
zeit Zuwiderhandlungen begangen wur-
den, oder nach § 69 oder § 69b des Straf-
gesetzbuches, 

2. nach Absatz 3 oder § 4 Abs. 7, weil einer An-
ordnung zur Teilnahme an  einem Aufbause-
minar nicht nachgekommen wurde, 

so darf eine neue Fahrerlaubnis unbeschadet 
der übrigen Voraussetzungen nur erteilt wer-
den, wenn der Antragsteller nachweist, daß er 
an einem Aufbauseminar teilgenommen hat. 
Das gleiche gilt, wenn der Antragsteller nur 
deshalb nicht an einem angeordneten Aufbau-
seminar teilgenommen hat oder die Anord-
nung nur deshalb nicht erfolgt ist, weil die 
Fahrerlaubnis aus anderen Gründen entzogen 
worden ist oder er zwischenzeitlich auf die 
Fahrerlaubnis verzichtet hat. Ist die Fahrer-
laubnis nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 entzogen 
worden, darf eine neue Fahrerlaubnis frühe-
stens drei Monate nach Wirksamkeit der Ent-
ziehung erteilt werden; die Frist beginnt mit 
der Ablieferung des Führerscheins. Auf eine 
mit der Erteilung einer Fahrerlaubnis nach vor-
angegangener Entziehung gemäß Absatz 1 
Satz 7 beginnende neue Probezeit ist Absatz 2 
nicht anzuwenden. Die zuständige Behörde 
hat in diesem Fall  in der Regel die Beibringung 
eines Gutachtens einer amtlich anerkannten 
Begutachtungsstelle für Fahreignung anzu-
ordnen, sobald der Inhaber . einer Fahr- 
erlaubnis innerhalb der neuen Probezeit er-
neut eine schwerwiegende oder zwei weniger 
schwerwiegende Zuwiderhandlungen began-
gen hat. 

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen die Anordnung des Aufbauseminars nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 4 Satz 2 sowie 
die Entziehung der Fahrerlaubnis nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 3 und Absatz 3 haben keine 
aufschiebende Wirkung. " 

4. § 2 b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort  „Nachschu-
lung" durch das Wort  „Aufbauseminar" er-
setzt. 
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c) unverändert 

4. unverändert 
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b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „Nachschulungskursen" wird 
durch das Wort  „Aufbauseminaren" er-
setzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Auf Antrag kann die anordnende Behör-
de dem Betroffenen die Teilnahme an ei-
nem Einzelseminar gestatten. " 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Aufbauseminare dürfen nur von 
Fahrlehrern durchgeführt werden, die Inhaber 
einer entsprechenden Erlaubnis nach dem 
Fahrlehrergesetz sind. Besondere Aufbau-
seminare für Inhaber einer Fahrerlaubnis auf 
Probe, die unter dem Einfluß von Alkohol oder 
anderer berauschender Mittel am Verkehr teil-
genommen haben, werden nach näherer Be-
stimmung durch Rechtsverordnung gemäß § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe n von hierfür amtlich 
anerkannten anderen Seminarleitern durchge-
führt." 

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Ist der Teilnehmer an einem Aufbause-
minar nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis, so gilt 
hinsichtlich der Fahrprobe § 2 Abs. 15 entspre-
chend." 

5. Die §§ 2 c und 2 d werden aufgehoben. 

6. Der bisherige § 2e wird § 2 c und wie folgt geän-
dert: 

a) In der Überschrift wird das Wo rt  „Verwal-
tungsbehörden" durch das Wo rt  „Fahrerlaub-
nisbehörden" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „die in § 2 c Abs. 2 
genannten Daten" durch die Wörter „die not-
wendigen Daten aus dem . Zentralen Fahr-
erlaubnisregister" ersetzt. 

7. Die §.§.  3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 3 
Entziehung der Fahrerlaubnis 

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder 
nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen, 
so hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahr-
erlaubnis zu entziehen. Bei einer ausländischen 
Fahrerlaubnis hat die Entziehung - auch wenn sie 
nach anderen Vorschriften erfolgt - die Wirkung 
einer Aberkennung des Rechts, von der Fahr-
erlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. § 2 
Abs. 7 und 8 gilt entsprechend. 

(2) Mit der Entziehung erlischt die Fahrerlaub-
nis. Bei einer ausländischen Fahrerlaubnis er-
lischt das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen 
im Inland. Nach der Entziehung ist der Führer-
schein der Fahrerlaubnisbehörde abzuliefern 
oder zur Eintragung der Entscheidung vorzu-
legen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch, wenn die 
Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis auf 
Grund anderer Vorschriften entzieht. 
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5. unverändert 

6. unverändert 

7. Die §§ 3 und 4 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 3 
Entziehung der Fahrerlaubnis 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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(3) Solange gegen den Inhaber der Fahrerlaub-
nis ein Strafverfahren anhängig ist, in dem die 
Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 des Straf-
gesetzbuchs in Betracht kommt, darf die Fahrer-
laubnisbehörde den Sachverhalt, der Gegenstand 
des  Strafverfahrens ist, in einem Entziehungsver-
fahren nicht berücksichtigen. Dies gilt nicht, 
wenn die Fahrerlaubnis von einer Dienststelle der 
Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes oder der 
Polizei für Dienstfahrzeuge erteilt worden ist. 

(4) Will  die Fahrerlaubnisbehörde in einem Ent-
ziehungsverfahren einen Sachverhalt berücksich-
tigen, der Gegenstand der Urteilsfindung in ei-
nem Strafverfahren gegen den Inhaber der Fahr-
erlaubnis gewesen ist, so kann sie zu dessen 
Nachteil vom Inhalt des Urteils insoweit nicht ab-
weichen, als es sich auf die Feststellung des Sach-
verhalts oder die Beurteilung der Schuldfrage 
oder der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen bezieht. Der Strafbefehl und die gerichtliche 
Entscheidung, durch welche die Eröffnung des 
Hauptverfahrens abgelehnt wird, stehen einem 
Urteil gleich; dies gilt auch für Bußgeldentschei-
dungen, soweit sie sich auf die Feststellung des 
Sachverhalts und die Beurteilung der Schuldfrage 
beziehen. 

(5) Die Fahrerlaubnisbehörde darf im Einzelfall 
der Polizei die verwaltungsbehördliche oder ge-
richtliche Entziehung der Fahrerlaubnis oder das 
Bestehen eines Fahrverbotes übermitteln, soweit 
dies für die polizeiliche Überwachung im Straßen-
verkehr erforderlich ist. 

(6) Durch Rechtsverordnung gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe r können Fristen und Bedingun-
gen 

1. für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis 
nach vorangegangener Entziehung oder nach 
vorangegangenem Verzicht, 

2. für die Erteilung des Rechts an Personen mit or-
dentlichem Wohnsitz im Ausland, nach voran-
gegangener Entziehung von einer ausländi-
schen Fahrerlaubnis im Inland wieder Ge-
brauch zu machen, 

bestimmt werden. 

§4 
Punktsystem 

(1) Zum Schutz vor Gefahren, die von wieder-
holt gegen Verkehrsvorschriften verstoßenden 
Fahrzeugführern und -haltern ausgehen, hat die 
Fahrerlaubnisbehörde die in Absatz 3 genannten 
Maßnahmen (Punktsystem) zu ergreifen. Das 
Punktsystem findet keine Anwendung, wenn sich 
die Notwendigkeit früherer oder anderer Maß-
nahmen auf Grund anderer Vorschriften, insbe-
sondere der Entziehung der Fahrerlaubnis nach 
§ 3 Abs. 1, ergibt. Punktsystem und Regelungen 
über die Fahrerlaubnis auf Probe finden neben-
einander Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, 
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(3) unverändert 

(4) Will die Fahrerlaubnisbehörde in einem Ent-
ziehungsverfahren einen Sachverhalt berücksich-
tigen, der Gegenstand der Urteilsfindung in ei-
nem Strafverfahren gegen den Inhaber der Fahr

-

erlaubnis gewesen ist, so kann sie zu dessen 
Nachteil vom Inhalt des Urteils insoweit nicht ab-
weichen, als es sich auf die Feststellung des Sach-
verhalts oder die Beurteilung der Schuldfrage 
oder der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen bezieht. Der Strafbefehl und die gerichtliche 
Entscheidung, durch welche die Eröffnung des 
Hauptverfahrens oder der Antrag auf Erlaß eines 
Strafbefehls abgelehnt wird, stehen einem Urteil 
gleich; dies gilt auch für Bußgeldentscheidungen, 
soweit sie sich auf die Feststellung des Sachver-
halts und die Beurteilung der Schuldfrage bezie-
hen. 

(5) Die Fahrerlaubnisbehörde darf der Polizei 
die verwaltungsbehördliche oder gerichtliche 
Entziehung der Fahrerlaubnis oder das Bestehen 
eines Fahrverbotes übermitteln, soweit dies im 
Einzelfall für die polizeiliche Überwachung im 
Straßenverkehr erforderlich ist. 

(6) unverändert 

§ 4 
Punktsystem 

(1) unverändert 
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daß die Teilnahme an  einem Aufbauseminar nur 
einmal erfolgt; dies gilt nicht, wenn das letzte Auf

-

bauseminar länger als fünf Jahre zurückliegt oder 
wenn der Betroffene noch nicht an einem Aufbau-
seminar nach § 2 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder an ei-
nem besonderen Aufbauseminar nach Absatz 8 
Satz 4 oder § 2 b Abs. 2 Satz 2 teilgenommen hat 
und nunmehr die Teilnahme an einem Aufbause-
minar für Fahranfänger oder an einem besonde-
ren Aufbauseminar in Betracht kommt. 

(2) Für die Anwendung des Punktsystems sind 
die im Verkehrszentralregister nach § 28 Abs. 3 
Nr. 1 bis 3 zu erfassenden Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten nach der Schwere der Zuwi

-

derhandlungen und nach ihren Folgen mit einem 
bis zu sieben Punkten nach näherer Bestimmung 
durch Rechtsverordnung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe s zu bewerten. Sind durch eine Hand-
lung mehrere Zuwiderhandlungen begangen 
worden, so wird nur die Zuwiderhandlung mit der 
höchsten Punktzahl berücksichtigt. Ist die Fahrer-
laubnis entzogen oder eine Sperre (§ 69a Abs. 1 
Satz 3 des Strafgesetzbuchs) angeordnet worden, 
so werden die Punkte für die vor dieser Entschei-
dung begangenen Zuwiderhandlungen gelöscht. 
Dies gilt nicht, wenn die Entziehung darauf be-
ruht, daß der Betroffene nicht an einem ange-
ordneten Aufbauseminar (Absatz 7 Satz 1, § 2 a 
Abs. 3) teilgenommen hat. 

(3) Die Fahrerlaubnisbehörde hat gegenüber 
den Inhabem einer Fahrerlaubnis folgende Maß-
nahmen (Punktsystem) zu ergreifen: 

1. Ergeben sich zehn, aber nicht mehr als 
13 Punkte, so hat die Fahrerlaubnisbehörde 
den Betroffenen schriftlich darüber zu unter-
richten, ihn zu verwarnen und ihn auf die Mög-
lichkeit der Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar nach Absatz 8 hinzuweisen. 

2. Ergeben sich 14, aber nicht mehr als 17 Punkte, 
so hat die Fahrerlaubnisbehörde die Teilnah-
me an einem Aufbauseminar nach Absatz 8 an- 
zuordnen und hierfür eine Frist zu setzen. Hat 
der Betroffene innerhalb der letzten fünf Jahre 
bereits an einem solchen Seminar teilgenom-
men, so ist er schriftlich zu verwarnen. Unab-
hängig davon hat die Fahrerlaubnisbehörde 
den Betroffenen schriftlich auf die Möglichkeit 
einer verkehrspsychologischen Beratung nach 
Absatz 9 hinzuweisen und ihn darüber zu un-
terrichten, daß ihm bei Erreichen von 18 Punk-
ten die Fahrerlaubnis entzogen wird. 

3. Ergeben sich 18 oder mehr Punkte, so gilt der 
Betroffene als ungeeignet zum Führen von 
Kraftfahrzeugen; die Fahrerlaubnisbehörde 
hat die Fahrerlaubnis zu entziehen. 

Die Fahrerlaubnisbehörde ist bei den Maßnah-
men nach den Nummern 1 bis 3 an die rechtskräf-
tige Entscheidung über die Straftat oder die Ord-
nungswidrigkeit gebunden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Die Fahrerlaubnisbehörde hat gegenüber 
den Inhabern einer Fahrerlaubnis folgende Maß-
nahmen (Punktsystem) zu ergreifen: 

1. Ergeben sich acht, aber nicht mehr als 
13 Punkte, so hat die Fahrerlaubnisbehörde 
den Betroffenen schriftlich darüber zu unter-
richten, ihn zu verwarnen und ihn auf die Mög-
lichkeit der Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar nach Absatz 8 hinzuweisen. 

2. unverändert 

3. unverändert 

Die Fahrerlaubnisbehörde ist bei den Maßnah-
men nach den Nummern 1 bis 3 an die rechtskräf-
tige Entscheidung über die Straftat oder die Ord-
nungswidrigkeit gebunden. 
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(4) Nehmen Fahrerlaubnisinhaber vor Errei-
chen von 14 Punkten an einem Aufbauseminar 
teil und legen sie hierüber der Fahrerlaubnisbe-
hörde innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Seminars eine Bescheinigung vor, so 
werden ihnen bei .einem Stand von nicht mehr als 
zehn Punkten vier Punkte, bei einem Stand von 
elf bis 13 Punkten zwei Punkte abgezogen. Hat 
der Betroffene vor Erreichen von 18 Punkten an 
einer verkehrspsychologischen Beratung teilge-
nommen und legt er hierüber der Fahrerlaubnis-
behörde innerhalb von drei Monaten nach Been-
digung eine Bescheinigung vor, so werden zwei 
Punkte abgezogen; dies gilt auch, wenn er. nach 
§ 2 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 an einer solchen Beratung 
teilnimmt. Der Besuch eines Seminars und die 
Teilnahme an einer Beratung führen jeweils nur 
einmal innerhalb von fünf Jahren zu einem Punk-
teabzug. Für den Punktestand und die Berech-
nung der Fünfjahresfrist ist jewe ils das Ausstel-
lungsdatum der Teilnahmebescheinigung maß-
geblich: Ein Punkteabzug ist nur bis zum Errei-
chen von null Punkten zulässig. 

(5) Erreicht oder überschreitet der Be troffene 14 
oder 18 Punkte, ohne daß die Fahrerlaubnisbehör-
de die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 er-
griffen hat, wird er so gestellt, als ob er zehn 
Punkte hätte. Erreicht oder überschreitet der Be-
troffene in der Folgezeit 18 Punkte, ohne daß die 
Fahrerlaubnisbehörde die Maßnahmen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 2 ergriffen hat, wird er so gestellt, 
als ob er 14 Punkte hätte. 

(6) Zur Vorbereitung der Maßnahmen nach Ab-
satz 3 hat das Kraftfahrt-Bundesamt bei Erreichen 
der betreffenden Punktestände (Absätze 3 und 4) 
den Fahrerlaubnisbehörden die vorhandenen 
Eintragungen aus dem Verkehrszentralregister 
zu übermitteln.  

(7) Ist der Inhaber einer Fahrerlaubnis einer 
vollziehbaren Anordnung der Fahrerlaubnisbe-
hörde nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 in der festgesetz-
ten Frist nicht nachgekommen, so hat die Fahrer-
laubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen. 
Widerspruch und Anfechtungsklage . gegen die 
Anordnung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 sowie 
gegen die Entziehung nach Satz 1 und nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 3 haben keine aufschiebende Wir-
kung. 

(8) Die Teilnehmer an Aufbauseminaren sollen 
durch Mitwirkung an Gruppengesprächen und 
an einer Fahrprobe veranlaßt werden, Mängel in 
ihrer Einstellung zum Straßenverkehr und im ver-
kehrssicheren Verhalten zu erkennen und abzu-
bauen. Auf Antrag kann die anordnende Behörde 
dem Betroffenen die Teilnahme an einem Einzel-
seminar gestatten. Die Aufbauseminare dürfen 
nur von Fahrlehrern durchgeführt werden, die In-
haber einer entsprechenden Erlaubnis nach dem 
Fahrlehrergesetz sind. Besondere Seminare für 
Inhaber einer Fahrerlaubnis, die unter dem Ein

-

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(4) Nehmen Fahrerlaubnisinhaber vor Errei-
chen von 14 Punkten an einem Aufbauseminar 
teil und legen sie hierüber der Fahrerlaubnisbe

-

hörde innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Seminars eine Bescheinigung vor, so 
werden ihnen bei einem Stand von nicht mehr als 
acht Punkten vier Punkte, bei einem Stand von 
neun bis 13 Punkten zwei Punkte abgezogen. Hat 
der Betroffene vor Erreichen von 18 Punkten an 
einer verkehrspsychologischen Beratung teilge-
nommen und legt er hierüber der Fahrerlaubnis-
behörde innerhalb von drei Monaten nach Been-
digung eine Bescheinigung vor, so  werden.  zwei 
Punkte abgezogen; dies gilt auch, wenn er nach 
§ 2 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 an einer solchen Beratung 
teilnimmt. Der Besuch eines Seminars und die 
Teilnahme an einer Beratung führen jeweils nur 
einmal innerhalb von fünf Jahren zu einem Punk-
teabzug. Für den Punktestand und die Berech-
nung der Fünfjahresfrist ist jeweils das Ausstel-
lungsdatum der Teilnahmebescheinigung maß-
geblich. Ein Punkteabzug ist nur bis zum Errei-
chen von null  Punkten zulässig. 

(5) Erreicht oder überschreitet der Be troffene 14 
oder 18 Punkte, ohne daß die Fahrerlaubnisbehör-
de die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 er-
griffen hat, wird er so gestellt, als ob er neun 
Punkte hätte. Erreicht oder überschreitet der Be-
troffene in der Folgezeit 18 Punkte, ohne daß die 
Fahrerlaubnisbehörde die Maßnahmen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 2 ergriffen hat, wird er so gestellt, 
als ob er 14 Punkte hätte. 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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fluß von Alkohol oder anderer berauschender 
Mittel am Verkehr teilgenommen haben, werden 
nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe t von hier-
für amtlich anerkannten anderen Seminarleitern 
durchgeführt. 

(9) In der verkehrspsychologischen Beratung 
soll der Fahrerlaubnisinhaber veranlaßt werden, 
Mängel in seiner Einstellung zum Straßenverkehr 
und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen 
und die Bereitschaft zu entwickeln, diese Mängel 
abzubauen. Die Beratung findet in Form eines 
Einzelgesprächs statt; sie kann durch eine Fahr-
probe ergänzt werden, wenn der Berater dies für 
erforderlich hält. Der Berater soll die Ursachen 
der Mängel aufklären und Wege zu ihrer Beseiti-
gung aufzeigen. Das Ergebnis der Beratung ist 
nur für den Betroffenen bestimmt und nur diesem 
mitzuteilen. Der Betroffene erhält jedoch eine Be-
scheinigung über die Teilnahme zur Vorlage bei 
der Fahrerlaubnisbehörde. Die Beratung darf nur 
von einer Person durchgeführt werden, die hierfür 
amtlich anerkannt ist und folgende Voraussetzun-
gen erfüllt: 

1. persönliche Zuverlässigkeit, 

2. Abschluß eines Hochschulstudiums als Di-
plom-Psychologe, 

3. Nachweis einer Ausbildung und von Erfahrun-
gen in der Verkehrspsychologie nach näherer 
Bestimmung durch Rechtsverordnung gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe u. 

(10) Eine neue Fahrerlaubnis darf frühestens 
sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung 
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 erteilt werden. Die Frist 
beginnt mit der Ablieferung des Führerscheins. 
Unbeschadet der Erfüllung der sonstigen Voraus-
setzungen für die Erteilung der Fahrerlaubnis hat 
die Verwaltungsbehörde zum Nachweis, daß die 
Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wie-
derhergestellt ist, in der Regel die Beibringung 
eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Be-
gutachtungsstelle für Fahreignung anzuordnen. 

(11) Ist die Fahrerlaubnis nach Absatz 7 Satz 1 
entzogen worden, weil einer Anordnung zur Teil-
nahme an einem Aufbauseminar nicht nachge-
kommen wurde, so darf eine neue Fahrerlaubnis 
unbeschadet der übrigen Voraussetzungen nur 
erteilt werden, wenn der Antragsteller nachweist, 
daß er an einem Aufbauseminar teilgenommen 
hat. Das gleiche gilt, wenn der Antragsteller nur 
deshalb nicht an einem angeordneten Aufbause-
minar teilgenommen hat oder die Anordnung nur 
deshalb nicht erfolgt ist, weil er zwischenzeitlich 
auf die Fahrerlaubnis verzichtet hat. Abweichend 
von Absatz 10 wird die Fahrerlaubnis ohne die 
Einhaltung einer Frist und ohne die Beibringung 
eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Be-
gutachtungsstelle für Fahreignung erteilt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(9) unverändert 

(10) Eine neue Fahrerlaubnis darf frühestens 
sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung 
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 erteilt werden. Die Frist 
beginnt mit der Ablieferung des Führerscheins. 
Unbeschadet der Erfüllung der sonstigen Voraus-
setzungen für die Erteilung der Fahrerlaubnis hat 
die Fahrerlaubnisbehörde zum Nachweis, daß 
die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen 
wiederhergestellt ist, in der Regel die Beibrin-
gung eines Gutachtens einer amtlich anerkann-
ten Begutachtungsstelle für Fahreignung anzu-
ordnen. 

(11) unverändert 
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8. § 5 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 5 
Verlust von Dokumenten und Kennzeichen 

Besteht eine Verpflichtung zur Ablieferung 
oder Vorlage eines Führerscheins, Fahrzeug-
scheins, Anhängerverzeichnisses, Fahrzeug-
briefs, Nachweises über die Zuteilung des amtli-
chen Kennzeichens oder über die Betriebserlaub-
nis oder EG-Typgenehmigung, eines ausländi-
schen Führerscheins oder Zulassungsscheins 
oder eines internationalen Führerscheins oder Zu-
lassungsscheins oder amtlicher Kennzeichen oder 
Versicherungskennzeichen und behauptet der 
Verpflichtete, der Ablieferungs- oder Vorlage-
pflicht deshalb nicht nachkommen zu können, 
weil ihm der Schein, das Verzeichnis, der Brief, 
der Nachweis oder die Kennzeichen verloren ge-
gangen oder sonst abhanden gekommen sind, so 
hat er auf Verlangen der Verwaltungsbehörde 
eine Versicherung an Eides Statt über den Ver-
bleib des Scheins, Verzeichnisses, Briefs, Nach-
weises oder der Kennzeichen abzugeben. Dies 
gilt auch, wenn jemand für einen verlorenge-
gangenen oder sonst abhanden gekommenen 
Schein, Brief oder Nachweis oder ein verloren-
gegangenes oder sonst abhanden gekommenes 
Anhängerverzeichnis oder Kennzeichen eine 
neue Ausfertigung oder ein neues Kennzeichen 
beantragt. " 

9. § 5 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Bundes-
minister" durch das Wo rt  „Bundesministe-
rium" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Der Bundes-
minister" durch die Wörter „Das Bundesmini-
sterium" ersetzt. 

10. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt 
gefaßt: 

„Das Bundesministerium für Verkehr wird 
ermächtigt, Rechtsverordnungen und all-
gemeine Verwaltungsvorschriften mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu erlassen 
über". 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Zulassung von Personen zum Stra-
ßenverkehr, insbesondere über 

a) Ausnahmen von der Fahrerlaub-
nispflicht nach § 2 Abs. 1 Satz 1, 
Anforderungen für das Führen 
fahrerlaubnisfreier Kraftfahrzeuge, 
Ausnahmen von einzelnen Ertei-
lungsvoraussetzungen nach § 2 
Abs. 2 Satz 1 und vom Erfordernis 
der Begleitung und Beaufsichti-
gung durch einen Fahrlehrer nach 
§ 2 Abs. 15 Satz 1, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) unverändert 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. die Zulassung von Personen zum Stra-
ßenverkehr, insbesondere über 

a) unverändert 
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b) den Inhalt der Fahrerlaubnisklas-
sen nach § 2 Abs. 1 Satz 2 und der 
besonderen Erlaubnis nach § 2 
Abs. 3, die Gültigkeitsdauer der 
Fahrerlaubnis der Klassen C und D, 
ihrer Unterklassen und Anhänger-
klassen und der besonderen Er-
laubnis nach § 2 Abs. 3 sowie Auf-
lagen und Beschränkungen zur 
Fahrerlaubnis und der besonderen 
Erlaubnis nach § 2 Abs. 3, 

c) die Anforderungen an die Eignung 
zum Führen von Kraftfahrzeugen, 
die Beurteilung der Eignung durch 
Gutachten sowie die Feststellung 
und Überprüfung der Eignung 
durch die Fahrerlaubnisbehörde 
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 in Ver-
bindung mit Abs. 4, 7 und 8, 

d) die Prüfung der Befähigung zum 
Führen von Kraftfahrzeugen, ins-
besondere über die Zulassung zur 
Prüfung sowie über Inhalt, Gliede-
rung, Verfahren, Bewe rtung, Ent-
scheidung und Wiederholung der 
Prüfung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 5 in Verbindung mit Abs. 5, 7 
und 8 sowie die Erprobung neuer 
Prüfungsverfahren, 

e) die Prüfung der umweltbewußten 
und energiesparenden Fahrweise 
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 in Ver-
bindung mit Abs. 5 Nr. 4, 

f) die nähere Bestimmung der sonsti-
gen Voraussetzungen nach § 2 
Abs. 2 Satz 1 und 2 für die Ertei-
lung der Fahrerlaubnis und die 
Voraussetzungen der Erteilung 
der besonderen Erlaubnis nach § 2 
Abs. 3, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) die Maßnahmen zur Beseitigung 
von Eignungsmängeln, insbeson-
dere Inhalt und Dauer entspre-
chender Kurse, die Teilnahme an 
solchen Kursen, die Anforderun-
gen an die Kursleiter sowie die 
Zertifizierung der Qualitätssiche-
rung,  deren Inhalt einschließlich 
der hierfür erforderlichen Verar-
beitung und Nutzung personen-
bezogener Daten und die Akkre-
ditierung der für die Qualitäts-
sicherung verantwortlichen Stel

-

len oder Personen durch die Bun-
desanstalt für Straßenwesen, um 
die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Kurse zu gewährleisten, 
wobei ein Erfahrungsaustausch 
unter Leitung der Bundesanstalt 
für Straßenwesen vorgeschrieben 
werden kann, 

e) unverändert 

f) unverändert 

g) unverändert 
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g) den Nachweis der Personendaten, 
das Lichtbild sowie die Mitteilung 
und die Nachweise über das Vor-
liegen der Voraussetzungen im 
Antragsverfahren nach § 2 Abs. 6, 

h) die Sonderbestimmungen bei 
Dienstfahrerlaubnissen nach § 2 
Abs: 10 und die Erteilung von a ll

-gemeinen Fahrerlaubnissen auf 
Grund von Dienstfahrerlaubnis-
sen, 

i) die Zulassung und Registrierung 
von Inhabern ausländischer Fahr-
erlaubnisse und die Behandlung 
abgelieferter ausländischer Füh-
rerscheine nach § 2 Abs. 11 und § 3 
Abs. 2, 

k) die Anerkennung oder Beauftra-
gung von Stellen oder Personen 
nach § 2 Abs. 13, die Aufsicht über 
sie, die Übertragung dieser Auf-
sicht auf andere Einrichtungen, 
die Zertifizierung der Qualitätssi-
cherung, deren Inhalt einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Ver-
arbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten und die Akkredi-
tierung der für die Qualitätssiche-
rung verantwortlichen Stellen oder 
Personen durch die Bundesanstalt 
für Straßenwesen, um die ord-
nungsgemäße und gleichmäßige 
Durchführung der Beurteilung 
oder Prüfung nach § 2 Abs. 13 zu 
gewährleisten, sowie die Verarbei-
tung und Nutzung personenbezo-
gener Daten für die mit der Aner-
kennung oder Beauftragung be-
zweckte Aufgabenerfüllung nach 
§ 2 Abs. 14, 

1) Ausnahmen von der Probezeit, die 
Anrechnung von Probezeiten bei 
der Erteilung einer allgemeinen 
Fahrerlaubnis an Inhaber von 
Dienstfahrerlaubnissen nach § 2a 
Abs. 1, den Vermerk über die Pro-
bezeit im Führerschein, 

m) die Einstufung der im Verkehrs-
zentralregister gespeicherten Ent-
scheidungen über Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten als schwer-
wiegend oder weniger schwerwie-
gend für die Maßnahmen nach 
den Regelungen der Fahrerlaubnis 
auf Probe gemäß § 2a Abs. 2, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

h) unverändert 

i) unverändert 

j) unverändert 

k) die Anerkennung oder Beauftra-
gung von Stellen oder Personen 
nach § 2 Abs. 13, die Aufsicht über 
sie, die Übertragung dieser Auf-
sicht auf andere Einrichtungen, 
die Zertifizierung der Qualitätssi-
cherung, deren Inhalt einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Ver-
arbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten und die Akkredi-
tierung der für die Qualitätssiche-
rung verantwortlichen Stellen oder 
Personen durch die Bundesanstalt 
für Straßenwesen, um die ord-
nungsgemäße und gleichmäßige 
Durchführung der Beurteilung, 
Prüfung oder Ausbildung nach § 2 
Abs. 13 zu gewährleisten, wobei 
ein Erfahrungsaustausch unter 
Leitung der Bundesanstalt für 
Straßenwesen vorgeschrieben wer-
den kann, sowie die Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener 
Daten für die mit der Aner-
kennung oder Beauftragung be-
zweckte Aufgabenerfüllung nach 
§ 2 Abs. 14, 

l) unverändert 

m) unverändert 
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n) die Anforderungen an die allge-
meinen und besonderen Aufbau-
seminare, insbesondere über In-
halt und Dauer, die Teilnahme an 
den Seminaren nach § 2b Abs. 1 
und 2, die Anforderungen an die 
Seminarleiter und deren Anerken-
nung nach § 2 b Abs. 2 Satz 2 so-
wie die Zertifizierung der Quail-
tätssicherung, deren Inhalt ein-
schließlich der hierfür erforder-
lichen Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten und die 
Akkreditierung der für die Quali-
tätssicherung 	verantwortlichen 
Stellen oder Personen durch die 
Bundesanstalt für Straßenwesen, 
um die vorgeschriebene Einrich-
tung und Durchführung der Semi-
nare zu gewährleisten, 

o) die Übermittlung der Daten nach 
§ 2 c, insbesondere über den Um-
fang der zu übermittelnden Daten 
und die Art  der Übermittlung, 

p) Maßnahmen zur Erzielung einer 
verantwortungsbewußteren Ein-
stellung im Straßenverkehr und 
damit zur Senkung der besonde-
ren Unfallrisiken von Fahranfän-
gern 

- durch eine Ausbildung, die 
schulische Verkehrserziehung 
mit der Ausbildung nach den 
Vorschriften des Fahrlehrerge-
setzes verknüpft, als Voraus-
setzung für die Erteilung der 
Fahrerlaubnis im Sinne von § 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 

- durch die Fortbildung in geeig-
neten Seminaren nach Erwerb 
der Fahrerlaubnis mit der Mög-
lichkeit der Abkürzung der Pro-
bezeit, 

.q) die Maßnahmen bei bedingt ge-
eigneten oder ungeeigneten oder 
bei nicht befähigten Fahrerlaub-
nisinhabern oder bei Zweifeln an 

 der Eignung oder Befähigung 
nach § 3 Abs. 1 sowie die Abliefe-
rung, die Vorlage und die weitere 
Behandlung der Führerscheine 
nach § 3 Abs. 2, 

r) die Neuerteilung der Fahrerlaub-
nis nach vorangegangener Entzie-
hung oder vorangegangenem Ver-
zicht und die Erteilung des Rechts, 
nach vorangegangener Entzie

-

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

n) die Anforderungen an die allge-
meinen und besonderen Aufbau-
seminare, insbesondere über In-
halt und Dauer, die Teilnahme an 
den Seminaren nach § 2 b Abs. 1 
und 2, die Anforderungen an die 
Seminarleiter und deren Anerken-
nung nach § 2 b Abs. 2 Satz 2 so-
wie die Zertifizierung der Quali-
tätssicherung, deren Inhalt ein-
schließlich der hierfür erforder-
lichen Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten und die 
Akkreditierung der für die Quali-
tätssicherung verantwortlichen 
Stellen oder Personen durch die 
Bundesanstalt für Straßenwesen, 
um die vorgeschriebene Einrich-
tung und Durchführung der Semi-
nare zu gewährleisten, wobei ein 
Erfahrungsaustausch unter Lei-
tung der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen vorgeschrieben werden 
kann, 

o) unverändert 

p) Maßnahmen zur Erzielung einer 
verantwortungsbewußteren Ein-
stellung im Straßenverkehr und 
damit zur Senkung der besonde-
ren Unfallrisiken von Fahranfän-
gern  

- durch eine Ausbildung, die 
schulische Verkehrserziehung 
mit der Ausbildung nach den 
Vorschriften des Fahrlehrerge-
setzes verknüpft, als Voraus-
setzung für die Erteilung der 
Fahrerlaubnis im Sinne von § 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 

- durch die freiwillige Fortbil-
dung in geeigneten Seminaren 
nach Erwerb der Fahrerlaubnis 
mit der Möglichkeit der Abkür-
zung der Probezeit, 

q) unverändert 

r) unverändert 
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hung oder vorangegangenem Ver-
zicht von einer ausländischen 
Fahrerlaubnis wieder Gebrauch zu 
machen nach § 3 Abs. 6, 

s) die Bewertung der im Verkehrs-
zentralregister gespeicherten Ent-
scheidungen über Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten nach § 4 
Abs. 2, 

t) die Anforderungen an die allge-
meinen und besonderen Aufbau-
seminare, insbesondere über In-
halt und Dauer, die Teilnahme an 

 den Seminaren nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2, die Anforderun-
gen an  die Seminarleiter und de-
ren Anerkennung nach § 4 Abs. 8 
Satz 4 sowie die Zertifizierung der 
Qualitätssicherung, deren Inhalt 
einschließlich der hierfür erforder-
lichen Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten und die 
Akkreditieng der für die Qua-
litätssicherung verantwortlichen 
Stellen oder Personen durch die 
Bundesanstalt für Straßenwesen, 
um die vorgeschriebene Einrich-
tung und Durchführung der Semi-
nare zu gewährleisten, 

u) die Anforderungen an die ver-
kehrspsychologische Beratung, ins-
besondere über Inhalt und Dauer 
der Beratung, die Teilnahme an 
der Beratung sowie die Anforde-
rungen an  die Berater und ihre 
Anerkennung nach § 4 Abs. 9, 

v) die Herstellung, Lieferung und 
Gestaltung des Musters des Füh-
rerscheins und dessen Ausferti-
gung sowie die Bestimmung, wer 
die Herstellung und Lieferung 
durchführt, nach § 2 Abs. 1 Satz 3, 

w) die Zuständigkeit und das Verfah-
ren bei Verwaltungsmaßnahmen 
nach diesem Gesetz und den 
auf diesem Gesetz beruhenden 
Rechtsvorschriften sowie die Be-
fugnis der nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen, Ausnahmen 
von § 2 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 
und 2, Abs. 15, § 2a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 und 3, § 2 b Abs. 1, § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 und 3, Abs. 8 Satz 1, 
Abs. 9 Satz 6 Nr. 3, Abs. 10 sowie 
Ausnahmen von den auf diesem 
Gesetz beruhenden Rechtsvor-
schriften zuzulassen, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

s) unverändert 

t) die Anforderungen an die allge-
meinen und besonderen Aufbau-
seminare, insbesondere über In-
halt und Dauer, die Teilnahme an 
den Seminaren nach § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2, die Anforderun-
gen an die Seminarleiter und de-
ren Anerkennung nach § 4 Abs. 8 
Satz 4 sowie die Zertifizierung der 
Qualitätssicherung, deren Inhalt 
einschließlich der hierfür erforder-
lichen Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten und die 
Akkreditierung der für die Qua-
litätssicherung verantwortlichen 
Stellen oder Personen durch die 
Bundesanstalt für Straßenwesen, 
um die vorgeschriebene Einrich-
tung und Durchführung der Semi-
nare zu gewährleisten, wobei ein 
Erfahrungsaustausch unter Lei-
tung der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen vorgeschrieben werden 
kann, 

u) unverändert 

v) unverändert 

w) die Zuständigkeit und das Verfah-
ren bei Verwaltungsmaßnahmen 
nach diesem Gesetz und den 
auf diesem Gesetz beruhenden 
Rechtsvorschriften sowie die Be-
fugnis der nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen, Ausnahmen 
von § 2 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 
und 2, Abs. 15, § 2a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 3, § 2 b Abs. 1, § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 und 3, Abs. 8 Satz 1, 
Abs. 9 Satz 6 Nr. 3, Abs. 10 sowie 
Ausnahmen von den auf diesem 
Gesetz beruhenden Rechtsvor-
schriften zuzulassen, 
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x) den Inhalt und die Gültigkeit bis-
her erteilter Fahrerlaubnisse sowie 
den Umtausch von Führerschei-
nen, deren Muster nicht mehr aus-
gefertigt werden, und die Rege-
lungen des Besitzstandes im Falle 
des Umtausches, 

y) Maßnahmen, um die sichere Teil-
nahme sonstiger Personen am 
Straßenverkehr zu gewährleisten, 
sowie die Maßnahmen, wenn sie 
bedingt geeignet oder ungeeignet 
oder nicht befähigt zur Teilnahme 
am Straßenverkehr sind;". 

cc) Nummer la wird aufgehoben. 

dd) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. die Zulassung inländischer und aus-
ländischer Kraftfahrzeuge und An-
hanger nach § 1 Abs. 1 einschließlich 
Ausnahmen von der Zulassungs-
pflicht; " . 

ee) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Der Satzteil vor dem Buchstaben a 
wird wie folgt gefaßt: 

 
„3. die sonstigen zur Erhaltung der 

Sicherheit und Ordnung auf den 
öffentlichen Straßen, für Zwecke 
der Verteidigung, zur Verhütung 
einer über das verkehrsübliche 
Maß hinausgehenden Abnut-
zung der Straßen oder zur Ver-
hütung von Belästigungen erfor-
derlichen Maßnahmen über den 
Straßenverkehr, und zwar hierzu 
unter anderem". 

bbb) Nach Buchstabe g wird folgender 
Buchstabe h eingefügt: 

„h) über die Beschränkung des Stra-
ßenverkehrs zum Schutz von 
kulturellen Veranstaltungen, die 
außerhalb des Straßenraums 
stattfinden, wenn dies im öffent-
lichen Interesse liegt. " 

ff) Nach Nummer 5 b werden die folgenden 
Nummern 5c und 6 eingefügt: 

„5c. den Nachweis über die Entsorgung 
oder den sonstigen Verbleib der 
Fahrzeuge nach ihrer Stillegung 
oder Außerbetriebsetzung, tun  die 
umweltverträgliche Entsorgung von 
Fahrzeugen und Fahrzeugteilen si-
cherzustellen; 

6. Maßnahmen der mit der Durchfüh-
rung der Untersuchungen, Abnah-
men, Prüfungen und Begutachtun-
gen von Fahrzeugen und Fahrzeug-
teilen befaßten Stellen oder Perso

-

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

x) unverändert 

y) unverändert 

cc) unverändert 

dd) unverändert 

ee) unverändert 

ff) unverändert 
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nen zur Qualitätssicherung, deren 
Inhalt einschließlich der hierfür er-
forderlichen Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten, um 
ordnungsgemäße, nach gleichen 
Maßstäben durchgeführte Unter-
suchungen, Abnahmen, Prüfungen 
und Begutachtungen an Fahrzeugen 
und Fahrzeugteilen zu gewährlei-
sten; " 

gg) In Nummer 9 werden nach dem Wort 
 „Vordrucke" die Wörter „sowie von auf 

dem Kennzeichen anzubringenden Pla

-

ketten" eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird jeweils das Wo rt  „Bundesmi-
nister" durch das Wort  „Bundesministerium" 
ersetzt. 

c) Absatz 2a wird wie folgt gefaßt: 

„ (2 a) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
Nr. 1 Buchstabe e, Nr. 3 Buchstabe d, e, Nr. 5 a, 
5 b, 5c und 15 sowie solche nach Nr. 7, soweit 
sie sich auf Maßnahmen nach Nr. 1 Buchsta-
be e, Nr. 5 a, 5 b und 5c beziehen, und allge-
meine Verwaltungsvorschriften hierzu werden 
vom Bundesministerium für Verkehr und vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit erlassen. " 

11. § 6a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter „Amts-
handlungen, Prüfungen und Untersuchun-
gen" durch die Wörter „Amtshandlungen, ein-
schließlich Prüfungen, Abnahmen, Begutach-
tungen, Untersuchungen, Verwarnungen - 
ausgenommen Verwarnungen im Sinne des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - und 
Registerauskünften" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium für Verkehr wird 
ermächtigt, die Gebühren für die einzel-
nen Amtshandlungen, einschließlich Prü-
fungen, Abnahmen, Begutachtungen, Un-
tersuchungen, Verwarnungen - ausge-
nommen Verwarnungen im Sinne des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten - und 
Registerauskünften im Sinne des Absat-
zes 1 durch Rechtsverordnung zu bestim-
men und dabei feste Sätze oder Rahmen-
sätze vorzusehen. " 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Amtshand-
lungen, Prüfungen oder Untersuchungen" 
durch die Wörter „Amtshandlungen, ein-
schließlich Prüfungen, Abnahmen, Begut-
achtungen, Untersuchungen, Verwarnun-
gen - ausgenommen Verwarnungen im 
Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten - und Registerauskünften" ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

gg) In Nummer 9 werden nach dem Wort 
 „Vordrucke" die Wörter „sowie von auf 

Grund dieses Gesetzes oder der auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften zu ver-
wendenden Plaketten, Prüffolien und 
Stempel" eingefügt. 

b) unverändert 

c) unverändert 

11. § 6a wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 
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c) In Absatz 6 wird nach Satz 4 folgender Satz 
eingefügt: 

„Neben der Gebühr je angefangene halbe 
Stunde kann eine pauschalierte Gebühr für ei-
nen längeren Zeitraum festgesetzt werden. " 

12. § 6 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Verwaltungs-
behörde (Zulassungsstelle) " durch. das Wo rt 

 „Zulassungsbehörde" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wo rt  „Verwal-
tungsbehörde" durch das Wo rt  „Zulassungs-
behörde" ersetzt. 

13. In § 6c werden die Wörter „den Bundesminister" 
durch die Wörter „das Bundesministerium" er-
setzt. 

14. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „erteilter" durch 
das Wort „ausgestellter" ersetzt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 

„Dies gilt auch, wenn der Führerschein 
von einer Behörde eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum aus-
gestellt worden ist, sofern der Inhaber sei-
nen ordentlichen Wohnsitz im Inland 
hat."  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) In den Rechtsverordnungen nach Ab-
satz 2 kann bestimmt werden, daß die für die 
einzelnen Amtshandlungen, einschließlich 
Prüfungen, Abnahmen, Begutachtungen und 
Untersuchungen, zulässigen Gebühren auch 
erhoben werden dürfen, wenn die Amtshand-
lungen aus Gründen, die nicht von der Stelle, 
die die Amtshandlungen hätte durchführen 
sollen, zu vertreten sind, und ohne ausrei-
chende Entschuldigung des Bewerbers oder 
Antragstellers am festgesetzten Termin nicht 
stattfinden konnten oder abgebrochen wer-
den mußten." 

d) unverändert 

12. unverändert 

13. unverändert 

14. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für seine Dauer werden von einer deut-
schen Behörde ausgestellte nationale 
und internationale Führerscheine amt-
lich verwahrt." 

bb) unverändert 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„(2 a) Ist in den zwei Jahren vor der Tat ge-
gen den Betroffenen keine Entscheidung 
nach § 28 Abs. 3 Nr. 1, 2 oder 3 rechtskräftig 
geworden und wird eine solche Entschei-
dung bis zur Entscheidung über das Fahrver-
bot auch nicht rechtskräftig, wird das Fahr-
verbot abweichend von Absatz 2 Satz 1 erst 
wirksam, wenn der Führerschein nach 
Rechtskraft der Entscheidung über das Fahr- 
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b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wo rt  „In" die 
Wörter „anderen als in Absatz 2 Satz 2 
genannten" eingefügt und das Wo rt 

 „Fahrausweisen" durch das Wort  „Füh-
rerscheinen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort  „Fahrausweis" 
durch das Wort  „Führerschein" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Angabe „Satz 3" 
durch die Angabe „Satz 4" ersetzt sowie die 
Wörter „oder Fahrausweis" und „oder Fahr-
ausweises" gestrichen. 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort  „Fahraus-
weis" durch das Wort  „Führerschein" ersetzt. 

15. In § 26 a Satz 1 und § 27 Abs. 1 und Satz 1 werden 
jeweils die Wörter „Der Bundesminister" durch 
die Wörter „Das Bundesministerium" ersetzt. 

16. § 28 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 28 
Führung und Inhalt 

des Verkehrszentralregisters 

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt führt das Ver-
kehrszentralregister nach den Vorschriften dieses 
Abschnitts. 

(2) Das Verkehrszentralregister wird geführt 
zur Speicherung von Daten, die erforderlich sind 

1. für die Beurteilung der Eignung und der Befä-
higung von Personen zum Führen von Kraft-
fahrzeugen, 

2. für die Prüfung der Berechtigung zum Führen 
von Fahrzeugen, 

3. für die Ahndung der Verstöße von Personen, 
die wiederholt Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr stehen, begehen und 

4. für die Beurteilung von Personen im Hinblick 
auf ihre Zuverlässigkeit bei der Wahrnehmung 
der ihnen durch Gesetz, Satzung oder Vertrag 
übertragenen Verantwortung für die Einhal-
tung der zur Sicherheit im Straßenverkehr be-
stehenden Vorschriften. 

(3) Im Verkehrszentralregister werden Daten 
gespeichert über 

1. rechtskräftige Entscheidungen der Strafge-
richte, soweit sie wegen einer im Zusammen-
hang mit dem Straßenverkehr begangenen 
rechtswidrigen Tat auf S trafe, Verwarnung 
mit Strafvorbehalt erkennen oder einen 
Schuldspruch enthalten, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

verbot in amtliche Verwahrung gelangt, spä-
testens jedoch nach Ablauf von vier Monaten 
seit dem Eintritt der Rechtskraft dieser Ent-
scheidung." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wo rt  „In" die 
Wörter „anderen als in Absatz 2 Satz 3 
genannten" eingefügt und das Wo rt 

 „Fahrausweisen" durch das Wort  „Füh-
rerscheinen " ersetzt. 

bb) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) In Absatz 8 werden die Wörter „Über den Be-
ginn" durch die Wörter „Über den Zeitpunkt 
der Wirksamkeit des Fahrverbots nach Ab-
satz 2 oder 2 a und über den Beginn" ersetzt. 

15. unverändert 

16. § 28 wird wie folgt gefaßt: 

„§28 

Führung und Inhalt 
des Verkehrszentralregisters 

(1) unverändert 

(2) Das Verkehrszentralregister wird geführt 
zur Speicherung von Daten, die erforderlich sind 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. für die Ahndung der Verstöße von Personen, 
die wiederholt Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehr stehen, begehen oder 

4. unverändert 

(3) Im Verkehrszentralregister werden Daten 
gespeichert über 

1. unverändert 
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2. rechtskräftige Entscheidungen der Strafge-
richte, die die Entziehung der Fahrerlaubnis, 
eine isolierte Sperre oder ein Fahrverbot an-
ordnen sowie Entscheidungen der Strafge-
richte, die die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis anordnen, 

3. rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 24 oder § 24a, 
wenn gegen den Betroffenen ein Fahrverbot 
nach § 25 angeordnet oder eine Geldbuße von 
mindestens achtzig Deutsche Mark festge-
setzt ist, soweit § 28a nichts anderes be-
stimmt, 

4. unanfechtbare oder sofort vollziehbare Ver-
bote oder Beschränkungen, ein fahrerlaub-
nisfreies Fahrzeug zu führen, 

5. unanfechtbare Versagungen einer Fahrer-
laubnis, 

6. unanfechtbare oder sofort vollziehbare Ent-
ziehungen, Widerrufe oder Rücknahmen ei-
ner Fahrerlaubnis durch Verwaltungsbehör-
den, 

7. Verzichte auf die Fahrerlaubnis, 

8. unanfechtbare Ablehnungen eines Antrags 
auf Verlängerung der Geltungsdauer einer 
Fahrerlaubnis, 

9. die Beschlagnahme, Sicherstellung oder Ver-
wahrung von Führerscheinen nach § 94 der 
Strafprozeßordnung, 

10. unanfechtbare Entscheidungen ausländi-
scher Gerichte und Verwaltungsbehörden, in 
denen Inhabern einer deutschen Fahrerlaub-
nis das Recht aberkannt wird, von der Fahrer-
laubnis in dem betreffenden Land Gebrauch 
zu machen, 

11. Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde nach 
§ 2 a Abs. 2 und § 4 Abs. 3, 

12. die Teilnahme an  einem Aufbauseminar und 
die Art  des Aufbauseminars und die Teilnah-
me an  einer verkehrspsychologischen Bera-
tung, soweit dies für die Anwendung der Re-
gelungen der Fahrerlaubnis auf Probe (§ 2 a) 
und des Punktsystems (§ 4) erforderlich ist, 

13. Entscheidungen oder Änderungen, die sich 
auf eine der in den Nummern 1 bis 12 genann-
ten Eintragungen beziehen. 

(4) Die Gerichte und Behörden teilen dem Kraft-
fahrt-Bundesamt unverzüglich die nach Absatz 3 
zu speichernden oder zu einer Änderung oder Lö-
schung einer Eintragung führenden Daten mit. 

(5) Bei Zweifeln an  der Identität einer eingetra-
genen Person mit der Person, auf die sich eine 
Mitteilung nach Absatz 4 bezieht, dürfen die Da-
tenbestände des Zentralen Fahrerlaubnisregisters 
und des Zentralen Fahrzeugregisters zur Identifi-
zierung dieser Personen genutzt werden. Ist die 
Feststellung der Identität der be treffenden Perso

-

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde nach 
§ 2a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2, 

12. unverändert 

13. unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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nen auf diese Weise nicht möglich, dürfen die auf 
Anfrage aus den Melderegistern übermittelten 
Daten zur Behebung der Zweifel genutzt werden. 
Die Zulässigkeit der Übermittlung durch die Mel-
debehörden richtet sich nach den Meldegesetzen 
der Länder. Können die Zweifel an der Identität 
der betreffenden Personen nicht ausgeräumt wer-
den, werden die Eintragungen über beide Perso-
nen mit einem Hinweis auf die Zweifel an  deren 
Identität versehen. 

(6) Die regelmäßige Nutzung der auf Grund des 
§ 50 Abs. 1 im Zentralen Fahrerlaubnisregister ge-
speicherten Daten ist zulässig, um Fehler und Ab-
weichungen bei den Personendaten sowie den 
Daten über Fahrerlaubnisse und Führerscheine 
der betreffenden Person im Verkehrszentralregi-
ster festzustellen und zu beseitigen und um das 
Verkehrszentralregister zu vervollständigen. " 

17. Die §§ 29 und 30 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 29 
Tilgung der Eintragungen 

(1) Die im Register gespeicherten Eintragungen 
werden nach Ablauf der in Satz 2 bestimmten F ri

-sten getilgt. Die Tilgungsfristen betragen 

1. zwei Jahre 

bei Entscheidungen wegen einer Ordnungs-
widrigkeit, 

2. fünf Jahre 

a) bei Entscheidungen wegen Straftaten mit 
Ausnahme von Entscheidungen wegen 
Straftaten nach § 315 c Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a, den §§ 316 und 323a des Strafge-
setzbuchs und Entscheidungen, in denen 
die Entziehung der Fahrerlaubnis nach den 
§§ 69 und 69b des Strafgesetzbuchs oder 
eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des 
Strafgesetzbuchs angeordnet worden ist, 

b) bei von der Fahrerlaubnisbehörde verhäng-
ten Verboten oder Beschränkungen, ein 
fahrerlaubnisfreies Fahrzeug zu führen, 

c) bei der Teilnahme an einem Aufbauseminar 
oder einer verkehrspsychologischen Bera-
tung, 

3. zehn Jahre 

in allen übrigen Fällen. 

Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde nach § 2 a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
und 2 werden getilgt, wenn dem Be troffenen die 
Fahrerlaubnis entzogen wird. Sonst erfolgt eine 
Tilgung bei den Maßnahmen nach § 2 a ein Jahr 
nach Ablauf der Probezeit und bei Maßnahmen 
nach § 4 dann, wenn die letzte mit Punkten be-
wertete Eintragung wegen einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit getilgt ist. Verkürzungen der 
Tilgungsfristen nach Absatz 1 können durch 
Rechtsverordnung gemäß § 30 c Abs. 1 Nr. 2 zuge-
lassen werden, wenn die eingetragene Entschei-
dung auf körperlichen oder geistigen Mängeln 
oder fehlender Befähigung beruht. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(6) unverändert 

17. Die §§ 29 und 30 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 29 

Tilgung der Eintragungen 

(1) Die im Register gespeicherten Eintragungen 
werden nach Ablauf der in Satz 2 bestimmten F ri

-sten getilgt. Die Tilgungsfristen betragen 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

Eintragungen über  Maßnahmen der Fahrerlaub-
nisbehörde nach § 2 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und 
§ 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 werden getilgt, wenn 
dem Betroffenen die Fahrerlaubnis entzogen wird. 
Sonst erfolgt eine Tilgung bei den Maßnahmen 
nach § 2 a ein Jahr nach Ablauf der Probezeit und 
bei Maßnahmen nach § 4 dann, wenn die letzte 
mit Punkten bewertete Eintragung wegen einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit getilgt ist. Ver-
kürzungen der Tilgungsfristen nach Absatz 1 kön-
nen durch Rechtsverordnung gemäß § 30c Abs. 1 
Nr. 2 zugelassen werden, wenn die eingetragene 
Entscheidung auf körperlichen oder geistigen 
Mängeln oder fehlender Befähigung beruht. 
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(2) Die Tilgungsfristen gelten nicht, wenn die 
Erteilung einer Fahrerlaubnis oder die Erteilung 
des Rechts, von einer ausländischen Fahrerlaub-
nis wieder Gebrauch zu machen, für immer unter-
sagt ist. 

(3) Ohne Rücksicht auf den Lauf der Fristen 
nach Absatz 1 und das Tilgungsverbot nach Ab-
satz 2 werden getilgt 

1. Eintragungen über Entscheidungen, wenn ih-
re Tilgung im Bundeszentralregister angeord-
net oder wenn die Entscheidung im Wieder-
aufnahmeverfahren oder nach den §§ 86, 102 
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten rechtskräftig aufgehoben wird, 

2. Eintragungen, die in das Bundeszentralregi-
ster nicht aufzunehmen sind, wenn ihre Til-
gung durch die nach Landesrecht zuständige 
Behörde angeordnet wird, wobei die Anord-
nung nur ergehen darf, wenn dies zur Vermei-
dung ungerechtfertigter Härten erforderlich ist 
und öffentliche Interessen nicht gefährdet wer-
den, 

3. Eintragungen, bei denen die zugrundeliegen-
de Entscheidung aufgehoben wird oder bei de-
nen nach näherer Bestimmung durch Rechts-
verordnung gemäß § 30 c Abs. 1 Nr. 2 eine Än-
derung der zugrundeliegenden Entscheidung 
Anlaß gibt, 

4. sämtliche Eintragungen, wenn eine amtliche 
Mitteilung über den Tod des Be troffenen ein-
geht. 

(4) Die Tilgungsfrist (Absatz 1) und die Ablauf-
hemmung (Absatz 6) beginnen 

1. bei strafgerichtlichen Verurteilungen mit dem 
Tag des ersten Urteils und bei Strafbefehlen 
mit dem Tag der Unterzeichnung durch den 
Richter, wobei dieser Tag auch dann maßge-
bend bleibt, wenn eine Gesamtstrafe oder eine 
einheitliche Jugendstrafe gebildet oder nach 
§ 30 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes auf Ju-
gendstrafe erkannt wird oder eine Entschei-
dung im Wiederaufnahmeverfahren ergeht, 
die eine registerpflichtige Verurteilung ent-
hält, 

2. bei Entscheidungen der Gerichte nach den 
§§ 59, 60 des Strafgesetzbuchs und § 27 des Ju-
gendgerichtsgesetzes mit dem Tag der Ent-
scheidung, 

 
3. bei gerichtlichen und verwaltungsbehördli-

chen Bußgeldentscheidungen sowie bei ande-
ren Verwaltungsentscheidungen mit dem Tag 
der Rechtskraft oder Unanfechtbarkeit der be-
schwerenden Entscheidung, 

4. bei Aufbauseminaren und verkehrspsycholo-
gischen Beratungen mit dem Tag der Ausstel-
lung der Teilnahmebescheinigung und 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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5. bei Verzichten auf die Fahrerlaubnis mit dem 
Tag des Zugangs der Verzichtserklärung bei 
der zuständigen Behörde. 

(5) Bei der Versagung oder Entziehung der 
Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung, der 
Anordnung einer Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 
des Strafgesetzbuchs oder bei einem Verzicht auf 
die Fahrerlaubnis beginnt die Tilgungsfrist erst 
mit der Erteilung oder Neuerteilung der Fahr-
erlaubnis, spätestens jedoch fünf Jahre nach der 
beschwerenden Entscheidung oder dem Verzicht. 
Bei von der Fahrerlaubnisbehörde verhängten 
Verboten oder Beschränkungen, ein fahrerlaub-
nisfreies Fahrzeug zu führen, beginnt die Til-
gungsfrist fünf Jahre nach Ablauf oder Aufhe-
bung des Verbots oder der Beschränkung. 

(6) Sind im Register mehrere Entscheidungen 
nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 9 über eine Person ein-
getragen, so ist die Tilgung einer Eintragung vor-
behaltlich der Regelungen in den Sätzen 2 bis 4 
erst zulässig, wenn für alle betreffenden Eintra-
gungen die Voraussetzungen der Tilgung vorlie-
gen. Eintragungen von Entscheidungen wegen 
Ordnungswidrigkeiten hindern nur die Tilgung 
von Entscheidungen wegen anderer Ordnungs-
widrigkeiten. Die Eintragung einer Entscheidung 
wegen einer Ordnungswidrigkeit - mit Ausnah

-

me von Entscheidungen wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 24 a - wird spätestens nach 
Ablauf von fünf Jahren getilgt. Wird eine Eintra-
gung getilgt, so sind auch die Eintragungen zu til-
gen, deren Tilgung nur durch die betreffende Ein-
tragung gehemmt war. 

(7) Eine Eintragung wird nach Eintritt der Til-
gungsreife zuzüglich einer Überliegefrist von drei 
Monaten gelöscht. Während dieser Zeit darf der 
Inhalt der Eintragung nicht übermittelt und über 
ihn keine Auskunft erteilt werden, es sei denn, 
der Betroffene begehrt  eine Auskunft über den 
ihn betreffenden Inhalt. 

(8) Ist eine Eintragung über eine gerichtliche 
Entscheidung im Verkehrszentralregister getilgt, 
so dürfen die Tat und die Entscheidung dem Be-
troffenen für die Zwecke des § 28 Abs. 2 nicht 
mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil 
verwertet werden. Unterliegen diese Eintragun-
gen einer zehnjährigen Tilgungsfrist, dürfen sie 
nach Ablauf eines Zeitraums, der einer fünfjähri-
gen Tilgungsfrist nach den Vorschriften dieses Pa-
ragraphen entspricht, nur noch für ein Verfahren 
übermittelt und verwertet werden, das die Ertei-
lung oder Entziehung einer Fahrerlaubnis zum 
Gegenstand hat. Außerdem dürfen für die Prü-
fung der Berechtigung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen Entscheidungen der Gerichte nach den 
§§ 69 bis 69 b StGB übermittelt und verwertet 
werden. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(5) unverändert 

(6) Sind im Register mehrere Entscheidungen 
nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 9 über eine Person ein-
getragen, so ist die Tilgung einer Eintragung vor-
behaltlich der Regelungen in den Sätzen 2 bis 5 
erst zulässig, wenn für alle be treffenden Eintra-
gungen die Voraussetzungen der Tilgung vorlie-
gen. Eintragungen von Entscheidungen wegen 
Ordnungswidrigkeiten hindern nur die Tilgung 
von Entscheidungen wegen anderer Ordnungs-
widrigkeiten. Die Eintragung einer Entscheidung 
wegen einer Ordnungswidrigkeit - mit Ausnah-
me von Entscheidungen wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 24 a - wird spätestens nach 
Ablauf von fünf Jahren getilgt. Die Tilgung einer 
Eintragung einer Entscheidung wegen einer 
Ordnungswidrigkeit unterbleibt in jedem Falle 
so lange, wie der Betroffene im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister als Inhaber einer Fahrerlaub-
nis auf Probe gespeichert ist. Wird eine Eintra-
gung getilgt, so sind auch die Eintragungen zu til-
gen, deren Tilgung nur durch die betreffende Ein-
tragung gehemmt war. 

(7) unverändert 

(8) unverändert 
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§ 30 

Übermittlung 

(1) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen an die Stellen, die 

1. für die Verfolgung von Straftaten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden 
und ihren Nebenfolgen nach diesem Gesetz 
und dem Gesetz über das Fahrpersonal im 
Straßenverkehr sowie 

3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf ihm beruhenden Rechts-
vorschriften 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
für die Erfüllung der diesen Stellen obliegen-
den Aufgaben zu den in § 28 Abs. 2 genannten 
Zwecken jeweils erforderlich ist. 

(2) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen an die Stellen, die für Verwaltungs-
maßnahmen auf Grund des Gesetzes über die Be-
förderung gefährlicher Güter, des Kraftfahrsach-
verständigengesetzes, des Fahrlehrergesetzes, 
des Personenbeförderungsgesetzes, der gesetzli-
chen Bestimmungen über die Notfallrettung und 
den Krankentransport, des Güterkraftverkehrs-
gesetzes einschließlich der Verordnung (EWG) 
Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 über den 
Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Ge-
meinschaft für Beförderungen aus oder nach ei-
nem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 95 S. 1), des Geset-
zes über das Fahrpersonal im Straßenverkehr 
oder der auf Grund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsvorschriften zuständig sind, übermittelt 
werden, soweit dies für die Erfüllung der die-
sen Stellen obliegenden Aufgaben zu den in § 28 
Abs. 2 Nr. 2 und 4 genannten Zwecken jeweils er-
forderlich ist. 

(3) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen an die für Verkehrs- und Grenzkon-
trollen zuständigen Stellen übermittelt werden, 
soweit dies zu dem in § 28 Abs. 2 Nr. 2 genannten 
Zweck erforderlich ist. 

(4) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen außerdem für die Erteilung, Verlänge-
rung, Erneuerung, Rücknahme oder den Widerruf 
einer Erlaubnis für Luftfahrer oder sonstiges Luft-
fahrpersonal nach den Vorschriften des Luftver-
kehrsgesetzes oder der auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsvorschriften an die hierfür 
zuständigen Stellen übermittelt werden, soweit 
dies für die genannten Maßnahmen erforderlich 
ist. 

(5) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen für die wissenschaftliche Forschung 
entsprechend § 38 und für statistische Zwecke 
entsprechend § 38a übermittelt ünd genutzt wer-
den. Zur Vorbereitung von Rechts- und allgemei- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 30 

Übermittlung 

(1) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen an die Stellen, die 

1. unverändert 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden 
und ihren Nebenfolgen nach diesem Gesetz 
und dem Gesetz über das Fahrpersonal im 
Straßenverkehr oder 

3. unverändert 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
für die Erfüllung der diesen Stellen obliegen-
den Aufgaben zu den in § 28 Abs. 2 genannten 
Zwecken jeweils erforderlich ist. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 
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nen Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrs dürfen die Eintragungen 
entsprechend § 38 b übermittelt und genutzt wer-
den. 

(6) Der Empfänger darf die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verarbeiten und nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 
Der Empfänger darf die übermittelten Daten auch 
für andere Zwecke verarbeiten und nutzen, so-
weit sie ihm auch für diese Zwecke hätten über-
mittelt werden dürfen. Ist der Empfänger eine 
nicht öffentliche Stelle, hat die , übermittelnde 
Stelle ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung 
und Nutzung für andere Zwecke durch nicht öf-
fentliche Stellen bedarf der Zustimmung der 
übermittelnden Stelle. 

(7) Die Eintragungen im Verkehrszentralregi-
ster dürfen an die zuständigen Stellen anderer 
Staaten übermittelt werden, soweit dies 

1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrs, 

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen ge-
gen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrs oder 

3. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusam-
menhang mit dem Straßenverkehr oder sonst 
mit Kraftfahrzeugen, Anhängern oder Fahr-
zeugpapieren, Fahrerlaubnissen oder Führer-
scheinen stehen, 

erforderlich ist. Der Empfänger ist darauf hinzu-
weisen, daß die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, 
zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. 
Die Übermittlung unterbleibt, wenn durch sie 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beein-
trächtigt würden, insbesondere wenn im Empfän-
gerland ein angemessener Datenschutzstandard 
nicht gewährleistet ist. 

(8) Dem Betroffenen wird auf Antrag schrift-
lich über den ihn betreffenden Inhalt des Ver

-

kehrszentralregisters und über die Punkte unent-
geltlich Auskunft erteilt. Der Antragsteller hat 
dem Antrag einen Identitätsnachweis beizufü-
gen. 

(9) Übermittlungen von  Daten aus dem Ver-
kehrszentralregister sind nur auf Ersuchen zuläs-
sig, es sei denn, auf Grund besonderer Rechtsvor-
schrift wird bestimmt, daß die Registerbehörde 
bestimmte Daten von Amts wegen zu übermitteln 
hat. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Er-
folgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfän-
gers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem 
Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufga-
ben des Empfängers liegt, es sei denn, daß beson-
derer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) unverändert 
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18. § 30 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Den Stellen, denen die Aufgaben nach 
§ 30 Abs. 1 und 3 obliegen, dürfen die für die 
Erfüllung dieser Aufgaben jeweils erforderli-
chen Daten aus dem Verkehrszentralregister 
durch Abruf im automatisierten Verfahren 
übermittelt werden. " 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „ (§ 47 Abs. 1 
Nr. 4)" durch die Angabe „(§ 30 c Abs. 1 Nr. 5) " 
ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„ (2 a) Abweichend von Absatz 2 Nr. 1 ist zu-
lässig, daß für ein Datenendgerät mehrere 
Kennungen zugeteilt sind und die Kennungen 
auch von anderen Endgeräten derselben oder 
einer anderen Dienststelle verwendet werden, 
wenn eine vollständige Aufzeichnung der Ab-
rufe nach § 30a Abs. 4 durch die abrufende 
Stelle gefertigt wird. Aus den Aufzeichnungen 
müssen mindestens die für den Abruf verant-
wortliche Person und deren Dienststelle 
jeweils festgestellt werden können. " 

d) Absatz 3 Satz 2 und 3 wird durch die folgen-
den Sätze ersetzt: 

„Die protokollierten Daten dürfen nur für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Daten-
sicherung oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Betriebs der Datenverarbei-
tungsanlage verwendet werden. Liegen An-
haltspunkte dafür vor, daß ohne ihre Verwen-
dung die Verhinderung oder Verfolgung einer 
schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre, dürfen die Daten 
auch für diesen Zweck verwendet werden, so-
fern das Ersuchen der Strafverfolgungsbehör-
de unter Verwendung von Personendaten ei-
ner bestimmten Person gestellt wird. Die Pro-
tokolldaten sind durch geeignete Vorkehrun-
gen gegen zweckfremde Verwendung und 
gegen sonstigen Mißbrauch zu schützen und 
nach sechs Monaten zu löschen. " 

e) In Absatz 4 wird die Angabe „(§ 47 Abs. 1 
Nr. 5) " durch die Angabe „ (§ 30 c Abs. 1 Nr. 5) " 
ersetzt. 

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„ (5) Durch Abruf im automatisierten Verfah-
ren dürfen aus dem Verkehrszentralregister 
für die in § 30 Abs. 7 genannten Maßnahmen 
an die hierfür zuständigen öffentlichen Stel-
len in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt

-schaftsraum übermittelt werden: 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

18. § 30 a wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a ein-
gefügt: 

„ (2 a) Abweichend von Absatz 2 Nr. 1 ist zu-
lässig, daß für ein Datenendgerät mehrere 
Kennungen zugeteilt sind und die Kennungen 
auch von anderen Endgeräten derselben oder 
einer anderen Dienststelle verwendet werden, 
wenn eine vollständige Aufzeichnung der Ab-
rufe nach Absatz 4 durch die abrufende Stelle 
gefertigt wird. Aus den Aufzeichnungen müs-
sen mindestens die für den Abruf verantwort-
liche Person und deren Dienststelle jeweils 
festgestellt werden können. " 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

„(5) Durch Abruf im automatisierten Verfah-
ren dürfen aus dem Verkehrszentralregister 
für die in § 30 Abs. 7 genannten Maßnahmen 
an die hierfür zuständigen öffentlichen Stel-
len in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt

-schaftsraum übermittelt werden: 
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1. die Tatsache folgender Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörden: 

a) die unanfechtbare Versagung einer 
Fahrerlaubnis, einschließlich der Ableh-
nung der Verlängerung einer bef risteten 
Fahrerlaubnis, 

b) die unanfechtbaren oder vorläufig wirk-
samen Entziehungen, Widerrufe oder 
Rücknahmen einer Fahrerlaubnis, 

2. die Tatsache folgender Entscheidungen der 
Gerichte: 

a) die rechtskräftige oder vorläufige Ent-
ziehung einer Fahrerlaubnis, 

b) die rechtskräftige Anordnung einer 
Fahrerlaubnissperre, 

3. die Tatsache der Beschlagnahme, Sicher-
stellung oder Verwahrung des Füh-
rerscheins nach § 94 der Strafprozeßord-
nung,  

4. die Tatsache des Verzichts auf eine Fahrer-
laubnis und 

5. zusätzlich 

a) Klasse, Art  und etwaige Beschränkun-
gen der Fahrerlaubnis, die Gegenstand 
der Entscheidung nach Nummer 1 
oder Nummer 2 oder des Verzichts nach 
Nummer 3 ist, und 

b) Familiennamen, Geburtsnamen, sonsti-
ge frühere Namen, Vornamen, Ordens-
oder Künstlernamen, Tag und Ort der 
Geburt der Person, zu der eine Eintra-
gung nach den Nummern 1 bis 3 vor-
liegt. 

Der Abruf ist nur zulässig, soweit 

1. diese Form der Datenübermittlung unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen In-
teressen der Betroffenen wegen der Viel-
zahl der Übermittlungen oder wegen ihrer 
besonderen Eilbedürftigkeit angemessen 
ist und 

2. der Empfängerstaat die Richtlinie 95/46/ 
EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 (ABl. EG 
Nr. L 281 S. 31) anwendet. 

Die Absätze 2, 2a und 3 sowie Absatz 4 wegen 
des Anlasses der Abrufe sind entsprechend 
anzuwenden. In den Fällen des Absatzes 4 hat 
das Kraftfahrt-Bundesamt weitere Aufzeich-
nungen über den Anlaß bei jedem zehnten 
Abruf zu fertigen. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

1. die Tatsache folgender Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörden: 

a) unverändert 

b) die unanfechtbaren oder sofort voll-
ziehbaren Entziehungen, Widerrufe 
oder Rücknahmen einer Fahrerlaubnis, 

c) die rechtskräftige Anordnung eines 
Fahrverbots, 

2. die Tatsache folgender Entscheidungen der 
Gerichte: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) die rechtskräftige Anordnung eines 
Fahrverbots, 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. zusätzlich 

a) Klasse, Art  und etwaige Beschränkun-
gen der Fahrerlaubnis, die Gegenstand 
der Entscheidung nach Nummer 1 
oder Nummer 2 oder des Verzichts nach 
Nummer 4 ist, und 

b) unverändert 

Der Abruf ist nur zulässig, soweit 

1. unverändert 

2. unverändert 

Die Absätze 2, 2a und 3 sowie Absatz 4 wegen 
des Anlasses der Abrufe sind entsprechend 
anzuwenden. In den Fällen des Absatzes 4 hat 
das Kraftfahrt-Bundesamt weitere Aufzeich-
nungen über den Anlaß bei jedem zehnten 
Abruf zu fertigen. " 
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19. Nach § 30a werden die folgenden §§ 30b und 30c 
eingefügt: 

„§ 30b 
Automatisiertes Anfrage- und 

Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt 

(1) Die Übermittlung von Daten aus dem Ver-
kehrszentralregister nach § 30 Abs. 1 und 7 darf 
nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 30c Abs. 1 Nr. 6 in einem automati-
sierten Anfrage- und Auskunftsverfahren erfol-
gen. Die anfragende Stelle hat die Zwecke an-
zugeben, für die die zu übermittelnden Daten be-
nötigt werden. 

(2) Solche Verfahren dürfen nur eingerichtet 
werden, wenn gewährleistet ist, daß 

1. die zur Sicherung gegen Mißbrauch erforderli-
chen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen ergriffen werden und 

2. die Zulässigkeit der Übermittlung nach Maß-
gabe des Absatzes 3 kontrolliert werden kann. 

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt als übermittelnde 
Behörde hat Aufzeichnungen zu führen, die die 
übermittelten Daten, den Zeitpunkt der Übermitt-
lung, den Empfänger der Daten und den vom 
Empfänger angegebenen Zweck enthalten. § 30a 
Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§30c 
Ermächtigungsgrundlagen, 

Ausführungsvorschriften 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung 
des Bundesrates zu erlassen über 

1. den Inhalt der Eintragungen einschließlich der 
Personendaten nach § 28 Abs. 3, 

2. Verkürzungen der Tilgungsfristen nach § 29 
Abs. 1 Satz 5 und über Tilgungen ohne Rück-
sicht auf den Lauf der Fristen nach § 29 Abs. 3 
Nr. 3, 

3. die Art  und den Umfang der zu übermittelnden 
Daten nach § 30 Abs. 1 bis 4 und 7 sowie die 
Bestimmung der Empfänger und den 
Geschäftsweg bei Übermittlungen nach § 30 
Abs. 3, 

4. den Identitätsnachweis bei Auskünften nach 
§ 30 Abs. 8, 

5. die Art  und den Umfang der zu übermittelnden 
Daten nach § 30a Abs. 1, die Maßnahmen 
zur Sicherung gegen Mißbrauch nach § 30a 
Abs. 2, die weiteren Aufzeichnungen nach 
§ 30a Abs. 4 beim Abruf im automatisierten 
Verfahren und die Bestimmung der Empfänger 
bei Übermittlungen nach § 30a Abs. 5, 

6. die Art  und den Umfang der zu übermittelnden 
Daten nach § 30b Abs. 1 und die Maßnahmen 
zur Sicherung gegen Mißbrauch nach § 30 b 
Abs. 2 Nr. 1. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

19. Nach § 30a werden die folgenden §§ 30b und 30c 
eingefügt: 

„§ 30b 
unverändert 

§ 30c 
unverändert 
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(2) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, allgemeine Verwaltungsvorschriften 
mit Zustimmung des Bundesrates 

1. über die Art  und Weise der Durchführung von 
Datenübermittlungen, 

2. über die Zusammenarbeit zwischen Bundes-
zentralregister und Verkehrszentralregister 

zu erlassen. Die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften nach Nummer 1, soweit Justizbehörden 
betroffen sind, und nach Nummer 2 werden ge-
meinsam mit dem Bundesministerium der Justiz 
erlassen. " 

20. § 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „Die für die Zulassung von Kraft-
fahrzeugen zuständigen Behörden (Zulas-
sungsstellen)" werden durch die Wörter „Die 
Zulassungsbehörden" ersetzt. 

b) Am Ende wird das Wort  „Zulassungsstellen" 
durch das Wort  „Zulassungsbehörden" er-
setzt. 

21. In § 32 Abs. 1 werden in Nummer 3 das Wort 
 „und" durch ein Komma und in Nummer 4 der 

Punkt durch das Wort  „und" ersetzt sowie folgen-
de Nummer 5 angefügt: 

„5. für Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
nach den hierzu erlassenen Gesetzen der 
Länder oder den darauf beruhenden Rechts-
vorschriften. " 

22. In § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 und 5 Satz 1 
wird jeweils das Wort  „Zulassungsstelle" durch 
das Wort  „Zulassungsbehörde" ersetzt. 

23. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Im einleitenden Satzteil von Absatz 1 wird das 
Wort  „Zulassungsstelle" durch das Wo rt  „Zu-
lassungsbehörde" ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird jeweils das Wort  „Zulassungs-
stellen" durch das Wort  „Zulassungsbehör-
den" ersetzt. 

24. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „Zulassungsstellen" 
durch das Wort  „Zulassungsbehörden" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach Nummer 1 Buchstabe d 
das Wort  „und" durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer la  eingefügt: 

„1 a. an die Verwaltungsbehörden im 
Sinne von § 26 Abs. 1 für die Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach § 24 oder § 24 a und". 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „Poli-
zeidienststellen der Länder" die Wörter 
„und Verwaltungsbehörden im Sinne von 
§ 26 Abs. 1" eingefügt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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22. unverändert 

23. unverändert 

24. unverändert 
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c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5 a ein-
gefügt: 

„ (5 a) Abweichend von Absatz 5 Nr. 2 ist zu-
lässig, daß für ein Datenendgerät mehrere 
Kennungen zugeteilt sind und die Kennungen 
auch von anderen Endgeräten derselben oder 
einer anderen Dienststelle verwendet werden, 
wenn eine vollständige Aufzeichnung der Ab-
rufe nach § 36 Abs. 7 durch  die abrufende Stel-
le gefertigt wird. Aus den Aufzeichnungen 
müssen mindestens die für den Abruf verant-
wortliche Person und deren Dienststelle je-
weils festgestellt werden können." 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wo rt  „Zulassungsstelle" 
durch das Wort  „Zulassungsbehörde" er-
setzt. 

bb) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

„Die protokollierten Daten dürfen nur für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Betriebs der Datenver-
arbeitungsanlage verwendet werden. Lie-
gen Anhaltspunkte dafür vor, daß ohne ih-
re Verwendung die Verhinderung oder 
Verfolgung einer schwerwiegenden Straf-
tat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre, dürfen die Daten auch für 
diesen Zweck verwendet werden, sofern 
das Ersuchen der Strafverfolgungsbehör-
de unter Verwendung von Halterdaten ei-
ner bestimmten Person oder von Fahr-
zeugdaten eines bestimmten Fahrzeugs 
gestellt wird. Die Protokolldaten sind 
durch geeignete Vorkehrungen gegen 
zweckfremde Verwendung und gegen 
sonstigen Mißbrauch zu schützen und 
nach sechs Monaten zu löschen. " 

e) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Ab-
rufe aus den örtlichen Fahrzeugregistern." 

25. Nach § 36 werden die folgenden §§ 36a und 36 b 
eingefügt: 

„§ 36a 
Automatisiertes Anfrage- und 

Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt 

Die Übermittlung der Daten aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister nach den §0 35 und 37 darf nach 
näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung 
gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 4 a auch in einem automati-
sierten Anfrage- und Auskunftsverfahren erfol-
gen. Für die Einrichtung und Durchführung des 
Verfahrens gilt § 30b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 
entsprechend. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

25. unverändert 
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§ 36 b 

Abgleich mit den Sachfahndungsdaten 
des Bundeskriminalamtes 

(1) Das Bundeskriminalamt übermittelt regel-
mäßig dem Kraftfahrt-Bundesamt die im Polizei-
lichen Informationssystem gespeicherten Daten 
von Fahrzeugen, Kennzeichen, Fahrzeugpapie-
ren und Führerscheinen, die zur Beweissiche-
rung, Einziehung, Beschlagnahme, Sicherstel-
lung, Eigentumssicherung und Eigentümer- oder 
Besitzerermittlung ausgeschrieben sind. Die Da-
ten dienen zum Abgleich mit den im Zen-
tralen Fahrzeugregister erfaßten Fahrzeugen und 
Fahrzeugpapieren sowie mit den im Zentra-
len Fahrerlaubnisregister erfaßten Führerschei-
nen. 

(2) Die Übermittlung der Daten nach Absatz 1 
darf auch im automatisierten Verfahren erfol-
gen. " 

26. § 37 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 37 

Übermittlung von Fahrzeugdaten und 
Halterdaten an Stellen außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahr-
zeugdaten und Halterdaten dürfen von den Regi-
sterbehörden an die zuständigen Stellen anderer 
Staaten übermittelt werden, soweit dies 

a) für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrs, 

b) zur Überwachung des Versicherungsschutzes 
im Rahmen der Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung, 

c) zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen ge-
gen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrs oder 

d) zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusam

-

menhang mit dem Straßenverkehr oder sonst 
mit Kraftfahrzeugen, Anhängern, Kennzei-
chen oder Fahrzeugpapieren, Fahrerlaubnis-
sen oder Führerscheinen stehen, 

erforderlich ist. 

(2) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß 
die übermittelten Daten nur zu dem Zweck ge-
nutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm 
übermittelt werden. 

(3) Die Übermittlung unterbleibt, wenn durch 
sie schutzwürdige Interessen des Be troffenen 
beeinträchtigt würden, insbesondere wenn im 
Empfängerland ein angemessener Datenschutz

-

standard nicht gewährleistet ist. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

26. unverändert 
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27. Nach § 37 wird folgender § 37 a eingefügt: 

„§ 37 a 
Abruf im automatisierten Verfahren 

durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes 

(1) Durch Abruf im automatisierten Verfahren 
dürfen aus dem Zentralen Fahrzeugregister für 
die in § 37 Abs. 1 genannten Maßnahmen an die 
hierfür zuständigen öffentlichen Stellen in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum die zu deren Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Daten nach nähe-
rer Bestimmung durch Rechtsverordnung gemäß 

§ 47 Abs. 1 Nr. 5 a übermittelt werden. 

(2) Der Abruf darf nur unter Verwendung von 
Fahrzeugdaten erfolgen und sich nur auf ein be-
stimmtes Fahrzeug oder einen bestimmten Halter 
richten. 

(3) Der Abruf ist nur zulässig, soweit 

1. diese Form der Datenübermittlung unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Interessen. 
der Betroffenen wegen der Vielzahl der Über-
mittlungen oder wegen ihrer besonderen Eil-
bedürftigkeit angemessen ist und 

2. der Empfängerstaat die Richtlinie 95/46/EWG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 (ABM. EG Nr. L 281 S. 31) 
anwendet. 

§ 36 Abs. 5, 5 a und 6 sowie Abs. 7 wegen des An-
lasses der Abrufe ist entsprechend anzuwenden. 
In den Fällen des Absatzes 7 hat das Kraftfahrt-
Bundesamt weitere Aufzeichnungen über den 
Anlaß bei jedem zehnten Abruf zu fertigen, " 

28. § 38 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 38 
Übermittlung 

für die wissenschaftliche Forschung 

(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahr-
zeugdaten und Halterdaten dürfen an Hochschu-
len, andere Einrichtungen, die wissenschaftliche 
Forschung betreiben, und öffentliche Stellen 
übermitteln werden, soweit 

1. dies für die Durchführung bestimmter wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist, 

2. eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem 
Zweck nicht möglich ist und 

3. das öffentliche Interesse an der Forschungs-
arbeit das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluß der Übermittlung er-
heblich überwiegt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

27. unverändert 

28. unverändert 
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(2) Die Übermittlung der Daten erfolgt durch Er-
teilung von Auskünften, wenn hierdurch der 
Zweck der Forschungsarbeit erreicht werden 
kann und die Erteilung keinen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordert. 

(3) Personenbezogene Daten werden nur an 
solche Personen übermittelt, die Amtsträger oder 
für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
te sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet 
worden sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des Ver-
pflichtungsgesetzes findet auf die. Verpflichtung 
zur Geheimhaltung entsprechende Anwendung. 

(4) Die personenbezogenen Daten dürfen nur 
für die Forschungsarbeit genutzt werden, für die 
sie übermittelt worden sind. Die Verwendung für 
andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe 
richtet sich nach den Absätzen 1 und 2 und bedarf 
der Zustimmung der Stelle, die die Daten über-
mittelt hat. 

(5) Die Daten sind gegen unbefugte Kenntnis-
nahme durch Dritte zu schützen. Die wissen-
schaftliche Forschung betreibende Stelle hat da-
für zu sorgen, daß die Nutzung der personen-
bezogenen Daten räumlich und organisatorisch 
getrennt von der Erfüllung solcher Verwaltungs

-

aufgaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für die 
diese Daten gleichfalls von Bedeutung sein kön-
nen. 

(6) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, 
sind die personenbezogenen Daten zu anonymi-
sieren. Solange dies noch nicht möglich ist, sind 
die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden können. 
Sie dürfen mit den Einzelangaben.  nur zusam-
mengeführt werden, soweit der Forschungszweck 
dies erfordert. 

(7) Wer nach den Absätzen 1 und 2 personenbe-
zogene Daten erhalten hat, darf diese nur veröf-
fentlichen, wenn dies für die Darstellung von For-
schungsergebnissen über Ereignisse der Zeitge-
schichte unerläßlich ist. 

(8) Ist der Empfänger eine nichtöffentliche 
Stelle, gilt § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes 
mit der Maßgabe, daß die Aufsichtsbehörde die 
Ausführung der Vorschriften über den Daten-
schutz auch dann überwacht, wenn keine hinrei-
chenden Anhaltspunkte für eine Verletzung die-
ser Vorschriften vorliegen oder wenn der Empfän-
ger die personenbezogenen Daten nicht in Datei-
en verarbeitet. " 

29. Nach § 38 werden  die folgenden §§ 38a und 38b 
eingefügt: 

"§ 38a 
Übermittlung und Nutzung 

für statistische Zwecke 
(1) Die nach § 33 Abs. 1 gespeicherten Fahr-

zeug- und Halterdaten dürfen zur Vorbereitung 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

29. unverändert 
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und Durchführung von Statistiken, soweit sie 
durch Rechtsvorschriften angeordnet sind, über-
mittelt werden, wenn die Vorbereitung und 
Durchführung des Vorhabens allein mit anonymi-
sierten Daten (§ 45) nicht möglich ist. 

(2) Es finden die Vorschriften des Bundesstati-
stikgesetzes und der Statistikgesetze der Länder 
Anwendung. 

§ 38b 
Übermittlung und Nutzung 

für planerische Zwecke 

(1) Die nach § 33 Abs. 1 in den örtlichen Fahr-
zeugregistern gespeicherten Fahrzeug- und Hal-
terdaten dürfen für im öffentlichen Interesse lie-
gende Verkehrsplanungen an öffentliche Stellen 
übermittelt werden, wenn die Durchführung des 
Vorhabens allein mit anonymisierten Daten (§ 45) 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist und der Betroffene eingewilligt hat 
oder schutzwürdige Interessen des Be troffenen 
nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Der Empfänger der Daten hat sicherzustel-
len, daß 

1. die Kontrolle zur Sicherstellung schutzwürdi-
ger Interessen des Be troffenen jederzeit ge-
währleistet wird, 

2. die Daten nur für das be treffende Vorhaben 
genutzt werden, 

3. zu den Daten nur die Personen Zugang haben, 
die mit dem betreffenden Vorhaben befaßt 
sind, 

4. diese Personen verpflichtet werden, die Daten 
gegenüber Unbefugten nicht zu offenbaren, 
und 

5. die Daten anonymisiert oder gelöscht werden, 
sobald der Zweck des Vorhabens dies gestat-
tet." 

30. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wo rt „Zulassungsstelle" 
durch das Wort  „Zulassungsbehörde" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 werden nach den Wörtern 
„Teilnahme am Straßenverkehr" ein Komma 
und die Wörter „dem Diebstahl, dem sonstigen 
Abhandenkommen des Fahrzeugs" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. die Daten zur Geltendmachung, Si-
cherung oder Vollstreckung 

a) von nicht mit der Teilnahme am 
Straßenverkehr im Zusammen-
hang stehenden öffentlich-recht-
lichen Ansprüchen oder 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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a) unverändert 
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„ 1. die Daten zur Geltendmachung, Si-
cherung oder Vollstreckung 

a) unverändert 



Drucksache 13/7888 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

b) von gemäß § 7 des Unterhaltsvor-
schußgesetzes übergegangenen 
Ansprüchen 

in Höhe von. jeweils mindestens eintau-
send Deutscher Mark benötigt, ". 

bb) In Satz 3 wird das Wort  „verwertet" durch 
das Wort  „verwendet" ersetzt. 

31. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „§ 38 
Satz 1 Nr. 2" durch die Angabe „§ 38 a Abs. 1" 
und die Angabe „§ 38" durch die Angabe 
„ § 38 a" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 wird das Wo rt  „Zulassungs-
stellen" durch das Wo rt  „Zulassungsbehör-
den" ersetzt. 

32. In § 41 Abs. 2 und 3 Satz 3 wird jeweils das Wort 
 „Belange" durch das Wort  „Interessen" ersetzt. 

33. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt: 

„(1) Bei Zweifeln an  der Identität eines ein-
getragenen Halters mit dem Halter, auf den 
sich eine neue Mitteilung bezieht, dürfen die 
Datenbestände des Verkehrszentralregisters 
und des Zentralen Fahrerlaubnisregisters zur 
Identifizierung dieser Halter genutzt werden. 
Ist die Feststellung der Identität der betreffen-
den Halter auf diese Weise nicht möglich, dür-
fen die auf Anfrage aus den Melderegistern 
übermittelten Daten zur Behebung der Zweifel 
genutzt werden. Die Zulässigkeit der Über-
mittlung durch die Meldebehörden richtet sich 
nach den Meldegesetzen der Länder. Können 
die Zweifel an der Identität der be treffenden 
Halter nicht ausgeräumt werden, werden die 
Eintragungen über beide Halter mit einem 
Hinweis auf die Zweifel an deren Identität ver-
sehen. " 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie 
folgt gefaßt: 

„(2) Die nach § 33 im Zentralen Fahrzeug-
register gespeicherten Daten dürfen den Zu-
lassungsbehörden übermittelt werden, soweit 
dies erforderlich ist, uni Fehler und Abwei-
chungen in deren Register festzustellen und zu 
beseitigen und um diese örtlichen Register zu 
vervollständigen. Die nach § 33 im örtlichen 
Fahrzeugregister gespeicherten Daten dürfen 
dem Kraftfahrt-Bundesamt übermittelt wer-
den, soweit dies erforderlich ist, um Fehler und 
Abweichungen im Zentralen Fahrzeugregister 
festzustellen und zu besei tigen sowie das Zen-
trale Fahrzeugregister zu vervollständigen. 
Die Übermittlung nach Satz 1 oder 2 ist nur zu-
lässig, wenn Anlaß zu der Annahme besteht, 
daß die Register unrichtig oder unvo llständig 
sind. " 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 
folgt gefaßt: 

„ (3) Die nach § 33 im Zentralen Fahrzeugre-
gister oder im zuständigen örtlichen Fahrzeug-
register gespeicherten Halter- und Fahrzeug-
daten dürfen dem zuständigen Finanzamt 
übermittelt werden, soweit dies für Maßnah-
men zur Durchführung des Kraftfahrzeugsteu-
errechts erforderlich ist, um Fehler und Abwei-
chungen in den Datenbeständen der Finanz-
ämter festzustellen und zu beseitigen und um 
diese Datenbestände zu vervollständigen. Die 
Übermittlung nach Satz 1 ist nur zulässig, 
wenn Anlaß zu der Annahme besteht, daß die 
Datenbestände unrichtig oder unvollständig 
sind. " 

34. § 43 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 43 

Allgemeine Vorschriften für die 
Datenübermittlung, Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch den Empfänger 

(1) Übermittlungen von Daten aus den Fahr-
zeugregistern sind nur auf Ersuchen zulässig, es 
sei denn, auf Grund besonderer Rechtsvorschrift 
wird bestimmt, daß die Registerbehörde be-
stimmte Daten von Amts  wegen zu übermitteln 
hat. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Er-
folgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfän-
gers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem 
Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufga-
ben des Empfängers liegt, es sei denn, daß beson-
derer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. 

(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verarbeiten und nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 
Der Empfänger darf die übermittelten Daten auch 
für andere Zwecke verarbeiten und nutzen, so-
weit sie ihm auch für diese Zwecke hätten über-
mittelt werden dürfen. Ist der Empfänger eine 
nicht öffentliche Stelle, hat die übermittelnde 
Stelle ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung 
und Nutzung für andere Zwecke durch nicht öf-
fentliche Stellen bedarf der Zustimmung der 
übermittelnden Stelle. " 

35. § 46 wird aufgehoben. 

36. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der einleitende Satzteil wird wie folgt ge-
faßt: 

„Das Bundesministerium für Verkehr wird 
ermächtigt, Rechtsverordnungen mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu erlassen". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

34. unverändert 

35. unverändert 

36. unverändert 



Drucksache 13/7888 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

Entwurf 

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. über die Art  und den Umfang der zu 
übermittelnden Daten und die Maß-
nahmen zur Sicherung gegen Miß-
brauch beim Abruf im automatisierten 
Verfahren nach § 36 Abs. 5,". 

cc) Nach Nummer 4 wird folgende Num-
mer 4 a eingefügt: 

„4 a. über die Art  und den Umfang der zu 
übermittelnden Daten und die Maß-
nahmen zur Sicherung gegen Miß-
brauch nach § 36a,". 

dd) In Nummer 5 wird die Angabe „ § 30 a 
Abs. 4 Satz 2 und" gestrichen. 

ee) Nach Nummer 5 werden die folgenden 
Nummern 5 a, 5 b und 5c eingefügt: 

„5 a. über die Art  und den Umfang der zu. 
übermittelnden Daten, die Bestim-
mung der Empfänger und den 
Geschäftsweg bei Übermittlungen 
nach § 37 Abs. 1, 

5 b. darüber, welche Daten nach § 37a 
Abs. 1 durch Abruf im automatisier-
ten Verfahren übermittelt werden 
dürfen, 

5 c. über die Bestimmung, welche aus-
ländischen öffentlichen Stellen zum 
Abruf im automatisierten Verfahren 
nach § 37a Abs. 1 befugt sind,". 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Das Bundesministerium für Verkehr 
wird ermächtigt, allgemeine Verwaltungsvor-
schriften mit Zustimmung des Bundesrates 
über die Art  und Weise der Durchführung von 
Datenübermittlungen und über die Beschaf-
fenheit von Datenträgern zu erlassen." 

37. Nach Abschnitt V werden die folgenden Ab-
schnitte VI und VII angefügt: 

„VI. Fahrerlaubnisregister 

§ 48 
Registerführung und Registerbehörden 

(1) Die Fahrerlaubnisbehörden (§ 2 Abs. 1) füh-
ren im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit ein 
Register (örtliche Fahrerlaubnisregister) über 

1. von ihnen erteilte oder registrierte Fahrerlaub-
nisse sowie die entsprechenden Führer-
scheine, 

2. Entscheidungen, die Bestand, Art  und Umfang 
von Fahrerlaubnissen oder sonstige Berechti-
gungen, ein Fahrzeug zu führen, betreffen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

37. Nach Abschnitt V werden die folgenden Ab-
schnitte VI und VII angefügt: 

„VI. Fahrerlaubnisregister 

§ 48 
Registerführung und Registerbehörden 

(1) Die Fahrerlaubnisbehörden (§ 2 Abs. 1) füh-
ren im Rahmen-ihrer örtlichen Zuständigkeit ein 
Register (örtliche Fahrerlaubnisregister) über 

1. unverändert 

2. unverändert 	. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 2 darf die zur Ertei-
lung einer Prüfbescheinigung zuständige Stelle 
Aufzeichnungen fiber von ihr ausgegebene Be-
scheinigungen für die Berechtigung zum Führen 
fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge führen. 
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(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt führt ein Register 
(Zentrales Fahrerlaubnisregister) über 

1. von einer inländischen Fahrerlaubnisbehörde 
erteilte Fahrerlaubnisse sowie die entspre-
chenden Führerscheine von Personen mit or-
dentlichem Wohnsitz im Inland, 

2. von einer ausländischen Behörde oder Stelle 
erteilte Fahrerlaubnisse sowie entsprechenden 
Führerscheine von Personen mit ordent lichem 
Wohnsitz im Inland, soweit sie verpflichtet 
sind, ihre Fahrerlaubnis registrieren zu lassen, 

3. von einer inländischen Fahrerlaubnisbehörde 
erteilte oder registrierte Fahrerlaubnisse sowie 
die entsprechenden Führerscheine von Perso-
nen ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland. 

(3) Bei einer zentralen Herstellung der Führer-
scheine übermittelt die Fahrerlaubnisbehörde 
dem Hersteller die hierfür notwendigen Daten. 
Der Hersteller darf ausschließlich zum Nachweis 
des Verbleibs der Führerscheine alle Seriennum-
mern der hergestellten Führerscheine speichern. 
Die Speicherung der übrigen im Führerschein 
enthaltenen Angaben beim Hersteller ist unzuläs-
sig, soweit sie nicht ausschließlich und vorüberge-
hend der Herstellung des Führerscheins dient; die 
Angaben sind anschließend zu löschen. Die Daten 
nach den Sätzen 1 und 2 dürfen nach näherer Be-
stimmung durch Rechtsverordnung gemäß § 63 
Abs. 1 Nr. 1 an das Kraftfahrt-Bundesamt zur 
Speicherung im Zentralen Fahrerlaubnisregister 
übermittelt werden; sie sind do rt  spätestens nach 
Ablauf von zwölf Monaten zu löschen, sofern dem 
Amt die Erteilung oder Änderung der Fahrerlaub-
nis innerhalb dieser Frist nicht mitgeteilt wird; 
beim Hersteller sind die Daten nach der Übermitt-
lung zu löschen. Vor Eingang der Mitteilung beim 
Kraftfahrt-Bundesamt über die Erteilung oder An-
derung der Fahrerlaubnis darf das Amt über die 
Daten keine Auskunft erteilen. 

§ 49 
Zweckbestimmung der Register 

(1) Die örtlichen Fahrerlaubnisregister und das 
Zentrale Fahrerlaubnisregister werden geführt 
zur Speicherung von Daten, die erforderlich sind, 
um feststellen zu können, welche Fahrerlaubnisse 
und welche Führerscheine eine Person besitzt. 

(2) Die örtlichen Fahrerlaubnisregister werden 
außerdem geführt zur Speicherung von Daten, 
die erforderlich sind 

1. für die Beurteilung der Eignung und Befähi-
gung von Personen zum Führen von Kraftfahr-
zeugen und 

2. für die Prüfung der Berechtigung zum Führen 
von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Bei einer zentralen Herstellung der Führer-
scheine übermittelt die Fahrerlaubnisbehörde 
dem Hersteller die hierfür notwendigen Daten. 
Der Hersteller darf ausschließlich zum Nachweis 
des Verbleibs der Führerscheine alle Führer-
scheinummern der hergestellten Führerscheine 
speichern. Die Speicherung der übrigen im Füh-
rerschein enthaltenen Angaben beim Hersteller 
ist unzulässig, soweit sie nicht ausschließlich und 
vorübergehend der Herstellung des Führer-
scheins dient; die Angaben sind anschließend zu 
löschen. Die Daten nach den Sätzen 1 und 2 dür

-

fen nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 an das Kraft-
fahrt-Bundesamt zur Speicherung im Zentralen 
Fahrerlaubnisregister übermittelt werden; sie 
sind dort  spätestens nach Ablauf von zwölf Mona-
ten zu löschen, sofern dem Amt die Erteilung oder 
Änderung der Fahrerlaubnis innerhalb dieser 
Frist nicht mitgeteilt wird; beim Hersteller sind 
die Daten nach der Übermittlung zu löschen. Vor 
Eingang der Mitteilung beim Kraftfahrt-Bundes-
amt über die Erteilung oder Änderung der Fahrer-
laubnis darf das Amt über die Daten keine Aus-
kunft erteilen. 

§ 49 
Zweckbestimmung der Register 

(1) unverändert 

(2) Die örtlichen Fahrerlaubnisregister werden 
außerdem geführt zur Speicherung von Daten, 
die erforderlich sind 

1. unverändert 

2. für die Prüfung der Berechtigung zum Führen 
von Fahrzeugen. 
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§ 50 

Inhalt der Fahrerlaubnisregister 

(1) In den örtlichen Fahrerlaubnisregistern und 
im Zentralen Fahrerlaubnisregister werden ge-
speichert 

1. Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige frü-
here Namen, Vornamen, Ordens-  oder Künst-
lername, Doktorgrad, Geschlecht, Tag und Ort 
der Geburt, 

2. nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 2 Daten über 
Erteilung und Registrierung (einschließlich 
des Umtauschs oder der Registrierung einer 
deutschen Fahrerlaubnis im Ausland), Be-
stand, Art, Umfang, Gültigkeitsdauer, Verlän-
gerung und Änderung der Fahrerlaubnis, Da-
tum des Beginns und des Ablaufs der Probe-
zeit, Nebenbestimmungen zur Fahrerlaubnis 
sowie über Führerscheine und deren Geltung 
sowie sonstige Berechtigungen, ein Kraftfahr-
zeug zu führen. 

(2) In den örtlichen Fahrerlaubnisregistern dür-
fen außerdem gespeichert werden 

1. die Anschrift des Betroffenen sowie 

2. nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 2 Daten über 

a) Versagung, Entziehung, Widerruf und 
Rücknahme der Fahrerlaubnis, Verzicht auf 
die Fahrerlaubnis, Fahrverbote sowie die 
Beschlagnahme, Sicherstellung und Ver-
wahrung von Führerscheinen sowie Maß-
nahmen nach § 2 a Abs. 2 und § 4 Abs. 3, 

b) Verbote oder Beschränkungen, ein Fahr-
zeug zu führen. 

§51 

Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister 

Die Fahrerlaubnisbehörden teilen dem Kraft-
fahrt-Bundesamt unverzüglich die auf Grund des 
§ 50 Abs. 1 zu speichernden oder zu einer Ände-
rung oder Löschung einer Eintragung führenden 
Daten für das Zentrale Fahrerlaubnisregister mit. 

§ 52 

Übermittlung 

(1) Die in den Fahrerlaubnisregistern gespei-
cherten Daten dürfen an die Stellen, die 

1. für die Verfolgung von Straftaten,. zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden 
und ihren Nebenfolgen nach diesem Gesetz 
sowie  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 50 

Inhalt der Fahrerlaubnisregister 

(1) In den örtlichen Fahrerlaubnisregistern und 
im Zentralen Fahrerlaubnisregister werden ge

-

speichert 

1. unverändert 

2. nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 2 Daten über 
Erteilung und Registrierung (einschließlich 
des Umtauschs oder der Registrierung einer 
deutschen Fahrerlaubnis im Ausland), Be-
stand, Art, Umfang, Gültigkeitsdauer, Verlän-
gerung und Änderung der Fahrerlaubnis, Da

-

tum  des Beginns und des Ablaufs der Probe-
zeit, Nebenbestimmungen zur Fahrerlaubnis, 
über Führerscheine und deren Geltung ein-
schließlich der Ausschreibung zur Sachfahn-
dung, sonstige Berechtigungen, ein Kraftfahr-
zeug zu führen, sowie Hinweise auf Eintra-
gungen im Verkehrszentralregister, die die 
Berechtigung zum Führen. von Kraftfahrzeu-
gen berühren. 

(2) In den örtlichen Fahrerlaubnisregistern dür-
fen außerdem gespeichert werden 

1. unverändert 

2. nach näherer Bestimmung durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 2 Daten über 

a) Versagung, Entziehung, Widerruf und 
Rücknahme der Fahrerlaubnis, Verzicht auf 
die Fahrerlaubnis, isolierte Sperren, Fahr-
verbote sowie die Beschlagnahme, Sicher-
stellung und Verwahrung von Führerschei-
nen sowie Maßnahmen nach § 2 a Abs. 2 
und § 4 Abs. 3, 

b) Verbote oder Beschränkungen, ein Fahr-
zeug zu führen. 

§51 

Mitteilung an das Zentrale Fahrerlaubnisregister 

unverändert 

§ 52 

Übermittlung 

(1) Die in den Fahrerlaubnisregistern gespei-
cherten Daten dürfen an die Stellen, die 

1. unverändert 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
und die Vollstreckung von Bußgeldbescheiden 
und ihren Nebenfolgen nach diesem Gesetz 
oder 
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3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder der auf ihm beruhenden Rechts-
vorschriften, soweit es um Fahrerlaubnisse, 
Führerscheine oder sonstige Berechtigungen, 
ein Fahrzeug zu führen, geht, 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der diesen Stellen obliegenden Auf-
gaben zu den in § 49 genannten Zwecken jeweils 
erforderlich ist. 

(2) Die in den Fahrerlaubnisregistern gespei-
cherten Daten dürfen zu den in § 49 Abs. 1 und 2 
Nr. 2 genannten Zwecken an die für Verkehrs-  
und Grenzkontrollen zuständigen Stellen über-
mittelt werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt hat entsprechend 
§ 35 Abs. 6 Satz 1 und 2 Aufzeichnungen über die 
Übermittlungen nach den Absätzen 1 und 2 zu 
führen. 

§ 53 

Abruf im automatisierten Verfahren 

(1) Den Stellen, denen die Aufgaben nach § 52 
obliegen, dürfen die hierfür jeweils erforderlichen 
Daten aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister 
und den örtlichen Fahrerlaubnisregistern zu den 
in § 49 genannten Zwecken durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren übermittelt werden. 

(2) Die Einrichtung von Anlagen zum Abruf im 
automatisierten Verfahren ist nur zulässig, wenn 
nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 4 gewährleistet ist, 
daß 

1. die zur Sicherung gegen Mißbrauch erforderli-
chen technischen und organisatorischen Maß-
nahmen ergriffen werden, insbesondere durch 
Vergabe von Kennungen an die zum Abruf be-
rechtigten Dienststellen und die Datenendge-
räte und 

2. die Zulässigkeit der Abrufe nach Maßgabe des 
Absatzes 3 kontrolliert werden kann. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 ist eine Regelung 
entsprechend § 3 .0 a Abs. 2 a zulässig. 

(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt oder die Fahrer-
laubnisbehörde als übermittelnde Stellen haben 
über die Abrufe Aufzeichnungen zu fertigen, die 
die bei der Durchführung der Abrufe verwende-
ten Daten, den Tag und die Uhrzeit der Abrufe, 
die Kennung der abrufenden Dienststelle und die 
abgerufenen Daten enthalten müssen. Die proto-
kollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs 
der Datenverarbeitungsanlage verwendet wer-
den, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür 
vor, daß ohne ihre Verwendung die Verhinderung 
oder Verfolgung einer schwerwiegenden Straftat 
gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Die Pro-
tokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

3. unverändert 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der diesen Stellen obliegenden Auf-
gaben zu den in § 49 genannten Zwecken jeweils 
erforderlich ist. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 53 

unverändert 
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gegen zweckfremde Verwendung und gegen 
sonstigen Mißbrauch zu schützen und nach sechs 
Monaten zu löschen. 

(4) Bei Abrufen aus dem Zentralen Fahrerlaub-
nisregister sind über einen vom Kraftfahrt-Bun-
desamt ausgewählten Teil der Abrufe weitere 
Aufzeichnungen durch die abrufende Stelle oder 
das Kraftfahrt-Bundesamt zu fertigen, die sich auf 
den Anlaß des Abrufs erstrecken und die Feststel-
lung der für den Abruf verantwortlichen Person 
ermöglichen. Das Nähere wird durch Rechtsver-
ordnung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 4 bestimmt, insbe-
sondere in welchem Umfang die Abrufe aufzu-
zeichnen sind, nach welchem Stichprobenverfah-
ren sie ausgewählt werden und welche Stelle die 
Aufzeichnungen fertigt. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend bei Abrufen aus den örtlichen Fahr-
erlaubnisregistern. 

(5) Aus den örtlichen Fahrerlaubnisregistern ist 
die Übermittlung der Daten durch Einsichtnahme 
in das Register außerhalb der üblichen Dienstzei

-

ten an die für den betreffenden Bezirk zuständige 
Polizeidienststelle zulässig, wenn  

1. dies im Rahmen der in § 49 Abs. 1 und 2 Nr. 2 
genannten Zwecke für die Erfüllung der Poli-
zei obliegenden Aufgaben erforderlich ist und 

2. ohne die sofortige Einsichtnahme die Erfüllung 
dieser Aufgaben gefährdet wäre. 

Die Polizeidienststelle hat die Tatsache der Ein-
sichtnahme, deren Datum und Anlaß sowie den 
Namen des Einsichtnehmenden aufzuzeichnen; 
die Aufzeichnungen sind für die Dauer eines Jah-
res aufzubewahren und nach Ablauf des betref-
fenden Kalenderjahres zu vernichten. 

§ 54 

Automatisiertes Anfrage- und 
Auskunftsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt 

Die Übermittlung der Daten aus dem Zentralen 
Fahrerlaubnisregister nach den §§ 52 und 55 darf 
nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 5 auch in einem auto-
matisierten Anfrage- und Auskunftsverfahren er-
folgen. Für die Einrichtung und Durchführung 
des Verfahrens gilt § 30b Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
und 3 entsprechend. 

§ 55 

Übermittlung von Daten an  Stellen außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes 

(1) Die auf Grund des § 50 gespeicherten Daten 
dürfen von den Registerbehörden an die hierfür 
zuständigen Stellen anderer Staaten übermittelt 
werden, soweit dies 

1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet 
des Straßenverkehrs, 

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen ge-
gen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrs oder 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 54 

unverändert 

§ 55 

unverändert 
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3. zur Verfolgung von Straftaten, die im Zusam-
menhang mit dem Straßenverkehr oder sonst 
mit Kraftfahrzeugen oder Anhängern oder 
Fahrzeugpapieren, Fahrerlaubnissen oder 
Führerscheinen stehen, 

erforderlich ist. 

(2) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß 
die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verar-
beitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Er-
füllung sie ihm übermittelt werden. 

(3) Die Übermittlung unterbleibt, wenn durch 
sie schutzwürdige Interessen des Be troffenen be-
einträchtigt würden, insbesondere wenn im Emp-
fängerland ein angemessener Datenschutzstan-
dard nicht gewährleistet ist. 

§ 56 
Abruf im automatisierten Verfahren 

durch Stellen außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes 

(1) Durch Abruf im automatisierten Verfahren 
dürfen aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister 
für die in § 55 Abs. 1 genannten Maßnahmen an 
die hierfür zuständigen öffentlichen Stellen in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum die zu 
deren Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten 
nach näherer Bestimmung durch Rechtsverord-
nung gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 6 übermittelt werden. 

(2) Der Abruf ist nur zulässig, soweit 

1. diese Form der Datenübermittlung unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen wegen der Vielzahl der Über-
mittlungen oder wegen ihrer besonderen Eil-
bedürftigkeit angemessen ist und 

2. der Empfängerstaat die Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) 
anwendet. 

§ 53 Abs. 2 .und 3 sowie Abs. 4 wegen des Anlas-
ses der Abrufe ist entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen des § 53 Abs. 4 hat das Kraftfahrt-Bun-
desamt weitere Aufzeichnungen über den Anlaß 
bei jedem zehnten Abruf zu fertigen. 

§ 57 
Übermittlung und Nutzung 

von Daten für wissenschaftliche, statistische 
und gesetzgeberische Zwecke 

Für die Übermittlung und Nutzung der nach 
§ 50 gespeicherten Daten für wissenschaftliche 
Zwecke gilt § 38, für statistische Zwecke § 38 a 
und für gesetzgeberische Zwecke § 38b jeweils 
entsprechend. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 56 
unverändert 

§ 57 
unverändert 
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§ 58 

Auskunft über eigene Daten aus den Registern 

Einer Privatperson wird auf Antrag schriftlich 
über den sie betreffenden Inhalt des örtlichen 
oder des Zentralen Fahrerlaubnisregisters unent-
geltlich Auskunft erteilt. Der Antragsteller hat 
dem Antrag einen Identitätsnachweis beizufü-
gen. 

§ 59 

Datenvergleich zur Beseitigung von Fehlern 

(1) Bei Zweifeln an der Identität einer eingetra-
genen Person mit der Person, auf die sich eine 
Mitteilung nach § 51 bezieht, dürfen die Datenbe-
stände des Verkehrszentralregisters und des Zen-
tralen Fahrzeugregisters zur Identifizierung die-
ser Personen genutzt werden. Ist die Feststellung 
der Identität der betreffenden Personen auf diese 
Weise nicht möglich, dürfen die auf Anfrage aus 
den Melderegistern übermittelten Daten zur Be-
hebung der Zweifel genutzt werden. Die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung durch die Meldebehör-
den richtet sich nach den Meldegesetzen der Län-
der. Können die Zweifel an der Identität der be-
treffenden Personen nicht ausgeräumt werden, 
werden die Eintragungen über beide Personen 
mit einem Hinweis auf die Zweifel an deren Iden-
tität versehen. 

(2) Die regelmäßige Nutzung der auf Grund des 
§ 28 Abs. 3 im Verkehrszentralregister gespei-
cherten Daten ist zulässig, um Fehler und Abwei-
chungen bei den Personendaten sowie den Daten 
über Fahrerlaubnisse und Führerscheine der be-
treffenden Person im Zentralen Fahrerlaubnisre-
gister festzustellen und zu beseitigen und um die-
ses Register zu vervollständigen. 

(3) Die nach § 50 Abs. 1 im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister gespeicherten Daten dürfen 
den Fahrerlaubnisbehörden übermittelt werden, 
soweit dies erforderlich ist, um Fehler und Abwei-
chungen in deren Registern festzustellen und zu 
beseitigen und um diese örtlichen Register zu ver-
vollständigen. Die nach § 50 Abs. 1 im örtlichen 
Fahrerlaubnisregister gespeicherten Daten dür-
fen dem Kraftfahrt-Bundesamt übermittelt wer-
den, soweit dies erforderlich ist, um Fehler und 
Abweichungen im Zentralen Fahrerlaubnisregi-
ster festzustellen und zu beseitigen und um dieses 
Register zu vervollständigen. Die Übermittlungen 
nach 'den Sätzen 1 und 2 sind nur zulässig, wenn 
Anlaß zu der Annahme besteht, daß die Register 
unrichtig oder unvollständig sind. 

§ 60 

Allgemeine Vorschriften 
für die Datenübermittlung, Verarbeitung und 

Nutzung der Daten durch den Empfänger 
(1) Übermittlungen von Daten aus den Fahr-

erlaubnisregistern sind nur auf Ersuchen zulässig, 
es sei denn, auf Grund besonderer Rechtsvor-
schrift wird bestimmt, daß die Registerbehörde 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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unverändert 

§ 59 

unverändert 

§ 60 

unverändert 
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bestimmte Daten von Amts wegen zu übermitteln 
hat. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Er-
folgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfän-
gers, trägt dieser die Verantwortung. In diesem 
Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufga-
ben des Empfängers liegt, es sei denn, daß beson-
derer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. 

(2) Für die Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten durch den Empfänger gilt § 43 Abs. 2. 

§61 
Löschung der Daten 

(1) Die auf Grund des § 50 im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister gespeicherten Daten sind zu lö-
schen, wenn 

1. die zugrundeliegende Fahrerlaubnis nicht 
mehr besteht oder 

2. eine amtliche Mitteilung über den Tod des Be-
troffenen eingeht. 

Die Angaben zur Probezeit werden ein Jahr nach 
deren Ablauf gelöscht. 

(2) Soweit die örtlichen Fahrerlaubnisregister 
Entscheidungen enthalten, die auch im Verkehrs-
zentralregister einzutragen sind, gilt für die Lö-
schung § 29 entsprechend. Für die Löschung der 
übrigen Daten gilt Absatz 1. 

§ 62 
Register über die Dienstfahrerlaubnisse 

der Bundeswehr 

(1) Die Zentrale Militärkraftfahrtstelle führt ein 
zentrales Register über die von den Dienststellen 
der Bundeswehr erteilten Dienstfahrerlaubnisse 
und ausgestellten Dienstführerscheine. In dem 
Register dürfen auch die Daten gespeichert wer-
den, die in den örtlichen Fahrerlaubnisregistern 
gespeichert werden dürfen. 

(2) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister beim 
Kraftfahrt-Bundesamt werden nur die in § 50 
Abs. 1 Nr. 1 genannten Daten, die Tatsache des 
Bestehens einer Dienstfahrerlaubnis mit der je-
weiligen Klasse und das Datum von Beginn und 
Ablauf einer Probezeit sowie die Fahrerlaubnis-
nummer gespeichert. 

(3) Die im zentralen Register der Zentralen Mili-
tärkraftfahrtstelle mid die im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister beim Kraftfahrt-Bundesamt 
gespeicherten Daten sind nach Ablauf eines Jah- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 61 
Löschung der Daten 

(1) Die auf Grund des § 50 im Zentralen Fahr-
erlaubnisregister gespeicherten Daten sind zu lö-
schen, wenn 

1. die zugrundeliegende Fahrerlaubnis erlo-
schen ist, mit Ausnahme der nach § 50 Abs. 1 
Nr. 1 gespeicherten Daten, der Klasse der er-
loschenen Fahrerlaubnis, des Datums ihrer 
Erteilung, des Datums ihres Erlöschens und 
der Fahrerlaubnisnummer oder 

2. unverändert 

Die Angaben zur Probezeit werden ein Jahr nach 
deren Ablauf gelöscht. 

(2) Über die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten 
Daten darf nach dem Erlöschen der Fahrerlaub-
nis nur dem Betroffenen Auskunft erteilt werden. 

(3) unverändert 

§ 62 
unverändert 
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res seit Ende der Wehrpflicht des Betroffenen (§ 3 
Abs. 3 und 4 des Wehrpflichtgesetzes) zu löschen. 

(4) Im übrigen finden die Vorschriften dieses 
Abschnitts mit Ausnahme der §§ 53 und 56 sinn-
gemäß Anwendung. Durch Rechtsverordnung 
gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 9 können Abweichungen 
von den Vorschriften dieses Abschnitts zugelas-
sen werden, soweit dies zur Erfüllung der hoheit-
lichen Aufgaben erforderlich ist. 

§ 63 
Ermächtigungsgrundlagen, 

Ausführungsvorschriften 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, Rechtsverordnungen mit Zustimmung 
des Bundesrates zu erlassen 

1. über die Übermittlung der Daten durch den 
Hersteller von Führerscheinen an das Kraft-
fahrt-Bundesamt und die dortige Speicherung 
nach § 48 Abs. 3 Satz 4, 

2. darüber, welche Daten nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 Nr. 2 im örtlichen und im Zentralen 
Fahrerlaubnisregister jeweils gespeichert wer-
den dürfen, 

3. über die Art  und den Umfang der zu übermit-
telnden Daten nach den §§ 52 und 55 sowie die 
Bestimmung der Empfänger und den Ge-
schäftsweg bei Übermittlungen nach § 55, 

4. über die Art  und den Umfang der zu übermit-
telnden Daten, die Maßnahmen zur Sicherung 
gegen Mißbrauch und die weiteren Aufzeich-
nungen beim Abruf im automatisierten Verfah-
ren nach § 53, 

5. über die Art  und den Umfang der zu übermit-
telnden Daten und die Maßnahmen zur Siche-
rung gegen Mißbrauch nach § 54, 

6. darüber, welche Daten durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren nach § 56 übermittelt 
werden dürfen, 

7. über die Bestimmung, welche ausländischen 
öffentlichen Stellen zum Abruf im automati-
sierten Verfahren nach § 56 befugt sind, 

8. über den ' Identitätsnachweis bei Auskünften 
nach § 58 und 

9. über Sonderbestimmungen für die Fahrerlaub-
nisregister der Bundeswehr nach § 62 Abs. 4 
Satz 2. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, allgemeine Verwaltungsvorschriften 
mit Zustimmung des Bundesrates über die A rt 

 und Weise der Durchführung von Datenübermitt-
lungen und über die Beschaffenheit von Datenträ-
gem  zu erlassen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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VII. 
Gemeinsame Vorschriften, 
Übergangsbestimmungen 

§ 64 
Gemeinsame Vorschriften 

Die Meldebehörden haben dem Kraftfahrt
-Bundesamt bei der Änderung des Geburtsna-

mens, Familiennamens oder des Vornamens einer 
Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, für 
den in Satz 2 genannten Zweck neben dem bishe-
rigen Namen folgende weitere Daten zu übermit-
teln: 

1. Geburtsname, 

2. Familienname, 

3. Vornamen, 

4. Tag der Geburt, 

5. Geburtsort, 

6. Geschlecht, 

7. Bezeichnung der Behörde, die die Namensän-
derung im Melderegister veranlaßt hat, sowie 

8. Datum und Aktenzeichen des zugrundelie-
genden Rechtsakts. 

Enthält das Verkehrszentralregister oder das Zen-
trale Fahrerlaubnisregister eine Eintragung über 
diese Person, so ist der neue Name bei der Eintra-
gung zu vermerken. Eine Mitteilung nach Satz 1 
darf nur für den in Satz 2 genannten Zweck ver-
wendet werden. Enthalten die Register keine Ein-
tragung über diese Person, ist die Mitteilung vom 
Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich zu vernich-
ten. 

§65 
Übergangsbestimmungen 

(1) Registerauskünfte, Führungszeugnisse, 
Gutachten und Gesundheitszeugnisse, die sich 
am ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes) bereits in den Akten befinden, brau-
chen abweichend von § 2 Abs. 9 Satz 2 bis 4 erst 
dann vernichtet zu werden, wenn sich die Fahr-
erlaubnisbehörde aus anderem Anlaß mit dem 
Vorgang befaßt. Eine Überprüfung der Akten 
muß jedoch spätestens bis zum ... (Einsetzen: 
15 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes) durch-
geführt werden. Anstelle einer Vernichtung der 
Unterlagen sind die darin enthaltenen Daten zu 
sperren, wenn die Vernichtung wegen der beson-
deren Art  der Führung der Akten nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

(2) Sind Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttretens die

-

ses Gesetzes) begangen worden, richten sich die 
Maßnahmen nach den Regelungen über die Fahr-
erlaubnis auf Probe nach § 2 a in der vor dem ... 
(Einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) geltenden Fassung. Treten Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten hinzu, die ab ... (Einset- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

VII. 
Gemeinsame Vorschriften, 
Übergangsbestimmungen 

§ 64 
unverändert 

§ 65 
Übergangsbestimmungen 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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zen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) be-
gangen worden sind, richten sich die Maßnahmen 
insgesamt nach § 2a in der ab ... (Einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes) geltenden 
Fassung. 

(3) Die vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) auf Grund von § 2c vom 
Kraftfahrt-Bundesamt gespeicherten Daten sind 
in das Zentrale Fahrerlaubnisregister zu überneh-
men. 

(4) Sind Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttreten die-
ses Gesetzes) begangen worden, richten sich die 
Maßnahmen nach dem Punktsystem in der Fas-
sung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu 
§ 15b der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. 
Treten Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
hinzu, die ab ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes) begangen worden sind, 
richten sich die Maßnahmen insgesamt nach dem 
Punktsystem gemäß § 4. 

(5) Anerkennungen nach § 4 Abs. 9 Satz 6 kön-
nen unter den dort  genannten Voraussetzungen 
ab dem ... (Einsetzen: Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Tages) vorgenommen werden. 

(6) Soweit Entscheidungen in das Verkehrszen-
tralregister nach § 28 in der vor dem ... (Einset-
zen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) gel-
tenden Fassung nicht einzutragen waren, werden 
solche Entscheidungen ab ... (Einsetzen: Tag des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes) nur eingetragen, 
wenn die zugrundeliegenden Taten ab ... (Ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) 
begangen wurden. 

(7) Soweit Widerrufe oder Rücknahmen nach 
§ 28 Abs. 3 Nr. 6 in das Verkehrszentralregister 
einzutragen sind, werden nur solche berücksich

-

tigt, die nach dem ... (Einsetzen: Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) unanfechtbar oder sofort 
vollziehbar geworden sind. 

(8) Eintragungen nach § 28 Abs. 3 Nr. 12 sind 
nicht vorzunehmen, wenn das Aufbauseminar vor 
dem ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttreten dieses 
Gesetzes) abgeschlossen worden ist. 

(9) Entscheidungen, die vor dem . . (Einsetzen: 
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) im Ver-
kehrszentralregister eingetragen worden sind, 
werden bis ... (Einsetzen: fünf Jahre nach In-
krafttreten dieses Gesetzes) nach den Bestim-
mungen des § 29 in der bis zum ... (Einsetzen: 
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 13 a der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung getilgt. Abweichend 
hiervon gilt § 29 Abs. 7 in der Fassung dieses Ge-
setzes auch für Entscheidungen, die bei Inkraft

-

treten dieses Gesetzes bereits im Verkehrszentral

-

register eingetragen waren. 

(10) Ein örtliches Fahrerlaubnisregister (§ 48 
Abs. 1) darf nicht mehr geführt werden, sobald 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 

(7) unverändert 

(8) unverändert 

(9) unverändert 

(10) Ein örtliches Fahrerlaubnisregister (§ 48 
Abs. 1) darf nicht mehr geführt werden, sobald 
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1. sein Datenbestand mit den in § 50 Abs. 1 ge-
nannten Daten in das Zentrale Fahrerlaubnis-
register übernommen worden ist, 

2. die getroffenen Maßnahmen der Fahrerlaub-
nisbehörde nach § 2a Abs. 2 und § 4 Abs. 3 
in das Verkehrszentralregister übernommen 
worden sind und 

3. der Fahrerlaubnisbehörde die Daten, die ihr 
nach den § 30 Abs. 1 Nr. 3 und § 52 Abs. 1 Nr. 3 
aus den zentralen Registern mitgeteilt werden 
dürfen, durch Abruf im automatisierten Ver-
fahren mitgeteilt werden können.. 

Örtliche Fahrerlaubnisregister dürfen noch bis 
spätestens 31. Dezember 2005 geführt werden. 
Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde nach § 2 a 
Abs. 2 und § 4 Abs. 3 werden erst dann im Ver-
kehrszentralregister gespeichert, wenn eine Spei-
cherung im örtlichen Fahrerlaubnisregister nicht 
mehr vorgenommen wird. " 

38. Die Anlage zu § 2a wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Änderung des Fahrlehrergesetzes 

Das Fahrlehrergesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I 
S. 1336), zuletzt geändert durch Artikel 98 des Geset-
zes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), wird wie 
folgt geändert: 

1. Nach der Eingangsformel wird folgende Inhalts-
übersicht eingefügt: 

„Inhaltsübersicht 
Erster Abschnitt: 
Fahrlehrerlaubnis 

§ 1 Erfordernis und Inhalt der Fahrlehrerlaub-
nis 

§ 2 Voraussetzungen der Fahrlehrerlaubnis 

§ 3 Antrag auf Erteilung der Fahrlehrerlaub-
nis 

§ 4 Fahrlehrerprüfung 

§ 5 Erteilung der Fahrlehrerlaubnis, Fahrleh-
rerschein 

§ 6 Pflichten des Fahrlehrers, tägliche Höchst-
dauer des praktischen Fahrunterrichts 

§ 7 Ruhen und Erlöschen der Fahrlehrerlaub-
nis 

§ 8 Rücknahme und Widerruf der Fahrlehr-
erlaubnis 

§ 9 Erteilung einer neuen Fahrlehrerlaubnis 

§ 9a Befristete Fahrlehrerlaubnis 

§ 9 b Ausbildungsfahrlehrer und Inhalt der Aus-
bildung 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

Örtliche Fahrerlaubnisregister dürfen noch bis 
spätestens 31. Dezember 2005 geführt werden. 
Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde nach § 2 a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und § 4 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 und 2 werden erst dann im Verkehrszen-
tralregister gespeichert, wenn eine Speicherung 
im örtlichen Fahrerlaubnisregister nicht mehr 
vorgenommen wird. " 

38. unverändert 

Artikel 2 
Änderung des Fahrlehrergesetzes 

Das Fahrlehrergesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I 
S. 1336), zuletzt geändert durch Artikel 98 des Geset-
zes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert 
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Zweiter Abschnitt: 
Fahrschulerlaubnis 

§ 10 Erfordernis und Inhalt der Fahrschuler-
laubnis 

§ 11 Voraussetzungen der Fahrschulerlaubnis 

§ 12 Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaub-
nis 

§ 13 Erteilung der Fahrschulerlaubnis, Erlaub-
nisurkunde 

§ 14 Zweigstellen 

§ 15 Fortführen der Fahrschule nach dem Tode 
des Inhabers der Fahrschulerlaubnis 

§ 16 Allgemeine Pflichten des Inhabers der 
Fahrschule und des verantwortlichen Lei-
ters des Ausbildungsbetriebs 

§ 17 Anzeigepflichten des Inhabers der Fahr-
schule und des verantwortlichen Leiters 
des Ausbildungsbetriebs 

§ 18 Aufzeichnungen 

§ 19 Unterrichtsentgelte 

§ 20 Ruhen und Erlöschen der Fahrschuler-
laubnis 

§ 21 Rücknahme und Widerruf der Fahrschul-
erlaubnis, Widerruf der. Zweigstellener-
laubnis 

§ 21 a Ausbildungsfahrschule 

Dritter Abschnitt:  
Fahrlehrerausbildungsstätten 

§ 22 Notwendigkeit und sachlicher Geltungs-
bereich der amtlichen Anerkennung von 
Fahrlehrerausbildungsstätten 

§ 23 Voraussetzungen der amtlichen Anerken-
nung 

§ 24 Antrag auf amtliche Anerkennung 

§ 25 Erteilung der amtlichen Anerkennung, 
Anerkennungsurkunde 

§ 26 Allgemeine Pflichten des Inhabers und 
des verantwortlichen Leiters der amtlich 
anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte 

§ 27 Anzeigepflichten des Inhabers der amtlich 
anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte 

§ 28 Aufzeichnungen 

§ 29 Rücknahme und Widerruf der amtlichen 
Anerkennung 

Vierter Abschnitt: 
Sondervorschriften 

§ 30 Fahrlehrer, Fahrschulen und Fahrlehrer-
ausbildungsstätten bei Behörden 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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Fünfter Abschnitt: 
Seminarerlaubnis 

§ 31 Erfordernis, Inhalt und Voraussetzung der 
Erlaubnis zur Durchführung von Aufbau-
seminaren (Seminarerlaubnis) 

Sechster Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften 

§ 32 Zuständigkeiten 

§ 33 Überwachung 

§ 33 a Fortbildung 

§ 34 Ausnahmen 

§ 34 a Kosten 

§ 35 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

§ 36 Ordnungswidrigkeiten 

Siebter Abschnitt: 
Registrierung 

§ 37 Registerführung und Registerbehörden 

§ 38 Zweck der Registrierung 

§ 39 Inhalt der Registrierung 

§ 40 Übermittlung der Daten zur Registrierung 

§ 41 Übermittlung der Daten aus den Registern 

§ 42 Abgleich der Daten mit dem Verkehrszen-
tralregister 

§ 43 Übermittlung von Daten an Stellen außer-
halb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes 

§ 44 Verarbeitung und Nutzung der Daten für 
wissenschaftliche und statistische Zwecke 

§ 45 Datenvergleich zur Beseitigung von Feh-
lern 

§ 46 Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch den Empfänger 

§ 47 Löschung der Daten 

§ 48 Ermächtigungsgrundlagen, Ausführungs-
vorschriften 

Achter Abschnitt: 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 49 Übergangsregelung 

§ 50 Inkrafttreten". 

2. Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 1 
Erfordernis und Inhalt der Fahrlehrerlaubnis 

(1) Wer Personen ausbildet, die eine Erlaubnis 
zum Führen von Kraftfahrzeugen nach § 2 des 
Straßenverkehrsgesetzes erwerben wollen (Fahr

-

schuler), bedarf der Fahrlehrerlaubnis. Die Fahr-
lehrerlaubnis wird auf Antrag in der Klasse BE 
und zusätzlich in den Klassen A (ohne Beschrän- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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Erfordernis und Inhalt der Fahrlehrerlaubnis 

(1) unverändert 
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kung auf leistungsbegrenzte Krafträder), CE und 
DE erteilt. Der Bewerber um die Fahrlehrerlaub-
nis der Klasse BE erhält zunächst eine bef ristete 
Erlaubnis nach § 9a. Die Klassen entsprechen der 
Einteilung der Fahrerlaubnis nach Artikel 3 der 
Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 
1991 über den  Führerschein (ABl. EG Nr. L 237 
S. 1). 

(2) Die Fahrlehrerlaubnis der Klasse A berech-
tigt auch zur Ausbildung von Fahrschülern, wel-
che die Fahrerlaubnis einer anderen Klasse für 
Krafträder erwerben wollen. Die Fahrlehrerlaub-
nis der Klasse BE berechtigt auch zur Ausbildung 
von Fahrschülern, welche die Fahrerlaubnis zum 
Führen von land- oder forstwirtschaftlichen Zug-
maschinen sowie von selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen jeweils mit einer durch die Bauart be-
stimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr 
als 32 km/h erwerben wollen. Die Fahrlehr-
erlaubnis der Klasse CE berechtigt auch zur Aus- 
bildung von Fahrschülem, welche die Fahrer-
laubnis zum Führen von land- oder forstwirt-
schaftlichen Zugmaschinen sowie von selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen jeweils mit einer durch 
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 32 km/h erwerben wollen. 

(3) Von der Fahrlehrerlaubnis darf nur zusam-
men mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen 
eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhält-
nisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Ge-
brauch gemacht werden. Im Falle des § 30 Abs. 1 
gilt die Gebietskörperschaft, welche die Fahr-
schule eingerichtet hat, als deren Inhaber. 

§2 
Voraussetzungen der Fahrlehrerlaubnis 

(1) Die Fahrlehrerlaubnis wird erteilt, wenn der 
Bewerber 

1. mindestens 22 Jahre alt ist, 

2. geistig, körperlich und fachlich geeignet ist 
und keine Tatsachen vorliegen, die ihn für den 
Fahrlehrerberuf als unzuverlässig erscheinen 
lassen, 

3. mindestens eine abgeschlossene Beruf sausbil-
dung  in einem anerkannten Lehrberuf nach 
abgeschlossener Hauptschulbildung oder eine 
gleichwertige Vorbildung besitzt, 

4. die Fahrerlaubnis der Klassen A, BE und CE 
und, sofern die Fahrlehrerlaubnis für die 
Klasse DE erteilt werden so ll, die Fahrerlaub-
nis der Klasse DE besitzt; eine Fahrerlaubnis 
auf Probe reicht nicht aus, 

5. über eine ausreichende Fahrpraxis auf Kraft-
fahrzeugen der Klasse verfügt, für die die Fahr-
lehrerlaubnis erteilt werden soll, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) Jede Fahrlehrerlaubnis berechtigt zur 
Durchführung des allgemeinen Teils des theore-
tischen Unterrichts. 

(4) unverändert 

§2 
Voraussetzungen der Fahrlehrerlaubnis 

(1) unverändert 
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6. innerhalb der letzten drei Jahre zum Fahrleh-
rer ausgebildet worden ist und 

7. die fachliche Eignung in einer Prüfung nach § 4 
nachgewiesen hat. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 5 genügt es, wenn der 
Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klassen 
BE und DE über eine ausreichende Fahrpraxis auf 
Kraftfahrzeugen der Klassen B und D verfügt. Das 
Bundesministerium für Verkehr kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Anforderungen an die geistige und körperli-
che Eignung der Bewerber (Satz 1 Nr. 2) festle-
gen. 

(2) Als jeweils ausreichend nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 gilt die Fahrpraxis, wenn der Bewerber in-
nerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstel-
lung drei Jahre lang Kraftfahrzeuge der Klasse B 
und zwei Jahre lang Kraftfahrzeuge der Klassen 
A (ohne Beschränkung auf leistungsbegrenzte 
Krafträder), CE und D geführt hat. Einer zweijäh-
rigen Fahrpraxis bedarf es nicht, wenn der Bewer-
ber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE oder 
DE sechs Monate lang hauptberuflich - als Ange

-

höriger der Bundeswehr, des Bundesgrenzschut-
zes oder der Polizei überwiegend - Kraftfahrzeu-
ge der beantragten Klasse geführt oder sich nach 
Erwerb der Fahrerlaubnis einer 60 Fahrstunden 
zu 45 Minuten umfassenden Zusatzausbildung in 
einer Fahrschule auf solchen Kraftfahrzeugen un-
terzogen hat. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(3) Die Dauer der Ausbildung nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 6 beträgt 

1. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE fünfeinhalb Monate in einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte und viereinhalb Mo-
nate in einer Ausbildungsfahrschule, 

2. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse A zusätzlich einen Monat in einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte, 

3. für Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse CE oder DE zusätzlich zwei Monate in 
einer Fahrlehrerausbildungsstätte. 

Besitzt der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis 
der Klasse DE die Fahrlehrerlaubnis der Klasse 
CE, so verkürzt sich die Ausbildungsdauer um 
einen Monat. Das gleiche gilt, wenn der Bewerber 
um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE die Fahr-
lehrerlaubnis der Klasse DE besitzt. 

(4) Die Ausbildung in der Fahrlehrerausbil-
dungsstätte erfolgt in geschlossenen Kursen und 
darf - abgesehen von einer auf die Dauer der Aus-
bildung nicht anrechenbaren unterrichtsfreien 
Zeit bis zu einem Monat - nicht unterbrochen wer-
den. Der Unterricht ist als Ganztagsunterricht 
durchzuführen. 

(5) Der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE hat sich nach fünfmonatiger Ausbil-
dung in einer Fahrlehrerausbildungsstätte zusätz-
lich einer viereinhalbmonatigen Ausbildung in 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE hat sich nach fünfmonatiger Ausbil-
dung in einer Fahrlehrerausbildungsstätte zusätz-
lich einer viereinhalbmonatigen Ausbildung in 
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einer Ausbildungsfahrschule zu unterziehen. Die 
Ausbildung ist etwa in der Hälfte durch einen 
einwöchigen Lehrgang in einer Fahrlehrer-
ausbildungsstätte zu unterbrechen. Die Ausbil-
dung des Bewerbers endet mit einem weiteren 
einwöchigen Lehrgang in einer Fahrlehrerausbil-
dungsstätte nach Abschluß der Ausbildung in 
einer Ausbildungsfahrschule. 

(6) Besitzt der Bewerber eine in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erteilte Fahrlehrer-
laubnis, so wird abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 bis 7 die Fahrlehrerlaubnis der entsprechen-
den Klasse erteilt, wenn die Voraussetzungen der 
Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 
1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise 
in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG 
Nr. L 209 S. 25) erfüllt sind. Unterscheiden sich die 
bisherige Ausbildung und Prüfung des Bewerbers 
wesentlich von den Bestimmungen der Fahrleh-
rer-Ausbildungsordnung und der Prüfungsord-
nung für Fahrlehrer, kann die Erteilung der Fahr-
lehrerlaubnis von der Teilnahme an einem Anpas-
sungslehrgang oder einer Eignungsprüfung ab-
hängig gemacht werden. Das Bundesministerium 
für Verkehr kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates nähere Anforde-
rungen an  die inhaltliche und zeitliche Gestaltung 
des Anpassungslehrgangs sowie an  die Durch-
führung der Eignungsprüfung festlegen." 

3. § 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Er hat dem Antrag beizufügen: 

1. einen amtlichen Nachweis über Ort und 
Tag der Geburt, 

2. einen Lebenslauf, 

3. das Zeugnis eines Amtsarztes oder - auf 
Verlangen der Erlaubnisbehörde - eines 
Facharztes oder das Gutachten einer amt-
lich anerkannten Begutachtungsstelle für 
Fahreignung über die geistige und körper-
liche Eignung, 

4. eine Ablichtung des Führerscheins; sie 
muß amtlich beglaubigt sein, wenn der 
Führerschein nicht zur Einsichtnahme vor-
gelegt wird, 

5. Unterlagen über die Fahrpraxis (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5), 

6. einen Nachweis über die Vorbildung (§ 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3), 

7. eine Bescheinigung der amtlich anerkann-
ten Fahrlehrerausbildungsstätte über die 
Dauer der durchgeführten Ausbildung (§ 2 
Abs. 3, 4 und 5), 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

einer Ausbildungsfahrschule zu unterziehen. Die 
Ausbildung in einer Ausbildungsfahrschule ist 
während des • dritten Monats durch einen 
einwöchigen Lehrgang in einer Fahrlehrer-
ausbildungsstätte zu unterbrechen. Die Ausbil-
dung des Bewerbers endet mit einem weiteren 
einwöchigen Lehrgang in einer Fahrlehrerausbil-
dungsstätte nach Abschluß der Ausbildung in 
einer Ausbildungsfahrschule. 

(6) unverändert 

3. unverändert 
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8. im Antrag auf Erteilung der Fahrlehr-
erlaubnis der Klasse BE eine Bescheini-
gung der Ausbildungsfahrschule über die 
Dauer der durchgeführten Ausbildung (§ 2 
Abs. 5 Satz 1) und das Berichtsheft nach 
§ 9a Abs. 3.'' 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die sich auf die Ausbildung nach § 2 Abs. 5 
beziehende Bescheinigung nach Satz 2 Nr. 7 
und die Unterlagen nach Satz 2 Nr. 8 sind nach 
Abschluß der Ausbildung nachzureichen. '' 

4. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 4 
Fahrlehrerprüfung 

(1) Die Prüfung muß den Nachweis erbringen, 
daß der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis die 
fachliche Eignung zur Ausbildung von Fahrschü-
lem besitzt. Der Bewerber hat 

1. gründliche Kenntnisse 

a) der Verkehrspädagogik einschließlich der 
Didaktik, 

b) der Verkehrsverhaltenslehre einschließlich 
der Gefahrenlehre, 

c) der maßgebenden gesetzlichen Vorschrif-
ten, 

d) der umweltbewußten und energiesparen-
den Fahrweise, 

e) der Fahrphysik, 

2. ausreichende Kenntnisse der Kraftfahrzeug-
technik 

sowie 

3. die Fähigkeit und Fertigkeit, sachlich richtig, 
auf die Ziele der Fahrschülerausbildung bezo-
gen und methodisch überlegt unterrichten zu 
können, 

nachzuweisen. 

(2) Die Prüfung besteht aus einer fahrprak-
tischen Prüfung, einer Fachkundeprüfung (mit ei-
nem schriftlichen und einem mündlichen Teil) so-
wie - für die Klasse BE - aus je einer Lehrprobe im 
theoretischen und im fahrpraktischen Unterricht. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Bildung und Wissenschaft durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Einzelheiten über die Prüfung, insbesondere 
über Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt, Gliede-
rung, Verfahren, Rücktritt, Bewe rtung, Entschei-
dung und Wiederholung, zu regeln. '' 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Außerdem müssen die Beschäftigungsver-
hältnisse und das Ausbildungsverhältnis mit 
dem Inhaber einer Fahrschule sowie die Gül-
tigkeitsdauer der befristeten Fahrlehrerlaub- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

4. unverändert 

5. unverändert 
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nis eingetragen werden. Der Fahrlehrerschein 
ist der Erlaubnisbehörde bei Beginn und Ende 
des Beschäftigungs- und des Ausbildungsver-
hältnisses unverzüglich vorzulegen. " 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Der Bundesmi-
nister" durch die Wörter „Das Bundesministe-
rium" ersetzt. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In § 6 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3" 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 15" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Der Bundesmi-
nister" durch die Wörter „Das Bundesministe-
rium" ersetzt. 

7. Dem § 7 Abs. 2 werden die Wörter „oder die 
Fahrerlaubnis auf andere Weise erlischt" ange-
fügt. 

8. § 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „ § 2 Nr. 2 und 5" 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2" er-
setzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Nr. 2" durch die 
Angabe „ § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2" ersetzt. 

9. § 9 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 sowie § 3 Satz 2 
Nr. 5 bis 8 finden keine Anwendung" . 

10. Nach § 9 werden die folgenden §§ 9a und 9 b ein-
gefügt: 

„ § 9a 

Befristete Fahrlehrerlaubnis 

(1) Dem Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE wird nach fünfmonatiger Ausbildung 
in einer amtlich anerkannten Fahrlehrerausbil-
dungsstätte zum Zwecke der Ausbildung nach § 2 
Abs. 5 Satz 1 und der Prüfung, soweit diese sich 
auf die Lehrproben im theoretischen und fahr-
praktischen Unterricht erstreckt, eine bef ristete 
Fahrlehrerlaubnis erteilt, wenn er die fahrprakti-
sche Prüfung und die Fachkundeprüfung jeweils 
mit Erfolg abgelegt hat. Im übrigen gelten die §§ 1 
bis 9 mit den nachstehenden Maßgaben. Die Er-
teilungsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 und Abs. 3 Satz 1 brauchen nicht erfüllt zu 
sein. Die Erlaubnis ist auf zwei Jahre zu befristen. 
Die befristete Fahrlehrerlaubnis erlischt 

1. mit Erteilung der unbefristeten Fahrlehrer-
laubnis, 

2. nach dreimaliger erfolgloser Lehrprobe im 
theoretischen oder im fahrpraktischen Unter-
richt (§ 4 Abs. 2) oder 

3. durch Ablauf der Frist. 

(2) Von der Erlaubnis darf nur unter Aufsicht ei-
nes Ausbildungsfahrlehrers (§ 9b) Gebrauch ge-
macht werden. 

(3) Der Inhaber der bef risteten Fahrlehrerlaub-
nis hat über seine praktische Ausbildung ein Be- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 
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richtsheft zu führen. Es ist in Zeitabschnitte von 
einer Woche einzuteilen und wöchentlich sowie 
nach Abschluß der Ausbildung vom Ausbildungs-
fahrlehrer und vom Inhaber oder vom verantwort-
lichen Leiter der Ausbildungsfahrschule abzu-
zeichnen. 

§ 9b 

Ausbildungsfahrlehrer und Inhalt 
der Ausbildung 

(1) Der Ausbildungsfahrlehrer muß innerhalb 
der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre lang 
Fahrschülern, welche die Fahrerlaubnis zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen der Klasse B erwerben 
wollen, hauptberuflich - als Angehöriger der Bun-
deswehr, des Bundesgrenzschutzes oder der Poli-
zei überwiegend - theoretischen und praktischen 
Unterricht erteilt haben; er muß ferner an einem 
dreitägigen Einweisungsseminar in einer amtlich 
anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte oder 
von einem Berufsverband der Fahrlehrer, sofern 
er hierfür von der zuständigen obersten Landes-
behörde oder von einer durch sie bestimmten oder 
nach Landesrecht zuständigen Stelle anerkannt 
ist, teilgenommen haben. Der Ausbildungsfahr-
lehrer darf nur in einer Ausbildungsfahrschule 
(§ 21a) tätig werden. 

(2) Der Ausbildungsfahrlehrer hat den Inhaber 
der befristeten Fahrlehrerlaubnis sorgfältig aus-
zubilden. Er hat ihn vor allem theore tischen und 
praktischen Unterricht durchführen zu lassen und 
ihn hierbei anzuleiten und zu beaufsichtigen. Zur 
Anleitung gehören insbesondere die Vorberei-
tung und Auswertung des Unterrichts. Zu Beginn 
der Ausbildung hat der Ausbildungsfahrlehrer 
während des Unterrichts ständig anwesend zu 
sein. 

(3) Dem Ausbildungsfahrlehrer kann die Aus-
bildung von Inhabern einer befristeten Fahrlehr-
erlaubnis untersagt werden, wenn er die Anforde-
rungen nach Absatz 1 nicht erfüllt oder wenn er 
nicht die Gewähr bietet, daß er seinen Verpflich-
tungen nach Absatz 2 nachkommt. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die notwendigen Anforderungen 
an die Gestaltung der Ausbildung durch den Aus-
bildungsfahrlehrer, insbesondere an Inhalt und 
Durchführung des Einweisungsseminars nach 
Absatz 1 sowie an die Lehrpläne und die Unter-
richtsmethoden nach Absatz 2." 

11. § 11 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 11 

Voraussetzungen der Fahrschulerlaubnis 

(1) Die Fahrschulerlaubnis wird erteilt, wenn 

1. der Bewerber mindestens 25 Jahre alt ist und 
keine Tatsachen vorliegen, die ihn für die Füh-
rung einer Fahrschule als unzuverlässig er-
scheinen lassen, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

11. § 11 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 11 

Voraussetzungen der Fahrschulerlaubnis 

(1) Die Fahrschulerlaubnis wird erteilt, wenn 

1. unverändert 
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2. keine Tatsachen vorliegen, welche die Annah-
me rechtfertigen, daß der Bewerber die Pflich-
ten nach § 16 nicht erfüllen kann, 

3. der Bewerber die Fahrlehrerlaubnis für die 
Klasse besitzt, für die er die Fahrschulerlaubnis 
beantragt, 

4. der Bewerber mindestens zwei Jahre lang im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
mit dem Inhaber einer Fahrschulerlaubnis 
hauptberuflich als Fahrlehrer tätig war oder als 
Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis nach § 30 
Abs. 2 mindestens zwei Jahre lang überwie-
gend Fahrschüler ausgebildet hat, 

5. der Bewerber an einem Lehrgang von minde-
stens 70 Stunden zu 45 Minuten über Fahr-
schulbetriebswirtschaft teilgenommen hat, 

6. der Bewerber den erforderlichen Unterrichts-
raum, die erforderlichen Lehrmittel und die zur 
Fahrausbildung bestimmten Lehrfahrzeuge 
zur Verfügung hat. 

(2) Ist der Bewerber eine juristische Person, 
wird die Fahrschulerlaubnis erteilt, wenn die in 
Absatz 1 Nr. 6 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind und keine Tatsachen vorliegen, die die zur 
Vertretung berechtigten Personen als unzuverläs-
sig erscheinen lassen und eine von ihnen, die die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 5 erfüllt, 
zum verantwortlichen Leiter des Ausbildungsbe-
triebes beste llt wird. Der verantwortliche Leiter 
muß nach den Umständen, insbesondere bei Be-
rücksichtigung seiner beruflichen Verpflichtun-
gen, die Gewähr dafür bieten, daß die Pflichten 
nach § 16 erfüllt werden. 

(3) Bis zu fünf Inhaber einer Fahrschulerlaubnis 
der gleichen Klassen können eine Fahrschule in 
der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts betreiben (Gemeinschaftsfahrschule). Je-
der Gesellschafter ist berechtigt, seine Fahrschü-
ler von einem Mitgesellschafter oder von den bei 
dem Mitgesellschafter beschäftigten Fahrlehrern 
ausbilden zu lassen. Eine zusätzliche Fahrschuler

-

laubnis ist nicht erforderlich. Der Gesellschafts-
vertrag bedarf der Schriftform. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr regelt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Einzelheiten der Voraussetzungen 
der Fahrschulerlaubnis und des Betriebs einer 
Fahrschule, insbesondere die Anforderungen an 
Unterrichtsräume, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge 
sowie der Überwachung der Fahrschulen. " 

12. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „den Sitz" durch 
die Wörter „die Anschrift" ersetzt. 

b) Nach Satz 2 Nr. 2 wird folgende Nummer ein-
gefügt: 

„2 a. eine Bescheinigung des Trägers eines 
fahrschulbetriebswirtschaftlichen Lehr-
gangs (§ 11 Abs. 1 Nr. 5) über die Lehr-
gangsteilnahme, ". 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. der Bewerber mindestens zwei Jahre lang im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
mit dem Inhaber einer Fahrschulerlaubnis 
hauptberuflich als Fahrlehrer tätig war, 

5. unverändert 

6. unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

12. unverändert 
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13. In § 13 Abs. 2 werden nach dem Wo rt  „muß" die 
Wörter „den Namen und die Anschrift der Fahr-
schule, " eingefügt. 

14. § 14 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn Unter-
richtsraum, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge der auf 
Grund des § 11 Abs. 4 erlassenen Rechtsverord-
nung entsprechen und wenn nach den Umstän-
den, insbesondere wegen der Anzahl der Zweig-
stellen oder ihrer räumlichen Entfernung, ge-
währleistet ist, daß der Inhaber der Fahrschuler-
laubnis oder der verantwortliche Leiter des Aus-
bildungsbetriebs seinen Pflichten nach § 16 nach-
kommen kann. Die Anzahl der Zweigstellen soll 
drei, bei Gemeinschaftsfahrschulen pro Gese ll

-

schafter zwei, nicht übersteigen." 

15. In § 15 Abs. 2 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4" durch die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 1 bis 5" 
ersetzt. 

16. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 
Allgemeine Pflichten des Inhabers 

der Fahrschule und des verantwortlichen Leiters 
des Ausbildungsbetriebs 

(1) Der Inhaber der Fahrschule oder der verant-
wortliche Leiter des Ausbildungsbetriebs hat da-
für zu sorgen, daß die Ausbildung der Fahrschüler 
und der Fahrlehrer mit befristeter Fahrlehr-
erlaubnis den Anforderungen des § 6 Abs. 1 und 3 
entspricht. Er hat die beschäftigten Fahrlehrer 
gründlich in die Aufgaben einer Fahrschule ein- 
zuführen und sie bei der Ausbildung der Fahr-
schüler und der Fahrlehrer mit befristeter Fahr-
lehrerlaubnis sowie bei der Durchführung von 
Aufbauseminaren im Sinne des Straßenverkehrs-
gesetzes sachgerecht anzuleiten und zu überwa-
chen. Er ist ferner dafür verantwortlich, daß sich 
die erforderlichen Unterrichtsräume, Lehrmittel 
und Lehrfahrzeuge in ordnungsgemäßem Zu- 
stand befinden. 

(2) Der Inhaber der Fahrschule oder der verant-
wortliche Leiter des Ausbildungsbetriebs hat da-
für zu sorgen, daß die beschäftigten Fahrlehrer 
den Pflichten nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und § 33 a 
Abs. 1 nachkommen und die Zeiten nach § 6 
Abs. 2 Satz 2 und 3 nicht überschritten werden. 

(3) Wird eine Fahrschule durch mehrere Inha-
ber einer Fahrschulerlaubnis in der Form einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt, so ist je-
der Gesellschafter für den Betrieb der Gemein-
schaftsfahrschule nach den Absätzen 1 und 2 ver-
antwortlich. Die Gesellschafter haben aus ihrer 
Mitte einen Gesellschafter zu benennen, der die 
Gemeinschaftsfahrschule gegenüber der Erlaub-
nisbehörde vertritt, soweit die Überwachung nach 
§ 33 betroffen ist, und ihn der Erlaubnisbehörde 
mitzuteilen. Zu den Aufgaben des benannten Ge-
sellschafters gehören insbesondere die Abgabe 
und Entgegennahme von Erklärungen im Rah- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. unverändert 

16. unverändert 
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men von § 33 mit Wirkung für und gegen sämtli-
che Gesellschafter sowie die Verwahrung a ller 
Aufzeichnungen und Nachweise für sämtliche 
Gesellschafter nach § 18 sowie die Vorlage der 
Aufzeichnungen und Nachweise bei der Erlaub-
nisbehörde. " 

17. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „§ 37 Abs. 3" wird durch die An-
gabe „§ 49 Abs. 3" ersetzt. 

b) In Nummer 2 werden nach dem Wo rt  „Be-
schäftigungsverhältnisses" die Wörter „oder 
Ausbildungsverhältnisses" eingefügt. 

c) In Nummer 6 wird das Wort  „eines" durch das 
Wort  „des" ersetzt. 

d) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt; folgende Nummer wird an-
gefügt: 

„9. Aufnahme  des Betriebs einer Gemein-
schaftsfahrschule (§ 11 Abs. 3) und An-
derungen des Gesellschaftsvertrags; der 
Anzeige ist eine beglaubigte Abschrift 
des Gesellschaftsvertrags und der einzel-
nen Fahrschulerlaubnisurkunden beizufü-
gen, " 

e) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 an-
gefügt: 

„10. Beginn und Ende des Bet riebs als Ausbil-
dungsfahrschule unter Angabe der Aus-
bildungsfahrlehrer. 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „ § 37 Abs. 3" , 

durch die Angabe „§ 49 Abs. 3" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Aufzeichnungen müssen für jeden 
Fahrschüler Art, Inhalt, Umfang und 
Dauer der theoretischen und praktischen 
Ausbildung, den Namen des den Unter-
richt erteilenden Fahrlehrers, A rt  und Typ 
der verwendeten Lehrfahrzeuge, Tag und 
Ergebnis der Prüfungen sowie die erho-
benen Entgelte für die Ausbildung und 
die Vorstellung zur Prüfung erkennen las-
sen sowie vom Fahrschüler gegengezeich-
net oder sonst bestätigt sein, damit eine 
wirksame Überwachung der Ausbildung 
sichergestellt ist. " 

b) Nach Absatz 2 Satz 2 werden die folgenden 
Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Im Tagesnachweis des Fahrlehrers müssen 
vom Fahrschüler die Ausführungen bezüglich 
seiner Ausbildung gegengezeichnet oder sonst 
bestätigt werden. Befindet sich der Fahrlehrer 
im Ausbildungsverhältnis nach § 2 Abs. 5 
Satz 1, so ist zusätzlich die Dauer der Einwei- 
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sung, Anleitung und Beaufsichtigung durch 
den Ausbildungsfahrlehrer in Minuten aufzu-
zeichnen."  

c) In Absatz 3 wird die Angabe „zwei" durch die 
Angabe „vier" ersetzt. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) Das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Ausgestaltung des 
Ausbildungsnachweises' für Fahrschüler ge-
mäß Absatz 1 und des Tagesnachweises für 
den Fahrlehrer gemäß Absatz 2." 

19. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Sätze werden Absatz 1. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 

„dies gilt für Gemeinschaftsfahrschulen (§ 11 
Abs. 3) entsprechend. " 

c) In Absatz 1 wird Satz 3 wie folgt gefaßt: 

„Dabei ist das Entgelt 

1. pauschaliert für die allgemeinen Aufwen-
dungen des Fahrschulbetriebs einschließ-
lich des gesamten theoretischen Unter-
richts, für die Vorstellung zur Prüfung und 
für die Aufbauseminare (§ 31) sowie 

2. stundenbezogen für eine Fahrstunde im 
praktischen Unterricht und für die Unter-
weisung am Fahrzeug zu jeweils 45 Minu-
ten 

anzugeben. " 

d) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ange-
fügt: 

„(2) Das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Ausgestaltung des 
Aushanges nach Absatz 1 Satz 2 bis 5. 

20. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Während des Ruhens der Fahrschuler-
laubnis darf der Inhaber unbeschadet von 
Satz 3 von ihr keinen Gebrauch machen. " 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „ § 11 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4" durch die Angabe „§ 11 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „nur" gestrichen. 

c) In Absatz 4 wird die Angabe. „§ 37 Abs. 3" 
durch die Angabe „§ 49 Abs. 3" ersetzt. 
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21. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 37 Abs. 3" 
durch die Angabe § 49 Abs. 3" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4" durch die Angabe „§ 11 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5" ersetzt. 

22. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

„§21a 
Ausbildungsfahrschule 

(1) Eine Fahrschule, an der ein Fahrlehrer mit 
befristeter Fahrlehrerlaubnis tätig ist (Ausbil-
dungsfahrschule), darf nur betreiben oder verant-
wortlich leiten, wer 

1. innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens 
drei Jahre lang Fahrschülern, welche die Fahr-
erlaubnis der Klasse B erwerben wollen, 
hauptberuflich theoretischen und praktischen 
Unterricht erteilt hat, 

2. seit mindestens drei Jahren die Fahrschul-
erlaubnis besitzt oder als verantwortlicher Lei-
ter des Ausbildungsbetriebs einer Fahrschule 
tätig ist, 

3. an  einem mindestens dreitägigen Einwei-
sungsseminar in einer amtlich anerkannten 
Fahrlehrerausbildungsstätte oder von einem 
Berufsverband der Fahrlehrer, sofern er hierfür 
von der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder von einer durch sie bestimmten oder nach 
Landesrecht zuständigen Stelle anerkannt ist, 
teilgenommen hat. 

Er muß ferner zuverlässig sein und die Gewähr 
für die ordnungsgemäße Ausbildung von Fahr-
lehrern mit befristeter Fahrlehrerlaubnis bieten. 

(2) Der Inhaber einer Ausbildungsfahrschule 
oder der verantwortliche Leiter eines Ausbil-
dungsbetriebes hat dafür zu sorgen, daß der Aus-
bildungsfahrlehrer seinen Verpflichtungen nach 
§ 9 b nachkommt. 

(3) Die Ausbildung von Fahrlehrern mit befri-
steter Fahrlehrerlaubnis kann untersagt werden, 
wenn der Inhaber der. Ausbildungsfahrschule 
oder der verantwortliche Leiter des Ausbildungs-
betriebes die Anforderungen nach Absatz 1 nicht 
erfüllt oder nicht die Gewähr bietet, daß er den 
Verpflichtungen nach Absatz 2 nachkommt. " 

23. § 22 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Wer in einer Fahrlehrerausbildungsstätte 
Personen, die Fahrlehrer werden wollen (Fahrleh-
reranwärter), ausbildet oder ausbilden läßt,  be 

 darf der amtlichen Anerkennung seines Betriebs 
durch die Erlaubnisbehörde." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 
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24. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Spätere Änderungen des Ausbildungsplans 
bedürfen der Genehmigung durch die Erlaub-
nisbehörde". 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Der Bundesmi-
nister" durch die Wörter „Das Bundesministe-
rium" ersetzt. 

25. In § 24 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „den 
Sitz" durch die Wörter „die Anschrift" ersetzt. 

26. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In § 25 Abs. 2 werden nach dem Wort  „muß" 
die Wörter „den Namen und die Anschrift der 
amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungs-
stätte, " eingefügt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Das Kraftfahrt-Bundesamt führt ein Ver-
zeichnis der amtlich anerkannten Fahrlehrer-
ausbildungsstätten, in welchem Name und 
Anschrift der Ausbildungsstätte sowie der 
Name des verantwortlichen Leiters enthalten 
sind, und übernimmt die regelmäßige Ver-
öffentlichung des Verzeichnisses im Verkehrs-
blatt (Amtsblatt des Bundesministeriums für 
Verkehr). Die Erlaubnisbehörde hat dem Kraft-
fahrt-Bundesamt die Angaben nach Satz 1 so-
wie jede Änderung dieser Angaben mitzutei-
len. " 

27. In § 27 wird Nummer 5 gestrichen; die bisherige 
Nummer 6 wird Nummer 5. 

28. In § 29 Abs. 2 werden nach dem Wo rt  „Inhaber" 
die Wörter „oder der verantwortliche Leiter" ein-
gefügt. 

29. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „der Bundesmi-
nister" jeweils durch die Wörter „das Bundes-
ministerium" ersetzt. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Beantragt ein Inhaber einer nach Ab-
satz 2 erteilten unbefristeten Fahrlehrerlaubnis 
eine entsprechende Fahrlehrerlaubnis nach § 1 
in Verbindung mit § 2, gelten die allgemeinen 
Vorschriften. Die Prüfung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7) entfällt, wenn der Bewerber in den letzten 
zwei Jahren in der Kraftfahrausbildung tätig 
war und wenn nicht Tatsachen vorliegen, die 
Zweifel an  der fachlichen Eignung des Bewer-
bers begründen. Das gilt auch, wenn der Antrag 
innerhalb von zwei Jahren nach der Rücknah-
me, dem Widerruf, dem Erlöschen oder dem 
Eintritt des Ruhens der nach Absatz 2 erteilten 
Fahrlehrerlaubnis gestellt wird. " 

c) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Hinsichtlich der Seminarerlaubnis sowie der 
Anerkennung der Träger von vorgeschriebe- 
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nen Einweisungs- und Fortbildungslehrgän-
gen (§ 31 Abs. 2 und 3, § 33a Abs. 2 und 3) gel-
ten die Absätze 2 und 4 entsprechend. '' 

d) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„ (7) Abweichend von § 9a kann dem Bewer-
ber um die Fahrlehrerlaubnis der Bundeswehr, 
des Bundesgrenzschutzes oder der Polizei in 
der Klasse CE eine befristete Fahrlehrerlaub-
nis erteilt werden, soweit dies aus dienstlichen 
Gründen erforderlich ist. Der Ausbildungsfahr-
lehrer (§ 9b) des Bewerbers muß in diesem Fall 

 innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens 
drei Jahre lang Fahrschülern, welche die Fahr-
erlaubnis der Klasse CE erwerben wollen, 
theoretischen und praktischen Unterricht er-
teilt haben. '' 

e) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 ange-
fügt: 

„(8) Die Fahrlehrerlaubnis der Bundeswehr 
kann in zusätzlichen Klassen erteilt werden. " 

30. Der Fünfte Abschnitt wird wie folgt gefaßt: 

„Fünfter Abschnitt 
Seminarerlaubnis  

§ 31 
Erfordernis, Inhalt und Voraussetzung 
der Erlaubnis zur Durchführung von 

Aufbauseminaren (Seminarerlaubnis) 

(1) Wer Aufbauseminare im Sinne des Straßen-
verkehrsgesetzes durchführt, bedarf der Semi-
narerlaubnis. Sie kann auf Seminare nach § 2 a 
oder § 4 des Straßenverkehrsgesetzes beschränkt 
werden. Die Erlaubnisbehörde kann nachträglich 
Auflagen anordnen, soweit dies erforderlich ist, 
um die Einhaltung der Anforderungen an  Auf-
bauseminare und deren ordnungsgemäße Durch-
führung sicherzustellen. 

(2) Eine Seminarerlaubnis wird auf Antrag er-
teilt, wenn der Bewerber 

1. die Fahrlehrerlaubnis der Klassen A und BE 
besitzt, 

2. innerhalb der letzten fünf Jahre drei Jahre lang 
Fahrschülern, welche die Fahrerlaubnis der 
Klassen A und B erwerben wollen, hauptberuf-
lich theoretischen und praktischen Unterricht 
erteilt hat, 

3. innerhalb der letzten zwei Jahre mit Erfolg an 
einem Einweisungslehrgang, der aus einem 
viertägigen Grundkursus und aus zusätzlichen 
jeweils viertägigen programmspezifischen 
Kursen zur Durchführung von Seminaren nach 
dem Straßenverkehrsgesetz besteht, teilge-
nommen hat. 

Die Teilnahme an  einem Einweisungslehrgang 
war erfolgreich, wenn der Teilnehmer an  allen 
Veranstaltungen des Lehrgangs teilgenommen 
und durch aktive Beteiligung, insbesondere bei 
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Übungsmoderationen, gezeigt hat, daß er zur Lei-
tung von Seminaren befähigt ist. Über das Vorlie-
gen dieser Voraussetzung entscheidet die Erlaub-
nisbehörde auf Grund einer Stellungnahme der 
Lehrgangsleiter. Die Träger der Kurse nach Num-
mer 3 müssen von der zuständigen obersten L an

-desbehörde oder von einer durch sie bestimmten 
oder nach Landesrecht zuständigen Stelle aner-
kannt sein. 

(3) Die Seminarerlaubnis wird durch Aushändi-
gung oder Zustellung der Erlaubnisurkunde er-
teilt. Die Erteilung oder das Erlöschen der Semi-
narerlaubnis ist auf dem Fahrlehrerschein zu ver-
merken. Von der Erlaubnis darf nur zusammen 
mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines 
Beschäftigungsverhältnisses mit dem Inhaber ei-
ner Fahrschule Gebrauch gemacht werden. Der 
Inhaber oder der verantwortliche Leiter des Aus-
bildungsbetriebes muß ebenfa lls die Seminarer-
laubnis besitzen. 

(4) Der Inhaber der Seminarerlaubnis darf per-
sonenbezogene Daten, die ihm als Seminarleiter 
bekanntgewordensind, nur für die Durchführung 
des Seminars verwenden. 

(5) Die Durchführung des Lehrgangs nach Ab-
satz 2 Nr. 3 unterliegt der Überwachung nach § 33. 
Die §§ 7 und 8 (Ruhen, Erlöschen, Rücknahme 
und Widerruf der Fahrlehrerlaubnis) gelten ent-
sprechend. 

(6) Das Bundesministerium für Verkehr kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nähere Anforderungen an die Veran-
stalter von Lehrgängen nach Absatz 2 Nr. 3 sowie 
deren inhaltliche und zeitliche Gestaltung festle-
gen." 

31. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Dieses Gesetz und die auf ihm beruhen-
den Rechtsverordnungen werden von den zu-
ständigen obersten Landesbehörden, den von 
ihnen bestimmten oder den nach Landesrecht 
zuständigen Stellen ausgeführt. Die Ausfüh-
rung des § 30 Abs. 1, 2 und 6 obliegt den do rt 

 genannten Gebietskörperschaften und Behör-
den. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort  „zuständig" werden die 
Wörter „gemäß Absatz 1 Satz 1" einge-
fügt. 

bb) Das Wort  „Nachschulungserlaubnis" wird 
durch das Wort  „Seminarerlaubnis" er-
setzt. 

32. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort  „Nachschulung" 
durch das Wort  „Aufbauseminare" ersetzt. 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „der Nach-
schulung" durch die Wörter „den Aufbau-
seminaren" ersetzt. 

cc) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Die in Satz 1 genannte Frist kann von der 
Erlaubnisbehörde auf vier Jahre festge-
setzt werden, wenn in zwei auf einanderfol-
genden Überprüfungen keine oder nur ge-
ringfügige Mängel festgestellt wurden. " 

b) Absatz 2 a wird gestrichen. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „medizinisch

-

psychologischen Untersuchungsstelle" durch 
die Wörter „Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung" ersetzt. 

33. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 

„§ 33a 

Fortbildung 

(1) Jeder Fahrlehrer hat alle vier Jahre an einem 
jeweils dreitägigen Fortbildungslehrgang teilzu-
nehmen. 

(2) Ist er Inhaber einer Seminarerlaubnis nach 
§ 31 Abs. 1, so hat er außerdem binnen zwei Jahren 
nach Erlaubniserteilung und sodann bis zum 
Ablauf des vierten auf das Ende der vorhergehen-
den Frist folgenden Jahres wiederkehrend an 
einem entsprechenden zusätzlichen dreitägigen 
programmspezifischen Fortbildungslehrgang, be-
stehend aus einem allgemeinen Teil von zwei 
Tagen Dauer und je einem programmspezifischen 
Teil von einem Tag Dauer, teilzunehmen. Finden 
zwei programmspezifische Lehrgänge innerhalb 
eines Jahres statt , entfällt ein allgemeiner Teil. 

(3) Die Lehrgänge sind an aufeinanderfolgen-
den Tagen durchzuführen. Die tägliche Dauer be-
trägt acht Stunden zu 45 Minuten. Bei Lehrgän-
gen nach Absatz 1 darf die Zahl der Teilneh-
mer 36, bei Lehrgängen nach Absatz 2 darf die 
Zahl der Teilnehmer 16 nicht überschreiten. Der 
Träger der Lehrgänge bedarf einer Anerkennung 
durch die zuständige oberste Landesbehörde 
oder durch die von dieser bestimmten oder nach 
Landesrecht zuständigen Stelle. 

(4) Wird zweimal gegen die Fortbildungspflicht 
nach Absatz 1 verstoßen, kann die Fahrlehr-
erlaubnis widerrufen werden. Wird zweimal ge-
gen die Fortbildungspflicht nach Absatz 2 versto-
ßen, kann die entsprechende Seminarerlaubnis 
widerrufen werden. 

(5) Das Bundesministerium für Verkehr kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nähere Anforderungen an  die inhalt-
liche und zeitliche Gestaltung der Lehrgänge fest-
legen sowie eine Aufteilung der Lehrgänge im 
Ausnahmefall ermöglichen. " 
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34. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Die nach § 32 zuständigen Behörden oder 
Stellen können Ausnahmen von den Vorschrif-
ten des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 4, 5 und 6, Abs. 3, 
des § 9a Abs. 1 Satz 5, des § 9 b Abs. 1, des § 11 
Abs. 1 Nr. 4 und 5, des § 11 Abs. 2, des § 15 
Abs. 2, des § 21a Abs. 1 Nr. 2 und des § 31 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 sowie von Vorschriften der auf § 11 
Abs. 4 beruhenden. Rechtsverordnung zulas-
sen. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „ § 2 Nr. 4 a" 
durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6" 
ersetzt. 

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. § 11 Abs. 1 Nr. 5, wenn der Bewerber 
nachweist, daß er die erforderlichen 
Kenntnisse auf andere Weise erwor-
ben hat;". 

cc) In Nummer 4 wird das Wort  „Nachschu-
lungskurse" durch das Wort  „Aufbausemi-
nare" ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 
und 4 angefügt: 

„(3) Die nach Absatz 1 zuständigen Behör-
den können von der wiederkehrenden Über-
wachung (§ 33 Abs. 2) absehen, wenn eine 
Fahrschule sich einem von der zuständigen 
obersten Landesbehörde oder von einer durch 
sie bestimmten oder nach Landesrecht zustän-
digen Stelle . genehmigten Qualitätssiche-
rungssystem anschließt. Die Befugnis der für 
die Überwachung zuständigen Behörde, sol-
che Fahrschulen im Rahmen einer Stichprobe 
oder bei besonderem Anlaß einer Prüfung im 
Sinne des § 33 Abs. 2 zu unterziehen, wird 
durch die Regelung nach Satz 1 nicht berührt. 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Anforderungen an die 
Qualitätssicherungssysteme und Regeln für 
die Durchführung der Qualitätssicherung. " 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie 
folgt geändert: 

aa) Die Wörter „der Bundesminister" werden 
jeweils durch die Wörter „das Bundesmini-
sterium" ersetzt. 

bb) Nach der Angabe „§ 6 Abs. 2" werden die 
Angaben „ § 18 Abs. 1 und 2, § 21a Abs. 1 
Nr. 1 und 3" eingefügt. 

35. § 34 a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Für. Amtshandlungen, einschließlich 
Prüfungen und Untersuchungen nach diesem 
Gesetz und nach den auf diesem Gesetz beru- 
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henden Rechtsvorschriften, werden  Kosten 
(Gebühren und Auslagen) erhoben. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die gebührenpflichti-
gen Tatbestände und sieht dabei feste Sätze 
oder Rahmensätze vor. Die Gebührensätze 
sind so zu bemessen, daß der mit der Amts-
handlung verbundene Personal- und Sachauf-
wand gedeckt wird. Bei begüns tigenden 
Amtshandlungen sind die Bedeutung, der 
wirtschaftliche Wert und der sonstige Nutzen 
für den Gebührenschuldner angemessen zu 
berücksichtigen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „medizinisch

-

psychologischen Untersuchungsstellen" 
durch die Wörter „Begutachtungsstellen 
für Fahreignung" ersetzt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 einge-
fügt: 

„Ferner können in der Rechtsverordnung 
die Kostenbefreiung, die Kostengläubiger-
schaft, die Kostenschuldnerschaft, der 
Umfang der zu erstattenden Auslagen und 
die Kostenerhebung abweichend von den 
Vorschriften des Verwaltungskostengeset-
zes geregelt werden." 

36. In § 35 werden die Wörter „der Bundesminister" 
durch die Wörter „das Bundesministerium" er-
setzt. 

37. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa). Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

,,1. ohne Erlaubnis nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
einen Fahrschüler ausbildet oder ent-
gegen § 1 Abs. 3 Satz 1 von der Fahr-
lehrerlaubnis Gebrauch macht," . 

bb) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. ohne Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 einen 
Fahrschüler ausbildet oder ausbilden 
läßt oder entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 
von der Fahrschulerlaubnis Gebrauch 
macht oder entgegen § 21 a Abs. 1 Satz 
1 eine Ausbildungsfahrschule be treibt 
oder leitet, ". 

cc) In Nummer 15 wird die Angabe „ § 11 
Abs. 3" durch die Angabe „§ 11 Abs. 4" er-
setzt. 

dd) Nach Nummer 15 wird folgende Num-
mer 16 angefügt: 

,,16. entgegen § 33 a Abs. 1 oder Abs. 2 
nicht mindestens alle vier Jahre. an 
einem Fortbildungslehrgang teil

-

nimmt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

 

36. unverändert 

37. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 4, 5, 6, 9 und 12 mit 
einer Geldbuße bis zu 5 000 Deutsche Mark, in 
den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer 
Geldbuße bis zu 1 000 Deutsche Mark geahn-
det werden. " 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

38. Nach dem Sechsten Abschnitt wird folgender 
Abschnitt eingefügt: 

„Siebter Abschnitt 

Registrierung 

§ 37 

Registerführung und Registerbehörden 

(1) Die nach § 32 zuständigen Behörden oder 
Stellen dürfen Register (örtliches Fahrlehrerregi-
ster) über Fahrlehrer, Fahrschulen und Fahrleh-
rerausbildungsstätten führen. 

(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt vermerkt 

1. im Zentralen Fahrerlaubnisregister, ob ein 
Fahrerlaubnisinhaber auch Fahrlehrer ist, 

2. im Verkehrszentralregister die in § 39 Abs. 2 
näher bestimmten Maßnahmen, Entscheidun-
gen und Erklärungen auf dem Gebiet des 
Fahrlehrerrechts. 

§ 38 

Zweck der Registrierung 

Die Eintragungen erfolgen 

1. zur Feststellung über Bestand, A rt  und Um-
fang der Erlaubnisse und der amtlichen Aner-
kennungen nach diesem Gesetz, und 

2. zur Beurteilung der Eignung und Zuverlässig-
keit der einzutragenden Personen nach diesem 
Gesetz. 

§ 39 

Inhalt der Registrierung 

(1) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister (§ 48 des 
Straßenverkehrsgesetzes) werden bei den do rt 

 eingetragenen betreffenden Inhabern von Fahr-
erlaubnissen zusätzlich die Erteilung einer Fahr-
lehrerlaubnis, deren Datum, gegebenenfalls eine 
Befristung sowie die erteilende Behörde gespei-
chert. 

(2) Im Verkehrszentralregister (§ 28 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes) werden gespeichert: 

1. unanfechtbare Versagungen einer Fahrlehr-
erlaubnis wegen nicht bestandener Prüfung 
oder wegen geistiger oder körperlicher Män-
gel, 

2. unanfechtbare oder sofort vollziehbare Wider-
rufe und Rücknahmen einer Fahrlehrerlaub-
nis, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 4, 5, 6, 9, 12 und 15 
mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Deutsche 
Mark, in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit 
einer Geldbuße bis zu 1 000 Deutsche Mark 
geahndet werden. " 

c) unverändert 

38. Nach dem Sechsten Abschnitt wird folgender 
Abschnitt eingefügt: 

„Siebter Abschnitt 

Registrierung 

§ 37 
unverändert 

 

§ 38 

unverändert 

§ 39 

unverändert 
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3. das Ruhen oder Erlöschen der Fahrlehrerlaub-
nis, 

4. Verzichte auf eine Fahrlehrerlaubnis, 

5. Rücknahmen eines Antrages auf Erteilung 
einer Fahrlehrerlaubnis nach nicht bestande-
ner Prüfung, 

6. rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 36 Abs. 1, wenn 
gegen den Betroffenen eine Geldbuße von 
mindestens 300 Deutsche Mark festgesetzt 
worden ist, 

7. unanfechtbare Versagungen oder sofort voll-
ziehbare Widerrufe oder Rücknahmen der 
amtlichen Anerkennung einer Fahrlehreraus-
bildungsstätte sowie Verzichte auf die amt-
liche Anerkennung. 

Unberührt  bleiben die Eintragungen nach § 28 
Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes. 

(3) In den örtlichen Fahrlehrerregistern dürfen, 
soweit die örtliche Zuständigkeit nach § 32 ge-
geben ist, gespeichert werden: 

1. Fahrlehrerlaubnisse, 

2. Seminarerlaubnisse, 

3. Fahrschulerlaubnisse und Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaftsfahrschule, 

4. Zweigstellenerlaubnisse, 

5. Beschäftigungsverhältnisse von Fahrlehrern, 

6. Ausbildungsverhältnisse von Fahrlehrern mit 
befristeter Fahrlehrerlaubnis, 

7. Tätigkeit als Ausbildungsfahrlehrer, 

8. Betrieb als Ausbildungsfahrschule, 

9. amtliche Anerkennungen von Fahrlehreraus-
bildungsstätten, deren Inhaber und verant-
wortliche Leiter, 

10. die nach § 42 übermittelten Daten. 

§ 40 

Übermittlung der Daten zur Registrierung 

(1) Die nach § 32 zuständigen Behörden oder 
Stellen teilen dem Kraftfahrt-Bundesamt unver

-

züglich die nach § 39 Abs. 1 und 2 zu speichern-
den und die zu einer Änderung oder Löschung ei-
ner Eintragung führenden Daten für das Zentrale 
Fahrerlaubnisregister und für das Verkehrszen-
tralregister mit. 

(2) Ist ein Fahrlehrer, eine Fahrschule oder eine 
Fahrlehrerausbildungsstätte im Bereich mehrerer 
Erlaubnisbehörden tätig, so teilen sich diese 
gegenseitig die nach § 39 Abs. 3 gespeicherten 
Daten mit, soweit dies für die Überwachung nach 
o 33 erforderlich ist. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 40 

unverändert 
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§ 41 

Übermittlung der Daten aus den Registern 

Die in den Registern nach § 39 gespeicherten 
Daten dürfen den Stellen, die 

1. für die Verfolgung von Straftaten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen, so-
weit ein Zusammenhang mit der Tätigkeit als 
Fahrlehrer, Inhaber einer Fahrschule oder 
einer Fahrlehrerausbildungsstätte oder als ver-
antwortlicher Leiter einer Fahrschule oder 
Fahrlehrerausbildungsstätte besteht, 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Gesetz sowie die Vollstreckung von 
Bußgeldbescheiden und ihren Nebenfolgen, 

3. für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund dieses 
Gesetzes oder nach den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsvorschriften 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
für ihre Aufgabenerfüllung zu den in § 38 ge

-

nannten Zwecken jeweils erforderlich ist. 

§ 42 

Abgleich der Daten 
mit dem Verkehrszentralregister 

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt prüft und stellt 
fest, ob im Verkehrszentralregister enthaltene 
Eintragungen Fahrlehrer betreffen. 

(2) Die nach Absatz 1 ermittelten auf Fahrlehrer 
bezogenen Daten aus dem Verkehrszentralregi-
ster teilt das Amt den zuständigen Erlaubnisbe-
hörden mit. Hierbei werden die Personendaten 
des Betreffenden, Art  und Umfang der Eintra-
gung, Datum der betreffenden Maßnahme, Ent-
scheidung oder Erklärung sowie Aktenzeichen 
der Behörde oder des Gerichts mitgeteilt. 

§ 43 

Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes 

Für die Übermittlung der nach § 39 gespeicher-
ten Daten im Rahmen der Zwecke nach § 38 an 
ausländische öffentliche Stellen, die für Verwal-
tungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Fahrlehrer

-

rechts zuständig sind, gilt § 55 des Straßenver-
kehrsgesetzes entsprechend. 

§ 44 

Verarbeitung und Nutzung der Daten 
für wissenschaftliche und statistische Zwecke 

Es gelten für die Verarbeitung und Nutzung der 
nach § 39 gespeicherten Daten 

1. zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung 
§ 38 sowie 

2. zu statistischen Zwecken § 38 a 

des Straßenverkehrsgesetzes entsprechend. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 41 

Übermittlung der Daten aus den Registern 

Die in den Registern nach § 39 gespeicherten 
Daten dürfen den Stellen, die 

1. unverändert 

2. für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Gesetz sowie die Vollstreckung von 
Bußgeldbescheiden und ihren Nebenfolgen oder 

3. unverändert 

§ 42 

unverändert 

§ 43 

unverändert 

§ 44 

unverändert 
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§ 45 

Datenvergleich zur Beseitigung von Feldern 

(1) Die nach § 39 Abs. 3 gespeicherten Daten 
dürfen von der nach § 32. zuständigen Behörde 
oder Stelle an das Kraftfahrt-Bundesamt zum Ver-
kehrszentralregister und zum Zentralen Fahr-
erlaubnisregister übermittelt werden, soweit dies 
erforderlich ist, um  Felder  und Abweichungen in 
diesen Registern festzustellen und zu beseitigen 
und  um  diese Register zu vervollständigen. 

(2) Die nach § 39 Abs. 1 und 2 gespeicherten Da-
ten dürfen vom Kraftfahrt-Bundesamt an die nach 
§ 32 zuständigen Behörden oder Stellen zum örtli-
chen Fahrlehrerregister übermittelt werden, so-
weit dies erforderlich ist, um Fehler und Abwei-
chungen in den örtlichen Registern festzustellen 
und zu beseitigen und um diese Register zu ver-
vollständigen. 

(3) Die Übermittlungen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 sind nur zulässig, wenn Anlaß zu der An-
nahme besteht, daß die Datenbestände un richtig 
oder unvollständig sind. 

§ 46 

Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch den Empfänger 

Der Empfänger darf die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verarbeiten und nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 
Der Empfänger darf die übermittelten Daten auch 
für andere Zwecke verarbeiten und nutzen, so-
weit sie ihm auch für diese Zwecke hätten über-
mittelt werden dürfen. Ist der Empfänger eine 
nicht öffentliche Stelle, hat die übermittelnde 
Stelle ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung 
oder Nutzung für andere Zwecke durch nicht öf-
fentliche Stellen bedarf der Zustimmung der 
übermittelnden Stelle. 

§ 47 

Löschung der Daten 

Die auf Grund des § 39 gespeicherten Daten 
sind 

1. zehn Jahre nach Eintritt der Unanfechtbarkeit 
oder sofortigen Vollziehbarkeit bei Entschei-
dungen nach § 39 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 7, 

2. fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft bei 
Entscheidungen nach § 39 Abs. 2 Nr. 6, 

3. fünf Jahre nach Erlöschen oder Beendigung 
der Erlaubnisse, Anerkennungen, Rechtsver-
hältnisse und der Aktivitäten nach § 39 Abs. 2 
Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 1 bis 9 oder nach Abgabe 
der Erklärungen nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 und 5, 

4. ein Jahr nach Ende der Wehrpflicht (§ 3 Abs. 3 
und 4 des Wehrpflichtgesetzes) des Erlaubnis-
inhabers bei Daten im Zusammenhang mit 
Dienstfahrlehrerlaubnissen der Bundeswehr, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 45 

unverändert 

§ 46 

unverändert 

§ 47 

unverändert 
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5. sonst nach der amtlichen Mitteilung über den 
Tod des Eingetragenen 

zu löschen. Für die Löschung der nach § 42 über-
mittelten Daten gilt § 29 des Straßenverkehrsge-
setzes entsprechend. 

§48 
Ermächtigungsgrundlagen, 

Ausführungsvorschriften 

Das Bundesministerium für Verkehr erläßt 
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bun-
desrates über den näheren Inhalt einschließlich 
der Personendaten der nach § 39 zu speichernden 
Eintragungen. " 

39. Der bisherige Siebte Abschnitt wird Achter Ab-
schnitt. 

40. § 37 wird § 49; ihm werden nach Absatz 5 die fol-
genden Absätze 6 bis 15 angefügt: 

„(6) Bei Bewerbern, die ihre Ausbildung in einer 
amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte 
oder in einer Stelle nach § 30 Abs. 2 vor dem .. . 
(Einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) 
begonnen und vor dem . . . . (Einsetzen: zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gesetzes) abgeschlossen 
haben, richtet sich die Erteilung der Fahrlehr-
erlaubnis während dieser zwei Jahre noch nach 
den vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttretens 
des Gesetzes) geltenden Vorschriften. 

(7) Die vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) erteilten Fahrlehrerlaub-
nisse der Klassen 3, 1 und 2 gelten weiter im Um-
fang der Erlaubnis der Klassen BE, A und CE. Die 
Fahrlehrerlaubnis der Klasse 2 berechtigt zur Aus-
bildung von Fahrschülern, welche die Fahrerlaub-
his der Klasse DE erwerben wollen, wenn der Fahr-
lehrer als Inhaber der Fahrerlaubnis zur Fahrgast-
beförderung in den beiden Jahren vor ... (Einset-
zen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) regel- 
mäßig Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeförderung für Kraftomnibusse ausgebildet 
oder seine fachliche Eignung in einer Lehrprobe 
nachgewiesen hat. Das Bundesministerium für 
Verkehr kann nähere Anforderungen an die Lehr-
probe durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates festlegen. Die vor dem . . (Ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes) er-
teilten Fahrlehrerlaubnisse der Bundeswehr gel- 
ten weiter. 

(8) Die vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes) erteilten Fahrschul-
erlaubnisse gelten weiter im Umfang der zugrun-
deliegenden Fahrlehrerlaubnis des Inhabers oder 
verantwortlichen Leiters. Absatz 7 Satz 1 und 2 
gilt entsprechend. 

(9) Hat eine juristische Person als Inhaberin der 
Fahrschulerlaubnis vor dem ... (Einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes) mehr als einen 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 48 

unverändert 

39. Die  Überschrift vor dem bisherigen § 37 wird 
wie folgt gefaßt: 

„Achter Abschnitt 
Übergangs- und Schlußvorschriften". 

40. unverändert 
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verantwortlichen Leiter des Ausbildungsbetriebs 
bestellt, darf sie den Ausbildungsbetrieb in der an 
diesem Tage vorhandenen Organisationsform bis 
spätestens zwei Jahre nach dem genannten Zeit-
punkt fortsetzen. 

 
(10) Ist vor dem ... (Einsetzen: Tag des Inkraftt-

retens dieses Gesetzes) der Bet rieb einer Gemein-
schaftsfahrschule aufgenommen worden, haben 
die Anzeige und die Vorlage der beglaubigten 
Abschrift des Gesellschaftsvertrages (§ 17 Nr. 9) 
innerhalb von zwei Jahren nach dem genannten 
Zeitpunkt zu erfolgen. 

(11) Wer als Inhaber einer Fahrschule vor 
dem ... (Einsetzen: Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes) durch von ihm beschäftigte Fahrlehrer 
Nachschulungskurse hat durchführen lassen, 
ohne selbst Inhaber der Nachschulungserlaubnis 
nach § 31 Abs. 1 zu sein, bedarf auch weiterhin 
keiner eigenen Seminarerlaubnis. 

(12) Wer als Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis am 
... (Einsetzen: Tag des Inkrafttretens) auf Grund 
einer Anerkennung oder eines Auftrages der zu-
ständigen Landesbehörde berechtigt war, Nach-
schulungen gemäß dem Modell für ein Aufbause-
minar für Kraftfahrer (ASK) zu veranstalten, darf 
Seminare nach § 4 des Straßenverkehrsgesetzes 
durchführen. Entsprechende Verwaltungsakte 
der zuständigen Landesbehörde bleiben wirk-
sam; sie berechtigen zur Durchführung dieser Se-
minare auch in allen übrigen Bundesländern. 

(13) Die vor dem ... (Einsetzen: Tag des In-
krafttretens dieses Gesetzes) erteilte Anerken-
nung einer Fahrlehrerausbildungsstätte berech-
tigt zur Ausbildung von Fahrlehreranwärtern 
der jeweiligen entsprechenden neuen Fahrlehr-
erlaubnisklasse. Absatz 7 Satz 1 und 2 gilt ent-
sprechend. 

(14) Die Vorschriften über die Fahrlehrerausbil-
dung nach § 2 Abs. 5 sind ab ... (Einsetzen: neun 
Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes) anzu-
wenden.. 

(15) Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis, die noch 
nicht an einer Fortbildung nach § 33 a teilgenom-
men haben, müssen der Verpflichtung zur Fortbil-
dung bis spätestens ... (Einsetzen: Ablauf des 
zweiten Jahres nach dem Tag des Inkrafttretens 
des Gesetzes) nachkommen." 

41. § 39 wird aufgehoben; § 40 wird § 50. 

Artikel 3 
Änderung des Strafgesetzbuchs 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I  S.  945, 1160), 
zuletzt geändert durch Artikel ... vom ... (BGBl. I 
S. .), wird wie folgt geändert: 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

41. unverändert 

Artikel 3 
Änderung des Strafgesetzbuchs 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), 
zuletzt geändert durch Artikel ... vom ... (BGBl. I 
S....), wird wie folgt geändert: 
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1. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 2 und 3. 

b) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „erteilter" durch 
das Wort „ausgestellter" ersetzt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dies gilt auch, wenn der Führerschein 
von einer Behörde eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
stellt worden ist, sofern der Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Inland  hat."  

cc) Im bisherigen Satz 3 werden nach dem 
Wort  „In" das Wort  „anderen" eingefügt 
und das Wort  „Fahrausweisen" durch das 
Wort  „Führerscheinen" ersetzt. 

c) Im neuen Abatz 3 Satz 1 wird das Wort  „Fahr-
ausweis" durch das Wort  „Führerschein" er-
setzt. 

2. In § 69 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort  „erteilter" 
durch das Wort  „ausgestellter" ersetzt. 

3. In § 69a Abs . 7 Satz 2 wird das Wort  „sechs" durch 
das Wort  „drei" ersetzt. 

4. § 69b wird wie folgt gefaßt: 

„§ 69b 

Wirkung der Entziehung bei einer 
ausländischen Fahrerlaubnis 

(1) Darf der Täter auf Grund einer im Ausland 
erteilten Fahrerlaubnis . im Inland Kraftfahrzeuge 
führen, ohne daß ihm von einer deutschen Be-
hörde eine Fahrerlaubnis erteilt worden ist, so hat 
die Entziehung der Fahrerlaubnis die Wirkung 
einer Aberkennung des Rechts, von der Fahr

-

erlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. Mit der 
Rechtskraft der Entscheidung erlischt das Recht 
zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland. Wäh-
rend der Sperre darf weder das Recht, von der 
ausländischen Fahrerlaubnis wieder Gebrauch zu 
machen, noch eine inländische Fahrerlaubnis er-
teilt werden. 

(2) Ist der ausländische Führerschein von einer 
Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ausgestellt worden und hat der Inhaber seinen or-
dentlichen Wohnsitz im Inland, so wird der Füh-
rerschein im Urteil eingezogen und an  die ausstel-
lende Behörde zurückgesandt. In anderen Fällen 
werden die Entziehung der Fahrerlaubnis und die 
Sperre in den ausländischen Führerscheinen ver-
merkt." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

1. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Für seine Dauer werden von einer deut-
schen Behörde ausgestellte nationale und 
Internationale Führerscheine amtlich ver-
wahrt." 

bb) unverändert 

cc) unverändert 

c) unverändert 
 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Artikel 4 
Änderung der Strafprozeßordnung 

Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), zuletzt geändert durch Artikel ... vom ... 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 111 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort  „erteilten" wird durch das Wort 
 „ausgestellten" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Dies gilt auch, wenn der Führerschein 
von einer Behörde eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
stellt worden ist, sofern der Inhaber seinen 
ordentlichen Wohnsitz im Inland  hat."  

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort  „In" die 
Wörter „anderen als in Absatz 3 Satz 2 ge-
nannten" eingefügt und das Wo rt  „Fahr-
ausweisen" durch das Wort „Führerschei-
nen " ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wo rt  „Fahrausweis" 
durch das Wort  „Führerschein" ersetzt. 

2. § 153a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 3 wird das Wo rt  „oder" durch ein 
Komma ersetzt. 

b) In Satz 1 Nr. 4 wird das Komma am Schluß 
durch. das Wort  „oder" ersetzt; folgende Num-
mer wird angefügt: 

„5. an einem Aufbauseminar nach § 2 b Abs. 2 
Satz 2 oder § 4 Abs. 8 Satz 3 des Straßen-
verkehrsgesetzes teilzunehmen, ". 

c) In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 1 bis 3" durch 
die Angabe „Nr. 1 bis 3 und 5" ersetzt. 

d) In Satz 6 werden nach dem Wort  „gilt" die Wör-
ter „in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 4" ein-
gefügt. 

3. In § 268c wird die Angabe „(§ 44 Abs. 4 Satz 1 des 
Strafgesetzbuches)" durch die Angabe „(§ 44 
Abs. 3 Satz 1 des Strafgesetzbuches)" ersetzt. 

4. § 463b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „ § 44 Abs. 3 Satz 2 
des Strafgesetzbuches" durch die Angabe „ § 44 
Abs. 2 Satz 2 und 3 des Strafgesetzbuches" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 werden die Angabe „(§ 44 Abs. 3 
Satz 3, § 69 b Abs. 2 des Strafgesetzbuches) " 
durch die Angabe „(§ 44 Abs. 2 Satz 4, § 69 b 
Abs. 2 des Strafgesetzbuches)" und das Wo rt  

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel 4 
unverändert 
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„Fahrausweise" durch das Wort  „Führer-
scheine" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „oder der Fahr-
ausweis" gestrichen. 

Artikel 5 
Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 

§ 52 Abs. 2 des Bundeszentralregistergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229; 1985 I S. 195), zuletzt geän

-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juni 1995 
(BGBl. I S. 818), wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Abweichend von § 51 Abs. 1 darf eine frühere 
Tat ferner in einem Verfahren berücksichtigt werden, 
das die Erteilung oder Entziehung einer Fahrerlaub-
nis zum Gegenstand hat, solange die Verurteilung 
nach den Vorschriften der §§ 28 bis 30b des Straßen-
verkehrsgesetzes verwertet werden darf. Außerdem 
dürfen für die Prüfung der Berechtigung zum Führen 
von Kraftfahrzeugen Entscheidungen der Gerichte 
nach den §§ 69 bis 69b StGB übermittelt und verwer-
tet werden. " 

Artikel 6 
Änderung des Kraftfahrsachverständigengesetzes 

Das Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. De-
zember 1971 (BGBl. I S. 2086), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 Abs. 80 des Gesetzes vom 14. September 
1994 (BGBl. I S. 2325), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „mit An-
trieb durch Verbrennungsmaschinen" ge-
strichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Fahrerlaubnis der Klasse D ist nicht 
erforderlich, es sei denn, der Sachverstän-
dige oder Prüfer nimmt Fahrerlaub-
nisprüfungen für die Klasse D ab; in die-
sem Fall genügt, daß er mindestens einmal 
die Fahrerlaubnis der Klasse D oder die 
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
für Kraftomnibusse nach der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung erworben hat; 
im übrigen berechtigt die Fahrerlaubnis 
der Klasse C den Sachverständigen oder 
Prüfer im Geltungsbereich dieses Geset-
zes auch zum Führen von Kraftomnibus-
sen ohne Fahrgäste bei Fahrten zur Über-
prüfung des Fahrzeugs sowie bei Übungs-  
und Prüfungsfahrten im Rahmen von § 4." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

Artikel 5 
unverändert 

Artikel 6 
Änderung des Kraftfahrsachverständigengesetzes 

Das Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. De-
zember 1971 (BGBl. I S. 2086), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 Abs. 80 des Gesetzes vom 14. September 
1994 (BGBl. I S. 2325), wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 
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b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 werden jeweils 
nach dem Wort  „Maschinenbaufachs" ein 
Komma und die Wörter „des Kraftfahrzeug-
baufachs" eingefügt. 

2. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „me-
dizinisch-psychologischen Untersuchungsstelle" 
durch die Wörter „Begutachtungsstelle für Fahr-
eignung" ersetzt. 

3. In § 4 Abs. 4 werden die Wörter „Der Bundes-
minister" durch die Wörter „Das Bundesministe-
rium" ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Sachverständige und der Prüfer darf 
personenbezogene Daten, die ihm bei seiner 
Tätigkeit bekanntgeworden sind, nur für diese 
Tätigkeit verwenden. " 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „medizi-
nisch-psychologischen Untersuchungsstelle" 
durch die Wörter „Begutachtungsstelle für 
Fahreignung" ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„ (3) Die Anerkennung erlischt auch, wenn 
der Sachverständige oder der Prüfer auf die 
Anerkennung verzichtet. " 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 7 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 bleibt unberührt." 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „medizinisch-
psychologischen Untersuchungsstelle" durch 
die Wörter „Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung" ersetzt. 

7. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 9 

Erteilung einer neuen Anerkennung 

Wird nach Erlöschen (§ 7 Abs. 2 und 3), Rück

-

nahme oder Widerruf (§ 8) innerhalb von zwei Jah-
ren eine neue Anerkennung beantragt, so entfällt 
die Prüfung (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 und § 4), wenn nicht 
Tatsachen vorliegen, die Zweifel an der fachlichen 
Eignung des Antragstellers begründen." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Folgender Absatz 1 a wird eingefügt: 

„(1a) Amtlich anerkannte Sachverständige 
und Prüfer dürfen ihre Tätigkeiten - ausge-
nommen solche nach § 20 Abs. 2 der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung und § 22 in 
Verbindung mit § 20 Abs. 2 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung - nur im Bereich 
der Technischen Prüfstelle ausüben, der sie 
angehören. Ausnahmen hiervon bedürfen der 
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehör-
den." 

c) unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. § 9 wird wie folgt gefaßt: 

„§  9 
Erteilung einer neuen Anerkennung 

Wird nach Erlöschen (§ 7 Abs. 2 und 3), Rück-
nahme oder Widerruf (§ 8) innerhalb von zwei 
Jahren eine neue Anerkennung beantragt, so 
entfällt die Prüfung (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 und § 4), 
wenn nicht Tatsachen vorliegen, die Zweifel an 
der fachlichen Eignung des Antragstellers be- 
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8. In § 16 Abs. 1 werden jeweils die Wörter „Der  

Bundesminister" durch die Wörter „Das Bundes-
ministerium", die Wörter „der Bundesminister" 
durch die Wörter „das Bundesministerium" und 
das Wort „Bundesminister" durch das Wort „Bun-
desministerium " ersetzt. 

9. In § 17 Abs. 2 werden jeweils die Wörter „Der 
Bundesminister" durch die Wörter „Das Bundes-
ministerium" und die Wörter „der Bundesmini-
ster" durch die Wörter „das Bundesministerium" 
ersetzt. 

10. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Bundes-
minister" durch die Wörter „Das Bundes-
ministerium" ersetzt. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

gründen. Bei der Berechnung der Zweijahres-
frist ist der Zeitraum eines vorangegangenen 
Ruhen der Anerkennung (§ 7 Abs. 1) zu berück-
sichtigen. " 

7a. In § 11 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Die Technische Prüfstelle hat zur Ge-
währleistung ordnungsgemäßer und nach glei-
chen Maßstäben 

1. durchzuführender Untersuchungen, Abnah-
men, Prüfungen und Begutachtungen an Fahr-
zeugen und Fahrzeugteilen sowie 

2. durchzuführender Befähigungsprüfungen (§ 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 des Straßenverkehrsgeset-
zes) 

Qualitätssicherungssysteme zu unterhalten und 
dies der Aufsichtsbehörde (§ 13) nachzuweisen. 
Das Bundesministerium für Verkehr wird er-
mächtigt, Rechtsverordnungen und allgemeine 
Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des 
Bundesrates über den Inhalt der Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung einschließlich der hierfür er-
forderlichen Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten zu erlassen. Für die Auf

-

gaben nach Satz 1 Nr. 1 ist das Kraftfahrt-Bundes-
amt (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e des Gesetzes 
über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesam-
tes), für die Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 ist die 
Bundesanstalt für Straßenwesen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe k des Straßenverkehrsgesetzes) zu-
ständig." 

7b. Dem § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine entsprechende Verpflichtung gilt für die 
nach Anlage VIII Abschnitt 7 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung amtlich anerkann

-

ten Überwachungsorganisationen, falls ihnen 
über Prüfingenieure nachteilige Tatsachen be

-

kannt werden, die für die Betrauung mit der 
Durchführung von Untersuchungen oder Ab-
nahmen von Bedeutung sein können." 

8. In § 16 Abs. 1 werden die Wörter „Der Bundes-
minister" durch die Wörter „Das Bundesministe-
rium" und die Wörter „der Bundesminister" je-
weils durch die Wörter „das Bundesministerium" 
ersetzt. 

9. unverändert 

10. unverändert 
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bb) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt: 

„Im übrigen findet das Verwaltungsko

-

stengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I 
S. 821), geändert durch Artikel 41 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341), Anwendung. In den Rechtsver-
ordnungen nach Satz 1 können jedoch die 
Kostenbefreiung, die Kostengläubiger-
schaft, die Kostenschuldnerschaft, der 
Umfang der zu erstattenden Auslagen und 
die Kostenerhebung abweichend von den 
Vorschriften des Verwaltungskostengeset-
zes geregelt werden. " 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „medizi-
nisch-psychologischen Untersuchungsstellen" 
durch die Wörter „Begutachtungsstellen für 
Fahreignung" ersetzt. 

11. In § 19 werden die Wörter „der Bundesminister 
für Verkehr" durch die Wörter „das Bundesmini-
sterium für Verkehr" ersetzt. 

12. Nach § 21 wird folgender § 22 eingefügt: 

„§ 22 
Örtliche Kraftfahrsachverständigenregister 

(1) Die nach Landesrecht für die 

1. amtliche Anerkennung von Sachverständigen 
oder Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr 
nach diesem Gesetz oder 

2. amtliche Anerkennung von Überwachungs-
organisationen zur Durchführung von Unter-
suchungen einschließlich Ein- und Anbauab-
nahmen an Fahrzeugen nach der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung 

zuständigen Behörden dürfen ein Register (örtli-
ches Kraftfahrsachverständigenregister) führen, 
in welchem die nach Absatz 2 aufgeführten Perso-
nen erfaßt sind. Das gleiche gilt für die nach Lan-
desrecht für die Aufsicht über die Technischen 
Prüfstellen und Überwachungsorganisationen so-
wie die nach § 16 zuständigen Behörden. 

(2) In dem Register werden 

1. die den Technischen Prüfstellen für den Kraft-
fahrzeugverkehr angehörenden amtlich aner-
kannten Sachverständigen und Prüfer für den 
Kraftfahrzeugverkehr, die Leiter der Techni-
schen Prüfstellen und deren Stellvertreter so-
wie die Leiter und Stellvertreter der unmittel-
bar nachgeordneten Dienststellen, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

11. unverändert 

11a. In § 20 Abs. 1 wird nach Nummer 3 folgende 
neue Nummer 3 a eingefügt: 

„3 a. entgegen § 6 Abs. 1 a Satz 1 als amtlich an-
erkannter Sachverständiger oder Prüfer 
außerhalb des Bereichs der Technischen 
Prüfstelle, der er angehört, tätig wird,". 

12. Nach § 21 wird folgender § 22 eingefügt: 

„§ 22 
Örtliche Kraftfahrsachverständigenregister 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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2. die von amtlich anerkannten Überwachungs-
organisationen mit der Durchführung von 
Fahrzeuguntersuchungen sowie von Ein- und 
Anbauabnahmen an  Fahrzeugen betrauten 
Personen (Prüfingenieure) sowie die techni-
schen Leiter der Organisationen und deren 
Vertreter und 

3. Personen, die von den Technischen Prüfstellen 
für den Kraftfahrzeugverkehr oder den amtlich 
anerkannten Überwachungsorganisationen 
zwecks Feststellung ihrer Eignung zu einer 
Prüfung angemeldet worden sind und diese 
Prüfung nicht bestanden haben, 

erfaßt. 

(3) Folgende Daten dürfen zu jeder eingetrage-
nen Person gespeichert werden: 

1. Familiennamen, Geburtsnamen, sonstige frü-
here Namen, Vornamen, Ordens- oder Künst-
lername, Doktorgrad, Geschlecht, Tag und Ort 
der Geburt sowie Anschrift, 

2. zusätzlich bei den Sachverständigen und Prü-
fern  nach Absatz 2 Nr. 1: Anerkennung, deren 
Art  und Umfang, Änderung, Ruhen, Erlöschen, 
deren unanfechtbarer oder sofort vollziehbarer 
Widerruf, deren unanfechtbare oder sofort 
vollziehbare Rücknahme, deren unanfechtba-
re Versagung und deren Verzicht, jeweils mit 
Datum und befaßter Behörde, sowie jeweils 
die Technische Prüfstelle und deren unmittel-
bar nachgeordnete Dienststelle, der die Sach-
verständigen oder Prüfer angehören, 

3. zusätzlich bei den Prüfingenieuren (Absatz 2 
Nr. 2): Betrauung, deren A rt  und Umfang, Zu-
stimmung der zuständigen Behörde zur Be-
trauung sowie unanfechtbare oder sofort voll-
ziehbare Rücknahme oder unanfechtbarer 
oder sofort vollziehbarer Widerruf der Zustim-
mung, Wegfall der Betrauung, jeweils mit Da

-

tum  und befaßter Behörde, die Überwachungs-
organisation, der sie angehören, sowie - bei 
angestellten Prüfingenieuren von selbständi-
gen und hauptberuflich tätigen Kraftfahrzeug-
sachverständigen - auch Name und Geschäfts-
anschrift des betreffenden Sachverständigen, 

4. zusätzlich beim Leiter der Technischen Prüf-
stelle und dessen Stellvertreter, beim Leiter 
der unmittelbar nachgeordneten Dienststelle 
und dessen Stellvertreter sowie beim techni-
schen Leiter der Überwachungsorganisation 
und dessen Vertreter: Beste llung, Bestätigung 
der zuständigen Behörde sowie unanfechtbare 
oder sofort vollziehbare Rücknahme oder un-
anfechtbarer oder sofort vollziehbarer Wider-
ruf der Bestellung oder Bestätigung, Wegfall 
der Bestellung oder Bestätigung, jeweils mit 
Datum und befaßter Behörde, sowie die betref-
fende Technische Prüfstelle und deren unmit-
telbar nachgeordnete Dienststellen oder die 
betreffende Überwachungsorganisation, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

(3) Folgende Daten dürfen zu jeder eingetrage-
nen Person gespeichert werden: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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5. zusätzlich bei den zur Prüfung angemeldeten 
Personen (Absatz 2 Nr. 3): Zeitpunkt der nicht 
bestandenen Prüfungen, 

6. rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 20, wenn gegen 
den Betroffenen eine Geldbuße von mindestens 
300 Deutsche Mark festgesetzt worden ist, 

7. Tatsachen nach § 13 Abs. 3 und 

8. die den Anerkennungs- oder Aufsichtsbehör

-

den nach § 28 Abs. 2 übermittelten Daten. " 

13. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§23 

Registrierung im Kraftfahrt-Bundesamt 

(1) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister (§ 48 
des Straßenverkehrsgesetzes) wird vermerkt, ob 
die dort  erfaßten Inhaber von Fahrerlaubnissen 
zugleich amtlich anerkannte Sachverständige 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (§ 22 
Abs. 2 Nr. 1) oder Prüfingenieure (§ 22 Abs. 2 
Nr. 2) sind und welche Behörde den Sachverstän-
digen oder Prüfer anerkannt oder der Be trauung 
des Prüfingenieurs zugestimmt hat. 

(2) Im Verkehrszentralregister (§ 28 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes) werden 

1. rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz, 
wenn gegen den Betroffenen eine Geldbuße 
von mindestens 300 Deutsche Mark festgesetzt 
worden ist, 

2. bei den amtlich anerkannten Sachverständi-
gen oder Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr 
Ruhen, Erlöschen, den unanfechtbaren oder 
sofort vollziehbaren Widerruf, die unanfecht-
bare oder sofort vollziehbare Rücknahme, de-
ren unanfechtbare Versagung und der Ver-
zicht der Anerkennung, jeweils mit Datum und 
befaßter Behörde, und 

3. bei den Prüfingenieuren die unanfechtbare 
oder sofort vollziehbare Rücknahme oder der 
unanfechtbare oder sofort vollziehbare Wider-
ruf der Zustimmung zur Betrauung und der 
Wegfall der Betrauung mit den Aufgaben nach 
§ 22 Abs. 3 Nr. 3 

erfaßt. Unberührt  bleiben die Eintragungen nach 
§ 28 Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes." 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. die den Anerkennungsbehörden, den für die 
Zustimmung zur Betrauung zuständigen Be-
hörden oder den zuständigen Aufsichtsbehör-
den nach § 28 Abs. 2 übermittelten Daten." 

13. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 

Registrierung im Kraftfahrt-Bundesamt 

(1) unverändert 

(2) Im Verkehrszentralregister (§ 28 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes) werden 

1. unverändert 

2. bei den amtlich anerkannten Sachverständi-
gen oder Prüfern für den Kraftfahrzeugverkehr 
Ruhen, Erlöschen, den unanfechtbaren oder 
sofort vollziehbaren Widerruf, die unanfecht-
bare oder sofort vollziehbare Rücknahme, de-
ren unanfechtbare Versagung und der Ver-
zicht der Anerkennung, jeweils mit Datum und 
befaßter Behörde, 

3. bei den Prüfingenieuren die unanfechtbare 
oder sofort vollziehbare Rücknahme oder der 
unanfechtbare oder sofort vollziehbare Wider-
ruf der Zustimmung zur Be trauung jeweils mit 
Datum und befaßter Behörde und der Wegfall 
der Betrauung mit den Aufgaben nach § 22 
Abs. 3 Nr. 3 jeweils mit Datum und Überwa-
chungsorganisation und 

4. bei den zur Prüfung angemeldeten Personen 
(§ 22 Abs. 2 Nr. 3), die Anzahl der nicht bestan-
denen Prüfungen, wenn keine Anerkennung 
oder Zustimmung zur Betrauung erfolgt, weil 
die Prüfung nicht bestanden worden ist, 

erfaßt. Unberührt bleiben die Eintragungen nach 
§ 28 Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes." 
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14. Nach § 23 werden die folgenden §§ 24 bis 31 ein-
gefügt: 

„ § 24 

Zweck der Registrierung 

Die Registrierung wird vorgenommen 

1. zur Feststellung über Bestand, A rt  und Um-
fang der Anerkennung nach diesem Gesetz 
oder der Betrauung mit der Durchführung von 
Fahrzeuguntersuchungen und von Ein- und 
Anbauabnahmen nach der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung und 

2. zur Beurteilung der Eignung und Zuverlässig-
keit der Personen hinsichtlich der Anerken-
nungen oder Betrauungen nach Nummer 1 
durch die zuständigen Behörden. 

§ 25 

Erhebung der Daten 

Die in den Registern  nach den §§ 22 und 23 zu 
erfassenden Personen haben die für die Speiche-
rung nach diesen Vorschriften erforderlichen Da

-

ten hinsichtlich der Anerkennung den zuständi-
gen Behörden und hinsichtlich der Betrauung 
und Bestellung ihren Prüf- oder Dienststellen 
oder ihren Überwachungsorganisationen unver-
züglich mitzuteilen und auf Verlangen nachzu-
weisen; dies gilt nicht, soweit die Daten von den 
zuständigen Behörden bereits im Rahmen von § 3 
erfaßt werden. Außerdem sind alle Änderungen, 
die sich auf die erhobenen Daten beziehen, mit 
dem jeweiligen Zeitpunkt der Änderung unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. 

§ 26 
Übermittlung der Daten zur Registrierung 

(1) Die Technischen Prüfstellen und die Über-
wachungsorganisationen haben die nach § 25 er-
hobenen Daten den zuständigen Behörden zur 
Speicherung in den örtlichen Kraftfahrsachver-
ständigenregistern mitzuteilen. 

(2) Die für die Führung der örtlichen Register 
zuständigen Behörden oder die Anerkennungs-
behörden haben dem Kraftfahrt-Bundesamt die 
nach § 23 zu speichernden Daten (einschließlich 
jeder Änderung dieser Daten und des Zeitpunkts 
der Änderung) zu übermitteln. Werden keine ört-
lichen Register geführt, so ist zur Übermittlung 
die Behörde verpflichtet, die gemäß § 22 Abs. 3 
Nr. 2 bis 4 befaßt ist. 

(3) Ist ein amtlich anerkannter Sachverständi-
ger oder Prüfer oder ein Prüfingenieur im Bereich 
mehrerer Anerkennungsbehörden tätig, so teilt 
das Kraftfahrt-Bundesamt dies und die nach § 22 
zu speichernden Daten den jewei ligen Anerken-
nungsbehörden oder den Behörden, die der Be-
trauung zugestimmt haben, mit. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

14. Nach § 23 werden die folgenden §§ 24 bis 31 ein-
gefügt: 

„ § 24 
unverändert 

§ 25 

unverändert 

§ 26 

unverändert 
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§ 27 

Übermittlung der Daten aus den Registern 

(1) Die in den Registern gespeicherten Daten 
dürfen den Stellen, 

1. die für die Verfolgung von Straftaten, zur Voll-
streckung oder zum Vollzug von Strafen, 

2. in die für die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten sowie die Vollstreckung von Bußgeld-
bescheiden und ihren Nebenfolgen nach die-
sem Gesetz und 

3. die für Verwaltungsmaßnahmen auf Grund 
dieses Gesetzes oder des Straßenverkehrs-
gesetzes oder nach den auf Grund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsvorschriften 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der diesen Stellen obliegenden Auf-
gaben zu den in § 24 genannten Zwecken jeweils 
erforderlich ist. 

(2) Für die Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten durch den Empfänger gilt § 43 des Straßenver-
kehrsgesetzes. 

§ 28 

Abgleich mit dem Verkehrszentralregister 

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt prüft, ob die im 
Verkehrszentralregister enthaltenen Eintragun-
gen Sachverständige, Prüfer oder Prüfingenieure 
betreffen. 

(2) Die nach Absatz 1 ermittelten auf Sachver-
ständige, Prüfer oder Prüfingenieure bezogenen 
Daten aus dem Verkehrszentralregister teilt das 
Amt den zuständigen Anerkennungs- oder Auf-
sichtsbehörden mit. Hierbei werden die Perso-
nendaten des Betreffenden, A rt  und Umfang der 
Eintragung, Datum der betreffenden Maßnahme, 
Entscheidung oder Erklärung sowie Aktenzei-
chen der Behörde oder des Gerichts mitgeteilt. 

§ 29 

Datenvergleich zur Beseitigung von Fehlern 

(1) Die nach § 22 gespeicherten Daten dürfen 
von der örtlichen Registerbehörde an das Kraft-
fahrt-Bundesamt zum Verkehrszentralregister 
und zum Zentralen Fahrerlaubnisregister über-
mittelt werden, soweit dies erforderlich ist, um 
Fehler und Abweichungen in diesen Registern 
festzustellen und zu beseitigen und um diese Re-
gister zu vervollständigen. 

(2) Die nach § 23 gespeicherten Daten dürfen 
vom Kraftfahrt-Bundesamt an die zuständigen 
örtlichen Registerbehörden übermittelt werden, 
soweit dies erforderlich ist, um Fehler und Abwei-
chungen in den örtlichen Registern festzustellen 
und zu beseitigen und um diese Register zu ver-
vollständigen. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 27 

Übermittlung der Daten aus den Registern 

(1) Die in den Registern gespeicherten Daten 
dürfen den Stellen, 

1. unverändert 

2. in die für die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten sowie die Vollstreckung von Bußgeld-
bescheiden und ihren Nebenfolgen nach die-
sem Gesetz oder 

3. unverändert 

zuständig sind, übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der diesen Stellen obliegenden Auf-
gaben zu den in § 24 genannten Zwecken jeweils 
erforderlich ist. 

(2) unverändert 

§ 28 

Abgleich mit dem Verkehrszentralregister 

(1) unverändert 

(2) Die nach Absatz 1 ermittelten auf Sachver-
ständige, Prüfer oder Prüfingenieure bezogenen 
Daten aus dem Verkehrszentralregister teilt das 
Amt den zuständigen Anerkennungsbehörden, 
den für die Zustimmung zur Betrauung zuständi-
gen Behörden oder den zuständigen Aufsichts-
behörden mit. Hierbei werden die Personendaten 
des Betreffenden, A rt  und Umfang der Eintra-
gung, Datum der betreffenden Maßnahme, Ent

-

scheidung oder Erklärung sowie Aktenzeichen 
der Behörde oder des Gerichts mitgeteilt. 

§ 29 

unverändert 
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(3) Die Übermittlungen nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 sind nur zulässig, wenn Anlaß zu der An-
nahme besteht, daß die Datenbestände unrichtig 
oder unvollständig sind. 

§30 

Löschung der Daten 

Die nach den §§ 22 und 23 gespeicherten Daten 
sind 

1. zehn Jahre nach Erlöschen oder Wegfall der 
Anerkennung, Betrauung, Bestellung oder Be-
stätigung, nach deren unanfechtbarer oder so-
fort  vollziehbarer Rücknahme, deren unan-
fechtbaren oder sofort vollziehbaren Widerruf, 
deren unanfechtbare Versagung oder deren 
Verzicht, 

2. fünf Jahre nach dem Eintritt der Rechtskraft 
bei Entscheidungen nach § 20, 

3. fünf Jahre nach Eintragung der Tatsachen ge-
mäß § 13 Abs. 3, 

4. ein Jahr nach Ende der Wehrpflicht (§ 3 Abs. 3 
und 4 des Wehrpflichtgesetzes) des Inhabers 
der Anerkennung bei Daten im Zusammen-
hang mit Anerkennungen der Bundeswehr, 

5. sonst nach der amtlichen Mitteilung über den 
Tod des Betroffenen 

zu löschen. Die Daten über die nicht bestandenen 
Prüfungen (§ 22 Abs. 3 Nr. 5) werden nach Aner-
kennung oder Betrauung des Betroffenen ge-
löscht. Für die Löschung der nach § 28 übermittel-
ten Daten gilt § 29 des Straßenverkehrsgesetzes 
entsprechend 

§31 

Register über die Sachverständigen 
der Bundeswehr 

(1) Die Zentrale Militärkraftfahrtstelle führt ein 
Register über die von der Bundeswehr anerkann-
ten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraft-
fahrzeugverkehr. Im Zentralen Fahrerlaubnisre-
gister dürfen Daten über Sachverständige und 
Prüfer nach Maßgabe des § 23 gespeichert wer-
den. 

(2) Die im zentralen Register der Zentralen Mili-
tärkraftfahrtstelle und die in den Registern beim 
Kraftfahrt-Bundesamt gespeicherten Daten sind 
nach Ablauf eines Jahres seit Ende der Wehr-
pflicht des Betroffenen (§ 3 Abs. 3 und 4 des Wehr-
pflichtgesetzes) zu löschen. 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 24 
bis 28 und 30 sinngemäß Anwendung. " 

15. Der bisherige § 22 wird § 32; nach seinem Absatz 3 
wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Amtlich anerkannte Sachverständige und 
Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, denen die 
Anerkennung vor dem .. (Einsetzen: Tag des In-
krafttretens dieses Gesetzes) erteilt worden ist 
und die Prüfungen für die Erteilung der Fahr- 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

§ 30 

Löschung der Daten 

Die nach den §§ 22 und 23 gespeicherten Daten 
sind 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

zu löschen. Die Daten über die nicht bestandenen 
Prüfungen (§ 22 Abs. 3 Nr. 5) werden nach Aner-
kennung oder Zustimmung zur Be trauung des 
Betroffenen gelöscht. Für die Löschung der nach 
§ 28 übermittelten Daten gilt § 29 des Straßenver-
kehrsgesetzes entsprechend 

§31 

unverändert 
 

15. unverändert 
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erlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomni-
bussen abgenommen haben, benötigen abwei-
chend von § 2 Abs. 1 Satz 2 keine Fahrerlaubnis 
der Klasse D, wenn sie Fahrerlaubnisprüfungen 
abnehmen." 

16. Der bisherige § 24 wird § 33.  

Artikel 7 
Änderung des Personenbeförderungesetzes 

§ 52 Abs. 3 Satz 2 des Personenbeförderungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Arti-
kel 6 Abs. 116 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefaßt: 

„Besteht ein solches Übereinkommen nicht oder soll 
abweichend von den Bedingungen des Übereinkom-
mens grenzüberschreitender. Gelegenheitsverkehr 
ausgeführt werden, so kann das Bundesministerium 
für Verkehr oder eine von ihm beauftragte Behörde 
entsprechenden Anträgen stattgeben." 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

eines Kraftfahrt-Bundesamtes 

Das Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt

-

Bundesamtes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 9230-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch § 21 Abs. 2 
des Gesetzes vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I 
S. 2086), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort  „Bundesminister" durch 
das Wort  „Bundesministerium" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort  „Er" durch das Wort  „Es" 
ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§2 

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt übernimmt 

1. für Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr be-
stimmt sind, 

a) die Typgenehmigung und die Typprüfung 
von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen, 

b) die Zertifizierung und Überprüfung der Qua-
litätssicherung bei der Herstellung von Fahr-
zeugen und Fahrzeugteilen, für die eine Typ-
genehmigung erteilt ist oder erteilt werden 
soll, 

c) die Akkreditierung von Stellen, die Fahrzeu-
ge oder Fahrzeugteile prüfen, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

16. unverändert 

Artikel 7 
unverändert 

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung 

eines Kraftfahrt-Bundesamtes 

Das Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt

-

Bundesamtes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 9230-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch § 18 des Ge-
setzes vom 22. April 1997 (BGBl. I S. 934), wird wie 
folgt geändert: 

1. unverändert  

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 

(1) Das Kraftfahrt-Bundesamt übernimmt 

1. für Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr be-
stimmt sind, 

a) unverändert 

b) die Zertifizierung und Überwachung der 
Qualitätssicherung bei der Herstellung von 
Fahrzeugen und Fahrzeugteilen, 

c) unverändert 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7888 

Entwurf 

d) die Akkreditierung von Stellen, die die Quali-
tätssicherung bei der Herstellung von Fahr-
zeugen und Fahrzeugteilen zertifizieren und 
prüfen, 

e) die Zertifizierung der Qualitätssicherung, um 
die ordnungsgemäße und gleichmäßige Un-
tersuchung, Abnahme, Prüfung und Begut-
achtung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen 
auf ihre Vorschriftsmäßigkeit nach dem Stra-
ßenverkehrsrecht zu gewährleisten, 

2. die Führung 

a) des Verkehrszentralregisters nach Abschnitt 
IV des Straßenverkehrsgesetzes, 

b) des Zentralen Fahrzeugregisters nach Ab-
schnitt V des Straßenverkehrsgesetzes, 

c) des Zentralen Fahrerlaubnisregisters nach 
Abschnitt VI des Straßenverkehrsgesetzes, 

3. die Erstellung, die Veröffentlichung und die Aus-
wertung von Statistiken 

a) aus den Unterlagen, die bei der Erfassung von 
Daten im Zusammenhang mit der vorgeschrie-
benen Führung der zentralen Register anfallen, 
und 

b) auf den Gebieten des Straßenverkehrs 1* 58 des 
Güterkraftverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 1993 (BGBl. I 
S. 1839), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. November 1994 (BGBl. I S. 3491), und § 7 des 
Gesetzes über eine Statistik des grenzüber-
schreitenden Straßengüterverkehrs vom 21. De-
zember 1973 (BGBl. I S. 1987), das durch Arti-
kel 271 des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469) geändert worden ist] und des Kraftfahr-
sachverständigenwesens (§ 11 Abs. 2 des Kraft-
fahrsachverständigengesetzes), 

4. die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 
zur Bestimmung des Herstellers und Vertreibers 
von Führerscheinen, 

5. die Zertifizierung der Qualitätssicherung bei der 
Herstellung und beim Vertrieb von Führerschei-
nen, Fahrzeugpapieren und Plaketten, um die vor-
geschriebene und ordnungsgemäße Herstellung, 
Verwahrung und Verteilung dieser Scheine, Pa-
piere und Plaketten zu gewährleisten, 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

d) die Akkreditierung von Stellen, die die Quali-
tätssicherung bei der Herstellung von Fahr-
zeugen und Fahrzeugteilen zertifizieren und 
überwachen, 

e) unverändert 

2. die Führung 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

3. die Erstellung, die Veröffentlichung und die Aus-
wertung von Statistiken 

a) unverändert 

b) unverändert 

4. die Veröffentlichung der bei der Erteilung von 
Typgenehmigungen festgestellten Abgas- und Ge-
räuschemissions- sowie Kraftstoffverbrauchswer-
te der Fahrzeuge einschließlich Statistiken über 
diese Werte, 

5. die Aufgaben nach den auf der Grundlage des § 6 
Abs. 1 Nr. 19 des Straßenverkehrsgesetzes beru-
henden Rechtsverordnungen und allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften sowie die nach den §§ 8 
und 9 des Produktsicherheitsgesetzes, 

6. unverändert 

7. die Zertifizierung der Qualitätssicherung bei der 
Herstellung und beim Vertrieb von Führerschei-
nen, Fahrzeugpapieren, Plaketten, Prüffolien und 
Stempel, um die vorgeschriebene und ordnungs-
gemäße Herstellung, Verwahrung und Verteilung 
dieser Scheine, Papiere, Plaketten, Folien und 
Stempel zu gewährleisten, 
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6. die Zusammenarbeit mit Behörden oder Stellen 
ausländischer Staaten oder der Europäischen Union 
auf den Gebieten des Straßenverkehrs und des 
Kraftfahrwesens auf Grund von multilateralen oder 
bilateralen Vereinbarungen mit anderen Staaten 
oder zur Durchführung von Rechtsakten der Euro-
päischen Union. 

(2) Die Aufgaben, die dem Kraftfahrt-Bundesamt 
durch andere Vorschriften zugewiesen werden, blei-
ben unberührt . " 

Artikel 9 
Neubekanntmachung von Gesetzen 

Das Bundesministerium für Verkehr kann den 
Wortlaut des Straßenverkehrsgesetzes, des Fahrleh

-

rergesetzes, des Kraftfahrsachverständigengesetzes 
und des Personenbeförderungsgesetzes in der vom 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 10 
Inkrafttreten 

Vorschriften dieses Gesetzes, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften ermächtigen, und Artikel 1 Nr. 11, 30 
Buchstabe c sowie Nr. 37 (soweit er § 65 Abs. 5 
betrifft), Artikel 2 Nr. 2 (hinsichtlich § 2 Abs. 6), die 
Artikel 7 und 8 treten am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz am ... (Einset-
zen: erster Tag des neunten auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats) in Kraft. 

Beschlüsse des 15. Ausschusses 

8. unverändert 

(2) unverändert 

Artikel 9 
unverändert 

Artikel 10 
unverändert 
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Bericht der Abgeordneten Michael Jung (Limburg), Elke Ferner, 
Gila Altmann (Aurich) und Horst Friedrich 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes und anderer Gesetze - Drucksache 
13/6914 - in seiner 160. Sitzung am 27. Februar 1997 
in erster Lesung beraten und zur federführenden 
Beratung an den Ausschuß für Verkehr sowie zur 
Mitberatung an den Innenausschuß, den Rechts-
ausschuß und den Ausschuß für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend überwiesen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung vom 16. April 1997 beraten und mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN bei Abwesenheit der Gruppe der PDS 
empfohlen, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung vom 
14. Mai 1997 mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
Gruppe der PDS und Abwesenheit der Fraktion der 
F.D.P. empfohlen, § - 25 Straßenverkehrsgesetz wie 
aus der nachfolgenden Formulierung ersichtlich zu 
ändern. Er bittet zudem, § 4 Abs. 5 Straßenverkehrs-
gesetz im Hinblick auf eine bessere Formulierung zu 
überprüfen und erhebt im übrigen keine verfas-
sungsrechtlichen oder rechtsförmlichen Bedenken 
gegen den Gesetzentwurf. 

Änderung des § 25 Straßenverkehrsgesetzes 

1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt: 

„(2a) Ist in den zwei Jahren vor der Tat gegen 
den Betroffenen keine Entscheidung nach § 28 
Abs. 3 Nr. 1, 2 oder 3 rechtskräftig geworden und 
wird eine solche Entscheidung bis zur Entschei-
dung über das Fahrverbot auch nicht rechtskräftig, 
so wird das Fahrverbot abweichend von Absatz 2 
Satz 1 erst wirksam,  wenn  der Führerschein nach 
Rechtskraft der Entscheidung über das Fahrverbot 
in amtliche Verwahrung gelangt, spätestens je-
doch nach Ablauf von vier Monaten seit dem Ein-
tritt der Rechtskraft dieser Entscheidung. " 

2. In Absatz 8 werden die Wörter „Über  den Beginn" 
ersetzt durch die Wörter „Über  den Zeitpunkt 
der Wirksamkeit des Fahrverbots nach Absatz 2 
oder 2a und über den Beginn". 

Begründung 

Die Bestimmung in Absatz 8 über die Belehrung des 
Betroffenen wird ergänzt um die neue Bestimmung 
des Absatzes 2a und des Absatzes 2. 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat am 16. April 1997 einstimmig beschlossen, 
die Annahme der Nummer 30 (in Artikel 1) des Ge-
setzentwurfs zu empfehlen. Er. hat sodann mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P., 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie der Gruppe der PDS, bei Enthaltung 
der Fraktion der SPD beschlossen, die Annahme des 
Gesetzentwurfs zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Verkehr hat den Gesetzentwurf in 
seiner 53. Sitzung vom 4. Juni 1997 beraten. In seiner 
Schlußabstimmung stimmte der Ausschuß zunächst 
über die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 13/6914 in der durch den Ausschuß ge-
änderten Fassung wie folgt ab: 

Die Artikel 1 und 2 wurden mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stim-
men der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der SPD und Abwe-
senheit der Gruppe der PDS angenommen. 

Die Artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 wurden mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, F.D.P. und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN bei Abwesenheit der Gruppe der PDS 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf insgesamt mit den durch den 
Ausschuß beschlossenen Änderungen wurde mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD 
und Abwesenheit der Gruppe der PDS angenom-
men. 

Der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Ent-
schließungsantrag wurde mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und F.D.P. gegen die Stimmen 
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
bei Abwesenheit der Gruppe der PDS angenommen. 

II. Zum Inhalt der Beschlußempfehlung 

Das Gesetz ändert das Straßenverkehrsgesetz 
(StVG), das Fahrlehrergesetz (FahrlG), das Straf-
gesetzbuch (StGB), die Strafprozessordnung (StPO), 
das Bundeszentralregistergesetz (BZRG), das Kraft-
fahrsachverständigengesetz (KfSachVG), das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBfG) und das Gesetz über 
die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes. Es 
dient im wesentlichen der Umsetzung der Zweiten 
EU-Führerscheinrichtlinie. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Einrichtung eines Zentralen Fahr-
erlaubnisregisters beim Kraftfahrt-Bundesamt vorge-
sehen. 

Daneben enthält der Gesetzentwurf weitere, von der 
Richtlinie unabhängige Neuregelungen im Bereich 
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der Fahrerlaubnis-, des Fahrzeugszulassungs-, Fahr-
lehrer- und Sachverständigenrechts. Hervorzuheben 
sind die Novellierungen des Punktsystems und die 
Neuordnung der Fahrlehrerausbildung. Im übrigen 
hat der Verkehrsausschuß bei seinen Beratungen ge-
genüber dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zahlreiche Änderungen und Ergänzungen beschlos-
sen, die sich der vorstehenden Zusammenstellung 
entnehmen lassen, wie zum Beispiel die Änderungen 
der Vorschrift über die Fahrerlaubnis auf Probe, die 
jetzt die Möglichkeit vorsieht, bei auffälligen Fahran-
fängern die Probezeit um zwei Jahre zu verlängern. 

III. Zur Begründung der Beschlußempfehlung 

1. Allgemeines 

a) Stellungnahme und Änderungsanträge 
der Koalitionsfraktionen 

Die Koalitionsfraktionen sind der Überzeugung, daß 
mit der Umsetzung der Zweiten EU-Führerschein-
richtlinie und insbesondere mit der Novellierung des 
Straßenverkehrsgesetzes ein bedeutender Schritt für 
ein einheitliches Fahrerlaubnisrecht in Europa get an 

 werde. Letztlich sei dies im größeren Zusammenhang 
auch ein Beitrag dafür, Freizügigkeit in Europa so 
wahrzunehmen und zu empfinden, wie sich dies 
sicherlich jedermann wünsche. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf gebe einen Anreiz für 
vorschriftsmäßiges Verhalten und stärke die Eigen-
verantwortung statt undifferenzie rt  und ohne Grund 
auch diejenigen zu belasten, die sich korrekt verhiel-
ten. Dies werde deutlich bei der Frage der Verlänge-
rung der Probezeit. Die große Mehrheit der Fahran-
fänger, nämlich 86 % verhielten sich in der Probezeit 
korrekt. Eine Verlängerung der Probezeit auf vier 
Jahre für alle Fahranfänger hieße, die große Mehr-
heit der unauffälligen Fahranfänger wegen 14 % auf-
fälliger Fahranfänger zu bestrafen. Dies sei nicht ein-
zusehen. Folgerichtig müsse derjenige, der sich nicht 
bewährt  habe, eine Verlängerung der Probezeit be-
ziehungsweise entsprechende Belastungen durch 
Nachschulungskurse akzeptieren. 

Das vorgelegte Punktsystem sei insgesamt ausgewo-
gen. Im übrigen werde die Herabsetzung der ersten 
Eingriffsschwelle von den im Regierungsentwurf vor-
gesehenen zehn auf acht Punkte durch den Bundes-
rat mitgetragen. Bei der Sonderregelung in § 4 Abs. 5 
StVG müsse es aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
bleiben, da die Betroffenen vor einer Entziehung der 
Fahrerlaubnis die Maßnahmen nach dem Punkt-
system in Anspruch nehmen können sollten. 

Die Einführung eines obligatorischen Wiederho-
lungssehtests sei abzulehnen. Nach einer Stellung-
nahme der Bundesanstalt für Straßenwesen zu dieser 
Frage sei nicht belegt, daß sich Veränderungen oder 
Defizite des Sehvermögens in einer Weise auf das 
Unfallgeschehen auswirken, die es rechtfertigen 
würden, sämtliche Fahrerlaubnisinhaber oder be-
stimmte Altersgruppen von Fahrerlaubnisinhabern 
mit obligatorischen Wiederholungsuntersuchungen 
oder -sehtests zu belasten. 

Entgegenzutreten sei auch Bestrebungen, Anwoh-
nerparkzonen einzurichten. Wenn nur Anwohnern 
pauschal für ganze Stadtteile das Parken gestattet 
würde, könnten die berechtigten Bedürfnisse ande-
rer Verkehrsteilnehmer, wie zum Beispiel Berufs-
pendler oder Gewerbetreibender, nicht mehr berück-
sichtigt werden. Letztlich dürfte der Vorschlag sogar 
in den grundgesetzlich gesicherten Gemeingebrauch 
am Straßenraum eingreifen. 

Hinsichtlich einer Neubewertung des Bußgeldkata-
logs sehen die Koalitionsfraktionen keinen Hand-
lungsbedarf. Die Regelsätze stammten aus dem Jahre 
1989 und seien auch heute noch angemessen. Auch 
Vorschläge für eine Verschärfung von Strafvorschrif-
ten seien abzulehnen. Alle Änderungen seien einzu-
betten in das Gesamtsystem des Wertungsrahmens 
des Ordnungswidrigkeitenrechts und des Straf-
rechts. Es gebe keine Akzeptanz für eine Gesetzge-
bung, bei der der Autofahrer in einem höheren Maße 
der Pönalisierung unterworfen sei als jemand, der 
eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit außer-
halb des Straßenverkehrs begehe. 

Versuche,. die Promillegrenze im Rahmen dieses Ge-
setzgebungsverfahrens herabzusetzen, müßten zu-
rückgewiesen werden, da entsprechende Vorlagen 
dem Rechtsausschuß zur federführenden Beratung 
überwiesen worden seien. Wie immer m an  persön-
lich zu dieser Überweisung stehe, könne der Ver-
kehrsausschuß hier keine Beschlüsse treffen, da 
diese sonst in Verfahrenskonkurrenz zu einer Ent-
scheidung des Plenums des Deutschen Bundestages 
treten würden. Weiter gebe es innerhalb der Ge-
samtfraktionen der CDU/CSU und der F.D.P. keine 
abschließende Meinungsbildung zu diesem Thema, 
die die Koalitionsfraktionen im Verkehrsausschuß zu 
einem entsprechenden Beschluß legi timieren würden. 

Bei der Neufassung des Fahrlehrergesetzes, die dazu 
beitrage, Qualifikation, Aus- und Fortbildung der 
Fahrlehrer zu verbessern, habe man im Auge gehabt, 
daß in Deutschland nahezu jeder junge Erwachsene 
eine Fahrschule besuche. Der Fahrlehrer könne die 
Ausbildung der Fahrschüler, denen auch Verantwor-
tungsbewußtsein und Sensibilität für die Risiken und 
Gefahren des Straßenverkehrs vermittelt werden 
müsse, nur dann sachgerecht durchführen, wenn er 
hohen pädagogischen Anforderungen gerecht wer-
de. Es sei daher zu prüfen, ob der Fahrlehrerberuf 
von einem Fortbildungs- zu einem Ausbildungsberuf 
entwickelt werden könne. M an  habe allerdings dar-
auf verzichtet, einzelne Elemente bereits jetzt in die 
Novelle des Fahrlehrergesetzes einzubeziehen, weil 
ein Gesamtkonzept zu entwickeln sei, was aber die 
Einbeziehung der Länder erforderlich mache. 

Die Koalitionsfraktionen stellten im Sinne ihrer oben 
zum Thema „Führerschein auf Probe" dargelegten 
Argumente die nachfolgenden beiden Änderungsan-
träge: 

In Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a wird in § 2 a nach Ab-
satz 2 folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2 a) Die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre, 
wenn die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 angeordnet worden ist." 
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In Artikel 1 Nr. 1.7 wird in § 29 Abs. 6 nach Satz 3 fol

-

gender Satz eingefügt: 

„Die Tilgung einer Eintragung einer Entscheidung 
wegen einer Ordnungswidrigkeit unterbleibt in je. 
dem Fall so lange, wie der Betroffene im Zentralen 
Fahrerlaubnisregister als Inhaber einer Fahrerlaub-
nis auf Probe gespeichert ist. " 

Als Folgeänderung ist in Artikel 1 Nr. 17 in § 25 
Abs. 6 Satz 1 die Angabe „in den Sätzen 2 bis 4' 
durch die Angabe „in den Sätzen 2 bis 5" zu erset-
zen. 

Die Änderungsanträge wurden mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktio-
nen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Abwe-
senheit der Gruppe der PDS angenommen. Darüber 
hinaus stellten die Koalitionsfraktionen einen Ent-
schließungsantrag, der mit dem gleichen Stimmen-
verhältnis angenommen wurde und Eingang in die 
Beschlußempfehlung gefunden hat. 

b) Stellungnahme und Änderungsanträge 
der Fraktion der SPD 

Die Fraktion der SPD machte bei den Beratungen 
deutlich, daß die Umsetzung der EU-Führerschein-
richtlinie als solche unstreitig sei und daß die Rege-
lungen, die sich darauf bezögen, auch Zustimmung 
von seiten der Fraktion der SPD erhielten. Allerdings 
würden im Rahmen der Novellierung des Straßenver

-

kehrsgesetzes deutlich zu wenig Schlußfolgerungen 
aus der Anhörung „Unfallhäufigkeit bei jungen Fah-
rern vom 13. November 1996 gezogen. Die Entwick-
lung der Unfallzahlen bei jugendlichen Fahrern 
zeigte deutlich, daß diese Altersgruppe ein erhöhtes 
Unfallrisiko aufweise. Der Antrag der Koalitionsfrak-
tionen, die Probezeit zu verlängern, wenn ein Kraft-
fahrer auffällig geworden sei, trage der hohen Unfall-
belastung junger Fahranfänger keine Rechnung und 
sei daher der falsche Weg. Richtig sei vielmehr eine 
Verlängerung der Probezeit für alle Fahranfänger auf 
vier Jahre mit Abkürzungsmöglichkeit auf zwei 
Jahre bei freiwilliger Teilnahme an einem Fortbil-
dungsseminar. Es komme darauf an, daß Fahranfän-
ger nach einiger Zeit die Möglichkeit hätten, ihr Ver-
halten im Straßenverkehr zu reflektieren und die 
Hilfestellungen zu bekommen, die sie benötigen 
würden. 

Das vorgeschlagene Punktsystem sei zu bemängeln. 
Die Regelung begünstige Verkehrsteilnehmer, die in 
rascher Folge gegen Verkehrsvorschriften verstießen. 
Diese würden bessergestellt, als diejenigen Kraft-
fahrer, die sich in einem größeren Zeitabstand der 
Punkteschwelle näherten. Diese Regelung sei unter 
Gleichheits- und Gerechtigkeitsgesichtspunkten 
nicht haltbar. 

Die Einführung von regelmäßigen Wiederholungs-
tests für alle Fahrerlaubnisinhaber sei geboten, weil 
seit Jahrzehnten bekannt sei, daß das Sehvermögen 
im Laufe des Lebens durch Alter, Verletzung oder 
Krankheiten nachlasse. Angesichts der hohen Ver-
kehrsdichte auf unseren Straßen sei ein optimal kor-
rigiertes Sehvermögen jedoch von großer Bedeutung 
für die Verkehrssicherheit. 

Zum Thema Anwohnerparken weist die Fraktion der 
SPD darauf hin, daß in vielen größeren Städten ein 
Bedürfnis gesehen werde, den motorisierten Indivi-
dualverkehr auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. 
Zusätzlich zur Parkraumbewirtschaftung könne als 
weitere Möglichkeit dafür die Einrichtung größerer 
Anwohnerparkzonen in Betracht kommen. Neben 
der zur Zeit möglichen Ausweisung von Anwohner-
parkbereichen, deren größere Ausdehnung jedoch 
am derzeit geltenden engen Anwohnerbegriff des 
Straßenverkehrsrechts scheitert, solle künftig die 
Möglichkeit geschaffen werden, das Parken nur noch 
für die Wohnbevölkerung in bestimmten Gebieten 
oder ganzen Stadtteilen zu gestatten. 

Im Gegensatz zu den Fraktionen der CDU/CSU und 
F.D.P. sei die Fraktion der SPD. der Ansicht, daß die 
Beratung des Straßenverkehrsgesetzes die passende 
Gelegenheit sei, erneut die Herabsetzung der Pro-
millegrenze von 0,8 auf 0,5 Promille zu beantragen. 
Schließlich gehöre die einschlägige Vorschrift zum 
Straßenverkehrsgesetz, dessen Beratung federfüh-
rend dem Verkehrsausschuß obliege. 

Die Fraktion der SPD stellte zum Gesetzentwurf die 
nachfolgenden Änderungsanträge, die mehrheitlich 
abgelehnt wurden: 

1. Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a (§ 2a Abs. 1 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 3 wird § 2a Satz 1 durch folgende 
Sätze ersetzt: 

„Bei erstmaligem Erwerb einer Fahrerlaubnis 
wird diese auf Probe erteilt. Die Probezeit dauert 
vier Jahre, wenn der Inhaber zum Zeitpunkt der 
Erteilung das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, sonst zwei Jahre. Die Probezeit beginnt mit 
dem Zeitpunkt der Erteilung der Fahrerlaubnis." 

Außerdem wird nach Absatz . 1 folgender Ab-
satz 1 a eingefügt: 

„(1 a) Die Probezeit endet, wenn der Inhaber 
an einem Fortbildungsseminar gemäß näherer 
Bestimmung durch Rechtsverordnung nach § 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe n und p teilnimmt, frühe-
stens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren. " 

Als Folgeänderung ist in Artikel 1 Nr. 10 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb in § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe n wie folgt zu fassen: 

„Die Anforderungen an die allgemeinen und be-
sonderen Aufbauseminare und die Fortbildungs-
seminare, insbesondere über Inhalt und Dauer, 
die Teilnahme an den Seminaren nach § 2a 
Abs. 1 a und § 2 b Abs. 1 und 2, ... (wie Ent-
wurf). " 

Begründung 

Alle wissenschaftlichen Untersuchungen bele-
gen, daß die Altersgruppe der 18- bis 24jährigen 
im Straßenverkehr das mit Abstand höchste Un-
fallrisiko aufweist. Trotz gewisser Erfolge der 
1986 eingeführten Fahrerlaubnis auf Probe ist die 
Auffälligkeit bei den jungen Fahranfängern noch 
immer überdurchschnittlich hoch. In einer Anhö- 
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rung vor dem Verkehrsausschuß des Deutschen 
Bundestages am 13. November 1996 hat deshalb 
die deutliche Mehrheit der Sachverständigen die 
Einführung einer zweiten Ausbildungsphase ca. 
6 bis 12 Monate nach Ablegung der Führer-
scheinprüfung angeregt und darauf hingewie-
sen, daß nach dem jetzigen spezialpräventiven 
Modell der Fahrerlaubnis auf Probe die Auffällig-
keit eines Fahranfängers innerhalb der Probezeit 
häufig nur vom Zufall bzw von der jeweiligen 
Kontrolldichte abhänge. Tatsache sei jedenfalls, 
daß nahezu allen Fahranfängern unfallträchtige 
Fahrfehler unterlaufen und individuelle Erfah-
rungen gesammelt werden, die von den ein-
zelnen häufig nicht mit den gewünschten und 
sicherheitsbedeutsamen Schlußfolgerungen ver-
arbeitet werden. Eine Aufarbeitung der gesam-
melten Erlebnisse unter professioneller Beglei-
tung im Wege einer zweiten Ausbildungsphase 
sei deshalb dringend geboten. 

Der Antrag greift diese Anregungen auf. Für die 
besonders gefährdeten 18- bis 22jährigen Fahr-
anfänger soll die Probezeit um zwei Jahre auf ins-
gesamt vier Jahre verlängert werden. Da sich die 
Unfallhäufigkeit der Fahranfänger bei etwa dem 
25. Lebensjahr auf das normale Niveau einpen-
delt, ist die Verlängerung der Probezeit bis zum 
Ersterwerb der Fahrerlaubnis mit 22 Jahren not-
wendig, aber auch ausreichend. Für denjenigen 
oder diejenige, der oder die sich während der 
Probezeit unauffällig im Straßenverkehr verhält, 
ist die Neuregelung keine Mehrbelastung, da die 
spezialpräventiven Maßnahmen der Fahrerlaub-
nis auf Probe (Aufbauseminar und im Wiederho-
lungsfall ggf. Entzug der Fahrerlaubnis) nur bei 
der Begehung von Verkehrsverstößen eingreifen. 

Mit der Verlängerung der Probezeit wird das An-
gebot einer freiwilligen zweiten Ausbildungs-
phase verbunden. Wer dieses Angebot wahr-
nimmt, kann damit seine Probezeit um zwei 
Jahre verkürzen. Dies ist ein erheblicher Anreiz, 
das Angebot zu einem Erfahrungsaustausch un-
ter Moderation eines Fahrlehrers anzunehmen. 
Gleichzeitig wird damit die Bereitschaft hono-
riert, eventuell vorhandene unfallträchtige Ein-
stellungen bei sich zu korrigieren, und dadurch 
künftig zur Vermeidung von Unfällen beizutra-
gen. 

Der Deutsche Bundestag geht davon aus, daß 
durch eine wissenschaftliche Begleituntersu-
chung der Bundesanstalt für Straßenwesen die 
Erfahrungen mit dem neuen Instrument einer 
freiwilligen zweiten Ausbildungsphase doku-
mentiert und ausgewertet werden. 

2. Zu Artikel 1 Nr. 4 (§ 2 b Abs. 1 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 4 ist in Buchstabe b der Doppel-
buchstabe bb wie folgt zu fassen: 

„bb) Auf Antrag kann die anordnende Behörde 
dem Betroffenen in begründeten Ausnah-
mefällen die Teilnahme an einem Einzel-
seminar gestatten. " 

Begründung 

Die Mitwirkung an Gruppengesprächen bildet 
das Kernstück der Aufbauseminare für auffällige 
Kraftfahrer im Rahmen der Fahrerlaubnis auf 
Probe. Hieran sollte grundsätzlich festgehalten 
werden. Die Zulassung zu Einzelseminaren, die 
bei großzügiger Handhabung zur Schaffung 
eines 2-Klassen-Systems führen würde, muß des-
halb besonders begründeten Ausnahmefällen 
vorbehalten bleiben. Die Formulierung macht 
deutlich, daß der bzw. die Betroffene der Behörde 
nachweisen muß, warum die Teilnahme an einem 
Gruppenseminar unzumutbar ist. Zugleich wird 
damit ein Regel-Ausnahme-Verhältnis normiert, 
das das behördliche Ermessen eingrenzt. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 4 Abs. 5 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist in § 4 der Absatz 5 zu strei-
chen. 

Begründung 

§ 4 Abs. 5 sieht vor, daß Fahrerlaubnisinhaber, 
die 14 oder 18 Punkte erreichen, ohne daß die 
Fahrerlaubnisbehörde die vor Erreichen dieser 
Punkteschwellen vorgesehenen Maßnahmen (Ver-
warnung etc.) treffen konnte, so gestellt werden, 
als ob sie 10 bzw. 14 Punkte hätten. 

Diese Regelung begünstigt Fahrerlaubnisinha-
ber, die beharrlich und in rascher Folge gegen 
Verkehrsvorschriften verstoßen, und ist der Si-
cherheit des Straßenverkehrs abträglich. Sie führt 
außerdem dazu, daß solche Fahrerlaubnisinhaber 
bessergestellt werden, als Kraftfahrer, die in grö-
ßeren Abständen z. B. 11 Punkte erreichen. Nach 
der beabsichtigten Regelung wird der Fahr-
erlaubnisinhaber mit 14 oder mehr Punkten auf 
10 Punkte tierabgestuft und erhält nach Teil-
nahme an einem Aufbauseminar einen weiteren 
Bonus von 4 Punkten, so daß er schließlich nur 
noch 6 Punkte hat. Ein Fahrerlaubnisinhaber 
mit z. B. 11 Punkten erhält nach Teilnahme an 
einem Aufbauseminar lediglich einen Bonus von 
2 Punkten und hat dann noch 9 Punkte. Eine sol-
che Bevorzugung von Fahrerlaubnisinhabern, 
die beharrlich und in rascher Folge gegen Ver-
kehrsvorschriften verstoßen, ist nicht hinnehmbar. 

Die Fälle, in denen Fahrerlaubnisinhaber auf 
atypische Weise („auf einen Schlag ") 14 oder 
18 Punkte erreichen oder überschreiten, können 
durch die Zulassung von Einzelausnahmen (§ 6 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe w des Entwurfs) gelöst 
werden. Dadurch wird der neuen Rechtspre-
chung zum Fortsetzungszusammenhang ausrei-
chend Rechnung getragen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 4 Abs. 8 Satz 2 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 7 ist in § 4 Abs. 8 der Satz 2 wie 
folgt zu fassen: 

„Auf Antrag kann die anordnende Behörde dem 
Betroffenen in begründeten Ausnahmefällen die 
Teilnahme an einem Einzelseminar gestatten. " 
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Begründung 

Die Mitwirkung an Gruppengesprächen bildet 
das Kernstück der Aufbauseminare im Rahmen 
des Punktsystems. Hieran sollte grundsätzlich 
festgehalten werden. Die Zulassung zu Einzel-
seminaren, die bei großzügiger Handhabung zur 
Schaffung eines 2-Klassen-Systems führen wür-
de, muß deshalb besonders begründeten Aus-
nahmefällen vorbehalten bleiben. Die Formulie-
rung macht deutlich, daß der bzw. die Betroffene 
der Behörde nachweisen muß, warum die Teil-
nahme an einem Gruppenseminar unzumutbar 
ist. Zugleich wird damit ein Regel-Ausnahme-
Verhältnis normiert, das das behördliche Ermes-
sen eingrenzt. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 10 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c StVG) 

In Artikel 1 Nr. 10 werden in § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe c nach den Wörtern „in Verbindung 
mit Abs. 4, 7 und 8" die Wörter „sowie regelmä-
ßige Überprüfungen des Sehvermögens und des 
Nachweises hierüber, " eingefügt. 

Begründung 

Die Ergänzung ermöglicht die Einführung von 
regelmäßigen Wiederholungssehtests für alle 
Fahrerlaubnisinhaber. Die Festlegung der Inter-
valle bleibt dem Verordnungsgeber überlassen. 
Die Fahrerlaubnisse sollen nicht befristet wer-
den. Es ist nur daran gedacht, die Fahrerlaubnis-
inhaber zur Durchführung des Sehtests zu ver-
pflichten und hierüber eine Bescheinigung mit-
zuführen. Sie ist geboten, we il  bei allen Men-
schen mit zunehmendem Lebensalter das Seh-
vermögen nachläßt. Häufig läuft diese Ver-
schlechterung unmerklich ab, so daß die Betroffe-
nen keine rechtzeitigen Korrekturmaßnahmen 
(z. B. durch Brillen oder Kontaktlinsen) durchfüh-
ren lassen. Angesichts der hohen Verkehrsdichte 
auf unseren Straßen ist ein optimal korrigiertes 
Sehvermögen jedoch von hoher Bedeutung für 
die Verkehrssicherheit. Ein regelmäßiger Sehtest 
bei einer anerkannten Sehteststelle kann deshalb 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wesent-
lich beitragen. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe p StVG) 

In Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb sind in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe p im 
ersten Spiegelstrich nach den Worten „im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4" die Worte „sowie mit 
der Möglichkeit der Abkürzung der Probezeit" 
einzufügen. 

Begründung 

Das „Vorsorgemodell" einer mit der Ausbildung 
in der Fahrschule verknüpften schulischen Ver-
kehrserziehung muß ebenso wie das „Nach-
sorgemodell" einer ergänzenden zweiten Ausbil

-

dungsphase in der Fahrschule mit der Möglich-
keit der Abkürzung der Probezeit verknüpft wer-
den. Der weit gestreckte zeitliche Rahmen des 
integrierten Vorsorgemodells, seine Einbindung 
in den Allgemeinen Erziehungs- und Bildungs-
prozeß, die konstante Zusammensetzung der 
Lerngruppen mit homogenem Erfahrungshinter-
grund und die Verknüpfung von schulischer Er-
ziehung mit theoretisch-praktischer Ausbildung 
in der Fahrschule rechtfertigen eine Gleichstel-
lung mit der freiwilligen zweiten Ausbildungs-
phase. Damit wird gleichzeitig den Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz und der Gene-
raldirektion Verkehr der Europäischen Kommis-
sion Rechnung getragen. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe p StVG) 

In Artikel 1 Nr. 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
bb sind in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe p im zweiten 
Spiegelstrich am Ende das Komma durch das 
Wort „und" zu ersetzen und folgender dritter 
Spiegelstrich anzufügen: 

„- durch die Festlegung von Beschränkungen 
und Auflagen, insbesondere durch Festle-
gung eines absoluten Alkoholverbots (§ 24a), 
durch Festlegung von allgemeinen Geschwin-
digkeitsbegrenzungen beim Führen von 
Kraftfahrzeugen sowie deren diesbezügliche 
Kennzeichnung, ". 

Begründung 

Die von der Bundesregierung eingeräumten 
Möglichkeiten, das überproportional hohe Unfall-
risiko junger Fahranfänger zu reduzieren, rei-
chen nicht aus. 

Es ist vielmehr erforderlich, die Fahrerlaubnis mit 
Auflagen und Beschränkungen zu versehen. 

Diese sollen die Fahranfänger zu einer zurück-
haltenden Fahrweise anhalten und von der Not-
wendigkeit entlasten, besonders riskante Situa-
tionen bewältigen zu müssen. 

Mit dem absoluten Alkoholverbot wird der Tat-
sache Rechnung getragen, daß Fahranfänger 
durch Alkoholgenua einem besonderen Risiko 
ausgesetzt sind, da bei ihnen Wahrnehmungs-
strategien und Automatismen der Fahrzeugbe-
herrschung noch im Aufbau begriffen sind und 
sie ihre Fähigkeiten oft noch nicht richtig ein-
schätzen können. Für sie ist daher jede zusätz-
liche,  vermeidbare Beeinträchtigung auszu-
schließen. Daher ist ein absolutes Alkoholverbot 
erforderlich. 

Des weiteren wird mit einer möglichen Ge-
schwindigkeitsbegrenzung einer der Hauptun-
fallursachen allgemein und speziell von Fahran-
fängern begegnet. Wenngleich sich die Unfall-
ursache „Geschwindigkeit" stets auf die jeweili-
ge Situation bezieht und damit noch keine Aus-
sage über die gefahrenen Höchstgeschwindig- 
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keiten getroffen ist, muß davon ausgegangen 
werden, daß gerade bei unerfahrenen Fahrern 
ein gewohnheitsmäßig hohes Geschwindigkeits-
niveau Auswirkungen auf die Geschwindigkeits-
wahl auch in problematischen Situationen hat. 

Ursache dieser hohen Geschwindigkeiten ist da-
bei teilweise auch der Erwartungsdruck des Fahr-
anfängers, der sich genauso verhalten möchte 
wie ein Routinier. Es ist daher sinnvoll, daß Fahr-
anfänger als „Noch-Lernende" erkannt werden. 
Damit muß von Fahranfängern nicht versucht 
werden, „über ihre Verhältnisse" zu fahren, um 
nicht aufzufallen. Im übrigen wird mit dieser 
Maßnahme die Überwachung der obengenann-
ten Punkte ermöglicht. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 10 (§ 6 Abs. 1 Nr. 14) 

In Artikel 1 Nr. 10 wird folgender Doppelbuch-
stabe hh eingefügt: 

hh) Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

„14. die Beschränkung des Haltens und 
Parkens zugunsten der Anwohner und 
der in zu bestimmenden Gebieten oder 
Stadtteilen lebenden Wohnbevölkerung 
sowie die Schaffung von Parkmöglich-
keiten für Schwerbehinderte mit außer-
gewöhnlicher Gehbehinderung und 
Blinde, insbesondere in unmittelbarer 
Nähe ihrer Wohnung oder Arbeits-
stätte ". 

Begründung 

In vielen Kommunen - insbesondere größeren 
Städten - bestehen kommunalpolitische Bestre-
bungen, motorisierten Individualverkehr auf ein 
stadtverträgliches Maß zu begrenzen und des-
halb Verkehre durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden. Zu diesen Maßnahmen gehören auch 
verkehrsbehördliche Anordnungen mit dem Ziel, 
die umfassende Nutzung von Verkehrsflächen 
einzuschränken und den Parkraum zu bewirt-
schaften. Eine solche Parkraumbewirtschaftung 
ist jedoch vielfach am derzeit geltenden engen 
Anwohnerbegriff des Straßenverkehrsrechts ge-
scheitert mit der Folge, daß Anwohnerparkzonen 
aufgehoben werden mußten. Daher ist es sinn-
voll, den Anwohnerbegriff zu erweitern und da-
mit den kommunalen Behörden ein Instrument 
an die Hand zu geben, die Anwohnerparkzonen 
den jeweiligen örtlichen Erfordernissen anzupas-
sen. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die 
hierzu erforderliche gesetzliche Ermächtigung 
geschaffen. 

9. Zu Artikel 1 nach Nr. 13 (§ 24 a StVG) 

In Artikel 1 wird folgende Nummer 13 a eingefügt: 

13a) § 24 a des Straßenverkehrsgesetzes wird wie 
folgt gefaßt: 

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer im 
Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, ob

-

wohl er 0,25 Milligramm pro Liter oder 
mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Pro-
mille oder mehr Alkohol im Blut oder eine 
Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer 
solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentra-
tion führt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 
die Tat fahrlässig begeht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend Deutsche 
Mark geahndet werden. " 

Begründung 

In der Bundesrepublik Deutschland ereigneten 
sich 1995 insgesamt 389 449 Unfälle mit Perso-
nenschaden, davon rd. 10 % unter Alkoholeinwir-
kung. Der Anteil der im Zusammenhang mit 
Alkohol getöteten Personen betrug rd. 20 % von 
insgesamt 9 485 tödlich Verunglückten. Dies 
zeigt deutlich die überproportionale Schwere der 
Folgen bei Alkoholunfällen. Dieser Entwicklung 
muß entgegengewirkt werden. 

Eine verminderte Fahrtüchtigkeit beginnt nach 
allgemein gesicherten medizinischen Erkenntnis-
sen bei einer forensisch nachweisbaren Blut-
alkoholkonzentration (BAK) von 0,3‰ bis 0,4‰. 
Unter Berücksichtigung eines Sicherheitszu-
schlags von 0,1‰ ergibt sich ein Gefährdungs-
Grenzwert von 0,5‰. Dieser Grenzwert wird so-
wohl von den Verkehrssicherheitsverbänden als 
auch von der Weltgesundheitsorganisation und 
der Europäischen Union als ein noch verträg-
licher Wert angesehen, ab dem bei einer folgen-
losen Trunkenheitsfahrt ohne Ausfallerscheinun-
gen eine Ahndung durch Bußgeld und Fahrver-
bot noch als gerechtfertigt erscheint. 

Gegenwärtig wird der Wert von 0,5‰ innerhalb 
der Europäischen Union bereits in den Nieder-
landen, in Frankreich, Finnland, Belgien und Por-
tugal angewandt. In Schweden gilt sogar 0,2‰. 
Die Kommission der Europäischen Union hatte in 
einer Initiative über Sicherheit im Straßenver-
kehr bereits 1989 eine Absenkung des Blutalko-
holgrenzwertes auf 0,5‰. in den übrigen Mit-
gliedstaaten vorgeschlagen. Insoweit ist dadurch 
ein deutliches Signal für eine einheitliche Rege-
lung in den Staaten der Europäischen Union er-
kennbar. 

Die Absenkung des geltenden Promille-Wertes 
ist geeignet, die Verkehrssicherheit insgesamt zu 
erhöhen, weil viele Verkehrsteilnehmer mit gerin-
geren Blutalkoholkonzentrations-Werten nicht 
mehr in der Lage sind, ein Fahrzeug in jeder Si-
tuation sicher zu führen. Obwohl es sich bei den 
Verstößen nach § 24 a des Straßenverkehrsgeset-
zes um folgenlose Trunkenheitsfälle ohne Aus-
fallerscheinungen handelt, wird die immer noch 
sehr hohe Quote alkoholbedingter Verkehrsun-
fälle dadurch günstig beeinflußt, daß mit § 24 a 
ein deutliches Signal an die Kraftfahrer gegeben 
wird, Trinkgewohnheiten zu ändern. 
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Die Absenkung des Promille-Wertes vergrößert 
schließlich auch den Abstand des von der Recht-
sprechung (vgl. BGH-Beschluß vom 28. Juni 
1990 - VerkMitt S. 65) festgelegten Wertes für die 
absolute Fahruntüchtigkeit von 1,1‰. zum Ord-
nungswidrigkeitsrecht und setzt die Einstiegs

-

schwelle für Alkoholverstöße im Straßenverkehr 
herab. 

In der Vorschrift wird der bisher geltende Pro-
mille-Grenzwert von 0,8‰ auf 0,5‰ Blutalkohol-
konzentration abgesenkt. Gleichzeitig wird ein 
Grenzwert von 0,25 Milligramm pro Liter Atem-
alkoholkonzentration eingeführt, der einer Blut-
alkoholkonzentration von 0,5‰ entspricht. Dieser 
Wert geht zurück auf das Gutachten des Bun-
desgesundheitsamtes vom April 1991 (Günter 
Schoknecht, „Gutachten zur Prüfung der Be-
weissicherheit der Atemalkoholanalyse "). Bisher 
wurde die Bestimmung des Alkoholgehalts über 
die Atemluft in der Praxis lediglich als Vortest 
angewendet, der jedoch die Blutalkoholbestim-
mung als forensisch anerkanntes Verfahren nicht 
ersetzen konnte. Es war deshalb notwendig, die 
Voraussetzungen für eine beweissichere Metho-
de zur Bestimmung der Atemalkoholkonzentra-
tion zu entwickeln. Durch die Atemalkoholbe-
stimmung als einfach zu handhabende Meß-
methode entfällt die Blutentnahme und der damit 
verbundene erhebliche organisatorische Auf-
wand. Für den Betroffenen bedeutet diese Meß-
methode die Wahrung seiner körperlichen Unver-
sehrtheit. Durch die Schnelligkeit des zu erzie-
lenden Ergebnisses werden auch die bisherigen 
Nachteile des Betroffenen bei negativem 
Alkoholgutachten (insbesondere Zeitverlust, 
Stehenlassen des Kraftfahrzeugs, vorläufige Be-
schlagnahme des Führerscheins) abgewendet. 

Um die Atemalkoholanalyse als beweissicher fo-
rensisch anzuwenden, ist die Festlegung eigener 
Grenzwerte für die Alkoholkonzentration in der 
Atemluft (Alveolarluft) erforderlich. Das Gutach-
ten kommt zu dem Ergebnis, daß ein Grenzwert 
von 0,55 mg/1 Alveolarluft einer Blutkonzentration 
von 1,1‰ oder von 0,4 mg/1 dem Wert von 0,8‰ 
oder von 0,25 mg/1 dem Wert von 0,5‰ entspricht. 
Bei Herabsetzung der Blutalkoholkonzentration 
von 0,8‰ auf 0,5‰ in § 24a Abs. 1 StVG ist des-
halb der Wert von 0,25 mg/1 Atemalkoholkonzen-
tration aufzunehmen. Daneben muß der Wert der 
Blutalkoholkonzentration in § 24 a Abs. 1 StVG er-
halten bleiben, weil bei fehlender Mitwirkung des 
Betroffenen oder bei seiner Weigerung weiterhin 
die Blutentnahme erforderlich ist. Die Blutentnah-
me ist ferner notwendig bei Verdacht auf andere 
forensisch bedeutsame Substanzen, wie Medika-
mente oder Drogen. 

Bei der Atemalkoholbestimmung dürfen nur 
Meßgeräte eingesetzt und Meßmethoden ange-
wendet werden, die den im Gutachten gestellten 
Anforderungen genügen. 

Die Anhebung des Bußgeldes in Absatz 3 von 
3 000 auf 5 000 DM trägt der seit 1973 erfolgten 
Geldentwertung Rechnung. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe d 
(§ 25 Abs. 5 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 14 ist Buchstabe d wie folgt zu fas-
sen: 

,d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 . (wie Entwurf). 

bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze ange-
fügt: 

„Sind gegen den Betroffenen mehrere 
Fahrverbote wirksam, so laufen die Ver-
botsfristen nacheinander. Die Verbotsfrist 
auf Grund des früher wirksam geworde-
nen Fahrverbots läuft zuerst. Werden 
Fahrverbote gleichzeitig wirksam, so 
läuft die Verbotsfrist auf Grund des frü-
her  angeordneten Fahrverbots zuerst, bei 
gleichzeitiger Anordnung ist die frühere 
Tat maßgebend. "' 

Als Folge ist in Artikel 3 Nr. 1 (§ 44 StGB) folgen-
der Buchstabe cl anzufügen: 

,c1) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

(4) Sind gegen den Täter mehrere Fahr-
verbote wirksam, so laufen die Verbotsfristen 
nacheinander. Die Verbotsfrist auf Grund 
des früher wirksam gewordenen Fahrverbots 
läuft zuerst. Werden Fahrverbote gleichzei-
tig wirksam, so läuft die Verbotsfrist auf 
Grund des früher angeordneten Fahrverbots 
zuerst, bei gleichzeitiger Anordnung ist die 
frühere Tat maßgebend. 

Begründung 

Sowohl aus verkehrserzieherischen als auch aus 
Gründen der Verkehrssicherheit ist es zwingend 
notwendig, Fahrverbotsfristen mehrerer Verbote 
nicht gleichzeitig zu berechnen, sondern nach-
einander wirken und gegebenenfalls vollstrecken 
zu lassen. Das Fahrverbot hat die Funktion eines 
deutlichen Denkzettels. Es kann nicht. im Inter-
esse der Verkehrssicherheit sein, wenn ein hart-
näckiger Täter die Möglichkeit hat, nach Bege-
hen eines schwerwiegenden, in der Regel mit 
Fahrverbot bedrohten Verkehrsverstoßes weitere 
Verstöße von gleichem Gewicht zu begehen ohne 
das Risiko, für einen zusätzlichen Zeitraum auf 
den Führerschein verzichten zu müssen. 

11. Zu Artikel 1 Nr. 16 (§ 28 Abs. 3 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 16 sind in § 28 Abs. 3 nach Num-
mer 3 die folgenden Nummern 3 a und 3 b einzu-
fügen: 

„3 a. Rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
von einem Mitglied des Fahrpersonals oder 
einem Unternehmer begangenen, durch die 
Polizei oder durch das Bundesamt für Güter-
verkehr festgestellten Ordnungswidrigkeit 
nach dem Fahrpersonalgesetz, wenn gegen 
den Betroffenen wegen dieser Ordnungswid-
rigkeit eine Geldbuße von mindestens 200 
Deutsche Mark festgesetzt ist, 
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3 b. rechtskräftige Entscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach dem Gesetz über 
die Beförderung gefährlicher Güter, wenn 
gegen den Betroffenen wegen dieser Ord-
nungswidrigkeit eine Geldbuße von minde-
stens 200 Deutsche Mark festgesetzt ist und 
die zugrundeliegenden Verstöße im Zusam-
menhang mit dem Straßenverkehr stehen."  

Begründung 

Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, insbe-
sondere gegen die vorgeschriebenen Lenkzeiten, 
Lenkzeitunterbrechungen oder Ruhezeiten oder 
wegen der Anordnung einer solchen Überschrei- 
tung sowie Verstöße gegen das Gesetz über die 
Beförderung gefährlicher Güter bergen ein er-
hebliches Gefährdungspotential für den Straßen-
verkehr. Zuwiderhandlungen, die im Zusammen-
hang mit dem Straßenverkehr stehen oder sich 
auf den Straßenverkehr auswirken, können Auf-
schluß über die körperliche, geistige und charak-
terliche Eignung geben. Nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung sind bei der Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen sämtliche im Einzelfall 
bedeutsamen Umstände heranzuziehen, wobei 
gerade bei der charakterlichen Eignung eine 
Vielzahl von Tatsachen oder persönlichen Merk-
malen in Betracht kommt. So läßt zum Beispiel 
der Verantwortliche in einem Unternehmen, der 
nicht verhindert oder gar veranlaßt, daß ein an-
derer - als Führer eines Kraftfahrzeuges - gegen 
Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes oder des 
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Gü-
ter verstößt, nicht nur Zweifel an seiner (gewer-
berechtlichen) Zuverlässigkeit aufkommen, son-
dern auch an seiner Fahreignung. Im Rahmen 
des Punktsystems wird durch die Aufnahme der 
genannten Entscheidungen im Verkehrszentral-
register  der Zugriff auf die Fahrerlaubnis eröff-
net. Die Eintragungsgrenze von 200 Deutsche 
Mark entspricht der Eintragungsgrenze nach 
§ 149 Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung im Gewer-
bezentralregister. Die Eintragungspflicht stellt 
keine Diskriminierung deutscher Unternehmen 
dar, da auch die Verstöße ausländischer Trans-
portunternehmen in Deutschland erfaßt werden 
und ggf. im Wiederholungsfall zum Verbot des 
Führens von Kraftfahrzeugen auf deutschen Stra-

ßen führen. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 17 (§ 29 StVG) 

In Artikel 1 Nr. 17 wird in § 29 Abs. 6 nach Satz 3 
folgender Satz eingefügt: 

„Die Tilgung einer Eintragung einer Entschei-
dung wegen einer Ordnungswidrigkeit unter-
bleibt in jedem Falle so lange, wie der Betroffene 
im Zentralen Fahrerlaubnisregister als Inhaber 
einer Fahrerlaubnis auf Probe gespeichert ist." 

Als Folgeänderung ist in § 29 Abs. 6 Satz 1 die 
Angabe „zwei bis vier" durch die Angabe „zwei 
bis fünf" zu ersetzen. 

Begründung 

Ein Fahranfänger wird künftig grundsätzlich vier 
Jahre lang den Maßnahmen der Fahrerlaubnis 
auf Probe unterliegen, wenn er während dieser 
Zeit eine schwerwiegende oder zwei weniger 
schwerwiegende Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten begeht. Dies setzt voraus, daß die ent-
sprechenden Entscheidungen während des ge-
samten Zeitraums auch im Verkehrszentralregi-
ster eingetragen sind. Bei Straftaten beträgt die 
Tilgungsfrist fünf Jahre, so daß insoweit keine 
Probleme entstehen. Ordnungswidrigkeiten wer-
den jedoch, wenn es sich um eine einzelne Tat 
handelt, bereits nach zwei Jahren getilgt (vgl. 
§ 29 StVG). Die Tilgungsfrist für Ordnungswid-
rigkeiten muß für Fahranfänger also entspre-
chend verlängert werden. 

13. Zu Artikel 2 Nr. 30 (§ 31 FahrlG) 

In Artikel 2 Nr. 30 wird § 31 Abs. 1 FahrlG wie 
folgt gefaßt: 

„(1) Wer Aufbau- oder Fortbildungsseminare 
im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes durch-
führt, bedarf der Seminarerlaubnis. Sie kann auf 
Seminare beschränkt werden, die auf den §§ 2a, 
4 oder § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben n und p des 
Straßenverkehrsgesetzes beruhen. Die Erlaubnis-
behörde kann nachträglich Auflagen anordnen, 
soweit • dies erforderlich ist, um die Einhaltung 
der Anforderungen an Aufbau- und Fortbil-
dungsseminare und deren ordnungsgemäße 
Durchführung sicherzustellen. " 

Als Folge sind 

- in Artikel 2 Nr. 19 Buchstabe c (§ 19 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1) das Wort „Aufbauseminare" durch 
das Wort „Seminare", 

- in Artikel 2 Nr. 32 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa (§ 33 Abs. 2 Satz 1 FahrlG) das Wort 
„Aufbauseminare" durch das Wort „Semi-
nare" und in Doppelbuchstabe bb das Wort 
„Aufbauseminaren" durch das Wort „Semina-
ren ", 

- in Artikel 2 Nr. 33 in § 33 a Abs. 2 Satz 2 das 
Wort „zwei" durch das Wort „mehrere" und 
das Wort „entfällt" durch das Wort „genügt" 

zu ersetzen. 

Außerdem ist nach Artikel 2 Nr. 37 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 FahrlG) 
folgender Doppelbuchstabe bbl einzufügen: 

,bbl) In Nummer 14 sind die Worte „bei der 
Nachschulung " durch die Worte „bei den 
Seminaren" zu ersetzen.' 

Begründung 

Fahrlehrer sollen künftig nicht nur die Aufbause-
minare nach den Regelungen der Fahrerlaubnis 
auf Probe und des Punktsystems durchführen, 
sondern auch die Fortbildungsseminare nach Er-
werb der Fahrerlaubnis. Entsprechende Regelun- 
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gen müssen deshalb auf diese Seminare ausge-
dehnt werden. 

Darüber hinaus stellte die Fraktion der SPD den 
nachfolgenden Entschließungsantrag, der mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei Enthal-
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Abwesenheit der Gruppe der PDS abgelehnt wurde: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag ist besorgt üb er die immer 
noch zu hohe Unfallbelastung junger Fahranfänger 
in der Gruppe der 18- bis 24jährigen. Er erhofft sich 
von dem vorliegenden Gesetzentwurf einschließlich 
der in den parlamentarischen Beratungen beschlos-
senen Änderungen und Ergänzungen eine spürbar 
positive Auswirkung auf die Unfallentwicklung und 
das Verkehrsverhalten junger Kraftfahrer. Er sieht 
darüber hinaus aber dringenden Handlungsbedarf 
für weitere Maßnahmen zur Senkung des Unfall-
risikos junger Fahranfänger und zur Verbesserung 
der allgemeinen Verkehrssicherheit. 

Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesre-
gierung auf, bei der Umsetzung der in dem vorlie-
genden Gesetzentwurf enthaltenen Verordnungser-
mächtigungen folgende Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen: 

- Den bekannten typischen Verkehrsgefährdungen 
bei bestimmten Teilen der jungen Fahranfänger, 
wie sie im Bericht der Bundesanstalt für Straßen-
wesen „Lebensstil und Verkehrsverhalten junger 
Fahrer und Fahrerinnen ", Heft M 56, Mai 1996, 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersu-
chungen im einzelnen dargestellt sind, muß spe-
zialpräventiv entgegengewirkt werden. 

- Noch in dieser Legislaturperiode muß durch Ver-
ordnung der Inhalt und das Verfahren der freiwilli-
gen zweiten Ausbildungsphase für junge Fahran-
fänger geregelt werden, die bei Teilnahme zu einer 
Abkürzung der Probezeit führt. Dabei ist einzube-
ziehen eine besondere Geschwindigkeitsbeschrän-
kung für Fahranfänger einschließlich der für die 
Überwachung notwendigen variablen Kennzeich-
nung der Fahrzeuge sowie ein absolutes Alkohol-
verbot innerhalb der Probezeit. Der Deutsche Bun-
destag bittet die Bundesregierung, in diesem Zu-
sammenhang weitere Maßnahmen wie z. B. die Mög-
lichkeit von Nachtfahrbeschränkungen zu prüfen. 

- Bei der Umsetzung der führerscheinrechtlichen Er-
mächtigungsgrundlagen ist der Direkteinstieg in 
Klasse A für Bewerber ab 25 Jahren zuzulassen, 
wie es bereits in Irland ohne Einwände der EU-
Kommission geschehen ist. Alle bisher vorliegen-
den Untersuchungen belegen, daß für das hohe 
Unfallrisiko von Motorradfahranfängern vorrangig 
das Lebensalter maßgeblich ist, so 

- daß der Direkteinstieg in Klasse A für Bewerber ab 
Erreichen des 25. Lebensjahres auch unter Anle-
gung strenger Maßstäbe an die Verkehrssicherheit 
vertretbar ist. 

- Die Einführung eines regelmäßigen Wiederho-
lungssehtests für die bisher davon ausgenomme

-

nen Fahrerlaubnisinhaber ist unter Verkehrs-
sicherheitsgesichtspunkten dringend geboten. Bei 
der Umsetzung bittet der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung, darauf zu achten, daß eine Lö-
sung gefunden wird, die nicht zu zusätzlichem un-
vertretbarem Verwaltungsaufwand führt. Deswe-
gen ist von einer Befristung der Fahrerlaubnis ab-
zusehen . und lediglich das Mitführen einer Kon-
trollbescheinigung vorzuschreiben. Damit wird 
zwar eine lückenlose Überwachung nicht gewähr-
leistet; es ist jedoch zu erwarten, daß die überwie-
gende Mehrzahl der Kraftfahrerinnen und Kraft-
fahrer der Pflicht zu regelmäßigen Wiederholungs-
sehtests Folge leisten wird und bei festgestellten 
Sehmängeln die entsprechenden Korrekturmaß-
nahmen durchführen läßt. Schon damit ist nach al-
len vorliegenden Untersuchungen ein erheblicher 
Gewinn für die Verkehrssicherheit zu erwarten. 

- Die für Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse C 
(Lkw ab 7,5 t) vorgesehene regelmäßige ärztliche 
Untersuchung muß auch für die Fahrerlaubnis-
inhaber gelten, die ihre Fahrerlaubnis vor Inkraft

-

treten des vorliegenden Gesetzentwurfs erworben 
haben. Es ist nicht hinnehmbar, daß angesichts 
des deutlich gewachsenen Verkehrsaufkommens 
und der Gefahr, die von großen Lkw ausgeht, alle 
Altinhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse C auch 
in Zukunft von regelmäßigen Untersuchungen 
ausgenommen werden. 

- In  diesem Zusammenhang fordert der Deutsche 
Bundestag die Bundesregierung auf, so rasch wie 
möglich die Rahmenbedingungen der Berufskraft-
fahrerausbildung so zu ändern, daß berufsunfähig 
gewordenen Berufskraftfahrern dadurch keine 
Nachteile entstehen. Die jetzige Form der 
Berufskraftfahrerausbilung mit einer Dauer von 
nur zwei Jahren führt nach der neueren Rechtspre-
chung zu der Einschätzung, daß es sich nicht um 
einen anerkannten Lehrberuf handele, mit gravie-
renden nachteiligen Konsequenzen für die Betrof-
fenen bei Eintritt der Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keit. Es besteht deshalb dringender Handlungsbe-
darf für die Herstellung der vollen Anerkennung 
der Berufskraftfahrerausbildung als Lehrberuf. 

- Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, im Zuge der Umsetzung der in diesem 
Gesetzentwurf enthaltenen Verordnungsermächti-
gungen auch eine grundsätzlich Neubewertung 
des Bußgeldkatalogs vorzunehmen und dabei der 
Tatsache Rechnung zu tragen, daß die Höhe der 
Bußgelder seit ihrer letzten Änderung der Preis-
entwicklung bei weitem nicht Rechnung getragen 
hat. Dabei ist auch zu prüfen, welche Möglichkei-
ten bestehen, um in Zukunft eine solche schlei-
chende Entwertung des Ahndungspotentials von 
Bußgeldern zu verhindern, gegebenenfalls durch 
eine gleitende Anpassung an die allgemeine Preis-
entwicklung. Ein Vergleich des deutschen Buß-
geldniveaus mit den Regelsätzen für Bußgelder in 
unseren europäischen Nachbarländern zeigt ein 
krasses Mißverhältnis, das auf Dauer dazu führen 
kann, daß das Ahndungsinstrumentarium der Buß-
geldkatalogverordnung von den Kraftfahrerinnen 
und Kraftfahrern zunehmend nicht mehr ernst ge- 
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nommen wird. Dies ist unter Verkehrssicherheits-
gesichtspunkten nicht hinnehmbar; es besteht des-
halb dringender Handlungsbedarf. 

c) Stellungnahme und Änderungsanträge 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, 
daß die Novelle abzulehnen sei. Insbesondere die 
Ausgestaltung der Fahrlehrerausbildung sei zu kriti-
sieren, da sie den Ergebnissen der Anhörung („Un-
fallhäufigkeit bei jungen Fahrern”) diametral ent-
gegenlaufe. Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN würde die Auffassung vertreten, daß aus 
dem Fahrlehrerberuf ein Ausbildungsberuf gemacht 
werden sollte. Dies könne zwar noch nicht vollstän-
dig in diesem Gesetzentwurf geschehen, doch auch 
was innerhalb der Novelle möglich gewesen wäre, 
würde im Entwurf der Koalitionsfraktionen ausge-
spart. Es sei zu befürchten, daß die Weiterentwick-
lung des Fahrlehrerberufes ein frommer Wunsch 
bleibe. 

Was die Zeitdauer für die Fahrerlaubnis auf Probe 
angehe, so vertrete auch die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN die Auffassung, daß die Verlängerung 
der Probezeit für alle Fahranfänger bis einschließlich 
22 Jahre von jetzt zwei auf vier Jahre der einzig rich-
tige Weg sei. Insoweit schließe sich die Fraktion dem 
entsprechenden Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD ausdrücklich an. 

Weiter seien die bei den Regelungen des Strafgesetz-
buchs über die Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 69 
StGB), über die Sperre für die Erteilung einer Fahrer-
laubnis (§ 69a StGB) und beim Fahrverbot (§ 44 StGB 
sowie § 25 StVG) vorgesehenen Sanktionen unzurei-
chend. Nach dem Gesetzentwurf würden Verstöße 
der Autofahrer bagatellisiert. Die Sanktionsvorschrif-
ten seien demnach zu verschärfen. Auch sehe die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN keinen Hand-
lungsbedarf, den Punktekatalog in irgendeiner Form 
zu verändern. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legte zum 
Gesetzentwurf zu mehreren Themenkomplexen die 
nachfolgenden Änderungsanträge, die mehrheitlich 
abgelehnt wurden, vor: 

1. Änderungsantrag zum Wiederholungssehtest 

,§ 2 Abs. 2 des Straßenverkehrsgesetzes wird 
durch die neue Nummer 6 ergänzt; die jetzige 
Nummer 6 wird Nummer 7 usw.: 

„6. sich einem Sehtest erfolgreich unterzogen hat 
und so lange Folgetests alle vier Jahre das Er-
gebnis der Fahrtüchtigkeit - ggf. unter Nut-
zung einer Sehhilfe - bestätigen, ". 

Begründung 

Dem Zusammenhang von schlechtem Sehen und 
Unfallgefährdung wurde bisher zu wenig Beach-
tung geschenkt. Die Konzentration der Verkehrs-
überprüfungen auf den Fahrzeugzustand ist ein-
seitig. Nur ca. ein Prozent der Unfälle gehen auf 
Fahrzeugmängel zurück. Die Sehleistung der Be-
teiligten wird zu wenig getestet. Untersuchungen 

zeigen eine signifikante Häufung von Sehproble-
men bei allen Unfallarten. Menschen neigen offen-
bar zu einer Überschätzung ihrer Sehfähigkeit. 
Daher ist es notwendig, die Sehleistung in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen. Der Wiederho-
lungssehtest ist zudem in der Bevölkerung breit 
akzeptiert und in vielen europäischen Ländern 
gängige Praxis.' 

2. Änderungsanträge zur Probezeit für Fahranfänger 
und zur Fahrlehrerausbildung: 

,In § 2a Abs. 2 StVG wird die Nummer 1 a ange-
fügt: 

„ 1 a. Die Probezeit endet bereits nach zwei Jah-
ren, wenn der Inhaber/die Inhaberin an 
einer mit der Ausbildung nach den Vorschrif-
ten des Fahrlehrergesetzes verknüpften 
schulischen Verkehrserziehung erfolgreich 
teilgenommen und die verkürzte Probezeit 
unbeanstandet absolviert hat. Sie endet fer-
ner, wenn der Inhaber/die Inhaberin an 
einem Fortbildungsseminar gemäß näherer 
Bestimmung durch Rechtsverordnung nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe n und p teilnimmt, 
frühestens jedoch nach zwei Jahren. " 

In § 6 Abs. 1 Buchstabe p des Straßenverkehrsge-
setzes werden die Absätze mit Spiegelstrichen wie 
folgt geändert: 

„- durch eine freiwillige Ausbildung, die schu-
lische Verkehrserziehung mit der Ausbildung 
nach den Vorschriften des Fahrlehrergesetzes 
verknüpft oder 

- durch eine freiwillige Fortbildung in geeigne-
ten Seminaren nach Erwerb der Fahrerlaubnis, 

beides mit der Möglichkeit der Abkürzung der Pro-
bezeit, ". 

§ 2 Abs. 3 des Fahrlehrergesetzes Nummer 1 lautet 
wie folgt: 

„ 1. für die Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der 
Klasse BE insgesamt zehn Monate, in denen 
zwei Praktika von vier- bis maximal sechswö-
chiger Dauer an einer Ausbildungsfahrschule, 
die übrige Zeit an einer Fahrlehrerausbil-
dungsstätte zu absolvieren sind. " 

In § 9 b Abs. 1 Nr. 1 und in § 21 a Abs. 1 Nr. 3 des 
Fahrlehrergesetzes wird gestrichen: 

„oder von einem Berufsverband der Fahrlehrer, so-
fern er hierfür von der zuständigen obersten Lan-
desbehörde oder von einer durch sie bestimmten 
oder nach Landesrecht zuständigen Stelle aner-
kannt ist, ". 

In § 33 a Abs. 1 des Fahrlehrergesetzes werden die 
Wörter „alle vier Jahre" durch das Wort „jährlich" 
ersetzt. 

Begründung 

Junge Menschen (18- bis 25jährig) verursachen - 
während die Unfallzahlen insgesamt rückläufig 
sind - doppelt so viele Unfälle wie die 35- bis 45jäh-
rigen Autofahrer. Diese Unfallzahlen offenbaren 
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auch erhebliche Mängel in der Fahrausbildung so-
wie in der. Fahrlehrerausbildung. Dieses Problem 
wird durch die von der Bundesregierung vorgese-
henen Maßnahmen verschärft: Statt eine eigen-
ständige Ausbildung zu erhalten, werden ange-
hende Fahrlehrer als billige Arbeitskräfte miß-
braucht. Diese werden so hinsichtlich ihrer eigent-
lichen Aufgaben demotiviert und desorientiert. 

Daher sind umfangreiche Änderungen in der Fahr-
ausbildung und der Fahrlehrerausbildung vorzu-
sehen. 

In § 6 Abs. 1 Buchstabe p des Straßenverkehrsge-
setzes wird deshalb die Verknüpfung der schu-
lischen Verkehrserziehung mit der Ausbildung 
nach den Vorschriften des Fahrlehrergesetzes vor-
gesehen. Schon vor dem Erwerb des Führerscheins 
und dann konzentriert bei der Fahrschulausbil-
dung müssen wesentliche Einsichten und Verhal-
tensweisen zu einer nachhaltigen und reflektierten 
Verkehrsbeteiligung vermittelt werden. Die Auto-
zentrierung der Fahrausbildung gilt es zugunsten 
einer zukunftsfähigen Mobilitätserziehung aufzu-
brechen. Diese Verknüpfung von Fahrausbildung 
und schulischer Mobilitätserziehung, bei der Leh-
rer und Fahrlehrer kooperieren, ist in Niedersach-
sen bereits in der Erprobung. 

Auch für die auszubildenden Fahrlehrer ist es not-
wendig, die komplexen Erfahrungen im Verkehr 
und darüber hinaus die Reflexion der zukunfts-
fähigen Bedingungen von Mobilität im pädagogi-
schen Gespräch intensiv zu bearbeiten. Daher sind 
die Ausbildungsgänge von den bestehenden Fahr-
schulen auf die Fahrlehrerausbildungsstätten un d  

mit diesen kooperierenden Ausbildungsfahrschu-
len vollständig zu übertragen, an denen auch eine 
jährliche Fortbildung durchzuführen ist. Nur so 
kann eine Reduzierung der jugendlichen Unfall-
verursacher und ihrer Opfer erreicht werden.' 

3. Änderungsanträge zu den Sanktionsmöglichkeiten 
bei Verkehrsdelikten: 

,§ 44 Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs (Fahrver-
bot) wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Wird jemand wegen einer Straftat, die er bei 
oder im Zusammenhang mit dem Führen eines 
Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflich-
ten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, zu 
einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe ver-
urteilt, so kann ihm das Gericht für die Dauer von 
einem Monat bis sechs Monaten verbieten, im 
Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer 
bestimmten Art zu führen." 

In § 69a Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (Sperre für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis) wird der erste 
Satz wie folgt gefaßt: 

„(1) Entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, so 
bestimmt es zugleich, daß für die Dauer von zwölf 
Monaten bis zu fünf Jahren keine neue Fahr-
erlaubnis erteilt werden darf (Sperre)." 

In § 69a Abs. 7 des Strafgesetzbuchs (Sperre für 
die Erteilung einer Fahrerlaubnis) wird Satz 2 wie 
folgt gefaßt: 

„(7) Die Aufhebung ist frühestens zulässig, 
wenn die Sperre sechs Monate, in Fällen des Ab-
satzes 3 ein Jahr gedauert hat; Absatz 5 Satz 2 und 
Absatz 6 gelten entsprechend. " 

In § 2 b des Straßenverkehrsgesetzes wird Doppel-
buchstabe bb) (Einzelseminar) gestrichen. 

In § 4 des Straßenverkehrsgesetzes werden die 
Absätze 4 und 5 (Punkteerlaß) gestrichen. 

In § 25 Abs. 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 
(Bußgeldbescheid) werden die Worte „für die Dau-
er von einem Monat bis zu drei Monaten" geän-
dert in „für die Dauer von einem Monat bis zu 
sechs Monaten". 

Begründung 

Die von der Bundesregierung vorgesehene Straf-
verringerung bei Verkehrsdelikten sowie die damit 
zusammenhängende Möglichkeit, durch den Be-
such von Aufbauseminaren einen Punkteerlaß zu 
erhalten, wird abgelehnt. 

Der von diesen Maßnahmen betroffene Kreis von 
Personen, die eine hohe Punktezahl auf dem 
Flensburger Konto haben (fast nur Männer), sind 
in der Regel als notorische Raser und Säufer am 
Steuer einzustufen. Dieser zahlenmäßig kleinen 
Gruppe (weniger als 1% der Autofahrer) müssen 
klare Grenzen gesetzt werden; nötigenfalls gehö-
ren sie aus dem Verkehr gezogen. 

Das vorgesehene Einzelseminar ist abzulehnen, da 
es keine Reflexion und Erfahrungsaustausch mit 
anderen ermöglicht.' 

4. Änderungsantrag zur Promillegrenze 

,In § 24 a Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes wird 
die „Angabe .0, 8 Promille" durch die „Angabe 0,0 
Promille" ersetzt. 

Begründung 

Jährlich sind zwischen 8 000 und 10 000 Verkehrs-
tote in Deutschland zu beklagen. Jeder zweite Ver-
kehrstote ist auf Alkoholmißbrauch zurückzufüh-
ren. 

Da schon ab einem Alkoholgehalt von 0,2 Promille 
eine Verminderung der Reaktionsfähigkeit, eine 
verlängerte Reaktionszeit, eine erweiterte Risiko-
bereitschaft und schlechtere Sehleistungen zu be-
obachten sind, ist die Einführung der 0,0-Promille-
Grenze notwendig. Dadurch würde auch das „Her

-

antrinken" an .eine als ungefährlich eingeschätzte 
Alkohol-Grenze verhindert.' 

5. Änderungsantrag zur Möglichkeit Halterdaten zur 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz zu übermitteln 

,§ 39 Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes (Unter-
halt) bleibt unverändert. 

Begründung 

Das von der Bundesregierung über das Zentrale 
Fahrerlaubnisregister durch die Hintertür ein-
geführte Bundesadreßregister wird abgelehnt. Mit 
einem vordergründig sinnvoll scheinenden Vor- 
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gang, der schnellen Alimentenjagd, wird ein Be-
schluß des Bundesverfassungsgerichts von 1983, 
der ein Bundesadreßregister für verfassungswidrig 
erklärte, revidiert. Für die betreffenden Mütter ist 
dieser Vorschlag sinnlos, da ihre Ansprüche durch 
die Sozialämter gedeckt werden. Darüber hinaus 
reichen die heute existierenden Möglichkeiten 
zur Ermittlung von Unterhaltspflichtigen aus. Der 
leichte Zugang zu Daten von Fahrzeughaltern 
öffnet dem Datenmißbrauch Tür und Tor.' 

2. Zu den einzelnen Vorschriften 

Grundlage der Beratung war der Gesetzentwurf in 
der Fassung der Gegenäußerung der Bundesregie

-

rung zur Stellungnahme des Bundesrates (Anlagen 2 
und 3 zu Drucksache 13/6914). Darüber hinaus wur-
den in mehreren Berichterstattergesprächen Ände-
rungen erarbeitet, denen sich der Ausschuß entwe-
der insgesamt anschloß oder die sich nur die Koali-
tionsfraktionen zu eigen machten. Zu diesen letztge-
nannten streitigen Regelungen legten die Opposi-
tionsfraktionen Änderungsanträge vor, die jedoch 
wie oben dargestellt sämtlich abgelehnt wurden. 

Im folgenden werden nur die vom Ausschuß für Ver-
kehr beschlossenen Änderungen gegenüber der ur-
sprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs der Bun-
desregierung erläutert. Soweit der Ausschuß einen 
Formulierungsvorschlag des Bundesrates übernom-
men hat, dem die Bundesregierung zugestimmt hat, 
wird auf die Drucksache 13/6914, Anlagen 2 und 3 
verwiesen. 

Zu Artikel 1- Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 2 und 3 StVG 

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung, 
da Ortskenntnisse nur bei der besonderen Erlaubnis 
zur Personenbeförderung nach § 2 Abs. 3 in Be tracht 
kommen, das heißt für Taxen, Mietwagen, Kranken-
wagen und Linienverkehr in Pkw. Außerdem wird 
klargestellt, daß auch die besondere Erlaubnis zur 
Personenbeförderung grundsätzlich den für sonstige 
Fahrerlaubnisse geltenden Regelungen unterliegt. 
Einen Unterschied gibt es beispielsweise bei der 
Strafbarkeit. Fahren ohne eine Fahrerlaubnis der 
Klassen A bis E erfüllt den Tatbestand des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis, während das Fehlen der Erlaub-
nis zur Personenbeförderung, die eine zusätzliche 
Fahrerlaubnis zur Fahrerlaubnis der Klasse B ist, wie 
bisher nur als Ordnungswidrigkeit geahndet werden 
soll. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 4 und 5 Nr. 1 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahmen des Bundesrates 
unter den Nummern 2 und 3, denen die Bundesregie-
rung zugestimmt hat. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 12 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un

-

ter Nummer 6 und die Gegenäußerung der Bundes-
regierung ebenfalls unter Nummer 6. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 13 StVG 

Voraussetzung für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 
ist, daß der Bewerber in den Grundzügen der Versor-
gung Unfallverletzter im Straßenverkehr unterwie-
sen worden ist oder Erste Hilfe leisten kann. Eine sol-
che Unterweisung bzw. Ausbildung wird im Rahmen 
der Erteilung einer Fahrerlaubnis nur dann aner-
kannt, wenn sie von einer amtlich anerkannten Stelle 
oder Person durchgeführt worden ist. Diese Stellen 
oder Personen müssen deshalb in die Regelung des 
§ 2 Abs. 13 StVG einbezogen werden. Dies gilt ent-
sprechend für die Prüfung der Ortskenntnisse beider 
besonderen Erlaubnis zur Personenbeförderung (§ 2 
Abs. 3 StVG). Diese Prüfung soll von den Verwal-
tungsbehörden auf eine andere Stelle delegiert wer-
den können. 

Zu Nummer 3a - 2a Abs. 2 Nr. 2 und 3 StVG 

Die verkehrspsychologische Beratung ist freiwillig. 
Um einen Anreiz für die Teilnahme zu geben, sollen 
Verstöße, die während der Zeit beg angen werden, 
die dem Fahranfänger für die Teilnahme zur Ver-
fügung gestellt wird, bei den weiteren Maßnahmen 
nach den Regelungen der Fahrerlaubnis auf Probe 
nicht berücksichtigt werden. 

Zu Nummer 3a - § 2 a Abs. 2 a - neu - StVG 

Die 1986 eingeführte Fahrerlaubnis auf Probe zur Be-
kämpfung des überdurchschnittlich hohen Unfallrisi-
kos von Fahranfängern hat sich bewährt. Die große 
Mehrheit der Fahranfänger, nämlich 86 %, fa llen in 
der Probezeit nicht auf. Allerdings liegt die Rate der 
auffälligen Fahranfänger mit 14 % deutlich über der 
sonstigen Auffälligkeitsrate von 8 %. Untersuchun-
gen haben gezeigt, daß diejenigen, die in der Probe-
zeit auffällig werden, auch nach deren Ablauf über-
durchschnittlich häufig mit einem Verkehrsdelikt im 
Verkehrszentralregister eingetragen werden. Um 
dem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, für die Fahr-
anfänger, die in der Probezeit derart  auffällig wer-
den, daß die Teilnahme an einem Aufbauseminar 
angeordnet wird, die Probezeit um zwei Jahre zu ver-
längern. 

Zu Nummer 7 - § 3 Abs. 4 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 10, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 7 - § 3 Abs. 5 StVG 

Siehe hierzu die Gegenäußerung der Bundesregie

-

rung unter Nummer 11. 

Zu Nummer 7 - § 4 Abs. 3 Nr. 1 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 12, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 7 - § 4 Abs. 4 und 5 StVG 

Als Folge der Herabsetzung der ersten Eingriffs

-

schwellen von zehn auf acht Punkten in § 4 Abs. 3 
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Nr. 1 sind auch die Absätze 4 und 5 anzupassen. Ein 
Punkterabatt von vier Punkten wird also nur noch 
gewährt, wenn der Betroffene nicht mehr als acht 
Punkte (bisher zehn) hat (Absatz 4). In Absatz 5 wird 
der Fall  geregelt, daß ein Fahrerlaubnisinhaber auf 
atypische Weise 14 oder 18 Punkte erreicht. Er wird 
in der ersten Phase so gestellt, als ob er neun Punkte 
hätte und kann damit nur einen Bonus von zwei 
Punkten erhalten. 

Zu Nummer 7 - § 4 Abs. 10 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 14, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb -
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d - neu - StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un-
ter Nummer 15, der die Bundesregierung zugestimmt 
hat. Die Einfügung eines neuen Buchstabens d 
macht eine redaktionelle Änderung bei den bisheri-
gen Buchstaben d bis i erforderlich. Diese werden 
jetzt die Buchstaben e bis j. Dies hat Änderungen in 
den in den Buchstaben d bis j neu genannten Para-
graphen zur Folge. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb -
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d - neu -, k, n und t StVG 

In den genannten Unterpunkten des § 6 Abs. 1 Nr. 1 
StVG wurde jeweils nach dem Wort „gewährleisten" 
noch der Satzteil „wobei ein Erfahrungsaustausch 
unter Leitung der Bundesanstalt für Straßenwesen 
vorgeschrieben werden kann, " eingefügt. 

Grund ist der, daß ein Element der Qualitätssiche-
rung häufig ein Erfahrungsaustausch zwischen den 
anerkannten Stellen oder Personen ist. Zur Wahrung 
der Neutralität und der gleichberech tigten Teil-
nahme aller Betroffener kann es notwendig sein, eine 
externe Stelle mit der Durchführung des Erfahrungs-
austauschs zu betrauen. Hierzu bietet sich die Bun-
desanstalt für Straßenwesen als die für Fragen der 
Kraftfahrereignung kompetente Stelle an , der ohne-
hin die Zertifizierung bzw. Akkreditierung obliegt. 

Die Einfügung des Wortes „Ausbildung" ist eine 
redaktionelle Folgeänderung der Neufassung des § 2 
Abs. 13 StVG. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe p StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 17, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb -

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe w StVG 

Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Artikel 1 
Nummer 3 a - § 2 a Abs. 2 Nr. 2 und 3 StVG. Die 
Änderung stellt sicher, daß die Verwaltungsbehörde 
in besonders gelagerten Einzelfällen Ausnahmen 
auch von der zweiten Eingriffsschwelle zulassen 
kann. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe gg 
§ 6 Abs. 1 Nr. 9 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 19, der die Bundesregierung der 
Sache nach, wenn auch mit anderer Formulierung, 
zugestimmt hat. 

Zu Nummer 11 - § 6 a Abs. 4 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 20, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa - 
 § 25 Abs. 2 StVG 

Klarstellung, daß bei einem Fahrverbot auch der 
internationale Führerschein abzugeben ist. 

Zu Nummer 14 Buchstabe b - neu - 
 § 25 Abs. 2 a StVG 

Die Änderung geht auf einen Beschluß des Rechts-
ausschusses zurück. 

Einsprüche gegen Entscheidungen über die Verhän-
gung eines Fahrverbots werden zur Zeit mitunter 
allein deshalb eingelegt, um einen zeitlichen Auf-
schub des Fahrverbots zu erreichen. Das gelingt, in-
dem der Betroffene seinen Einspruch zu einem ihm 
passendèn Zeitpunkt zurücknimmt. Durch die Ein-
räumung einer viermonatigen Frist, innerhalb der 
der Betroffene ein rechtskräftiges Fahrverbot wirk-
sam werden lassen kann, soll die damit verbundene 
Belastung der Justiz verringert werden. Allerdings 
soll das Wahlrecht nur „Ersttätern" bei Verkehrsord-
nungswidrigkeiten, nicht aber Wiederholungstätern 
und auch nicht bei Straftaten eingeräumt werden. 

Zu Nummer 14 Buchstabe e - § 25 Abs. 8 StVG 

Folgeänderung zu Nummer 14 Buchstabe b (neu) -
§ 25 Abs. 2 a StVG. Die Bestimmung in Absatz 8 über 
die Belehrung des Betroffenen wird ergänzt um die 
neue Bestimmung des Absatzes 2 a und des Absat-
zes 2. 

Zu Nummer 16 § 28 Abs. 2 Nr. 3 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un-
ter Nummer 25, der die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

Zu Nummer 16 - § 28 Abs. 3 Nr. 11 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 26, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. Allerdings ist nach der Angabe „ § 2 a 
Abs. 2" und der Angabe „§ 4 Abs. 3" jeweils die An-
gabe „Satz 1" einzufügen. 

Zu Nummer 17 - § 29 Abs. 1 Satz 3 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un-
ter Nummer 29, der die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 
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Zu Nummer 17 - § 29 Abs. 6 

Die Änderung ist eine Folge aus der Ergänzung des 
§ 2a in Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe a um den Absatz 2 a. 

Die Fahranfänger unterliegen dann vier Jahre den 
Maßnahmen der Fahrerlaubnis auf Probe, wenn sie 
während der Probezeit eine schwerwiegende oder 
zwei weniger schwerwiegende Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten begehen. Dies bedingt, daß die 
entsprechenden Entscheidungen während des ge-
samten Zeitraums einer Fahrerlaubnis auf Probe 
auch im Verkehrszentralregister eingetragen sind. 
Ordnungswidrigkeiten werden jedoch, wenn es sich 
um eine einzelne Tat handelt, bereits nach zwei Jah-
ren getilgt (vgl. § 29 Abs. 1 StVG). Die Tilgungsfrist 
für Ordnungswidrigkeiten muß für Fahranfänger in 
§ 29 Abs. 6 StVG deshalb entsprechend an  die ver-
längerte Probezeit gebunden werden. 

Zu Nummer 17 - § 30 Abs. 1 Nr. 2 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 30, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 18 Buchstabe c - § 30 a Abs. 2 a StVG 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu Nummer 18 Buchstabe f - 
§ 30a Abs. 5 Nr. 1 Buchstabe b StVG 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu Nummer 18 Buchstabe f - 
§ 30 a Abs. 5 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 Buchstabe c 

Während eines Fahrverbotes darf der Fahrerlaubnis-
inhaber nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Dies 
muß durch die Polizei bei Kontrollen auch im EU-
Ausland sofort und ohne großen Aufwand überprüft 
werden können. Ein On-line-Abruf auch dieser Ent-
scheidung ist deshalb erforderlich. 

Zu Nummer 18 Buchstabe f - 
§ 30a Abs. 5 Nr. 5 Buchstabe a StVG 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu Nummer 30 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa - 
§ 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b 

In vielen Fällen können die Träger der Sozialhilfe die 
auf sie gemäß § 91 Abs. 1 des Bundessozialhilfege-
setzes (BSHG) übergegangenen Unterhaltsansprü-
che des Hilfeempfängers gegenüber nach bürger-
lichem Recht Unterhaltspflichtigen nicht realisieren, 
weil deren Aufenthalt nicht zu ermitteln ist. Die bis-
herigen Auskunftsrechte, insbesondere nach § 117 
Abs. 3 BSHG, reichen für erfolgsversprechende bun-
desweite Aufenthaltsermittlungen nicht aus. Der So-
zialhilfe entstehen wegen nicht rea lisierbarer Rück-
griffsansprüche erhebliche Einnahmeverluste. 

Die Träger der Sozialhilfe haben daher an der Über-
mittlung von Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregi-
ster beim Kraftfahrt-Bundesamt ein gleichgelagertes 
Interesse wie die Unterhaltsvorschußkassen hinsicht

-

lich der Halterdaten zu „untergetauchten" Unter-
haltsschuldnern nach § 7 des Unterhaltsvorschußge-
setzes. Die Ergänzung des Gesetzentwurfs hilft, den 
Mißbrauch von Sozialleistungen auch im Bereich der 
Sozialhilfe wirksam zu bekämpfen. Die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Bagatellgrenze von 1 000 DM 
ist auch hinsichtlich des Auskunftsinteresses der Trä-
ger der Sozialhilfe sachgerecht und angemessen. 

Zu Nummer 37 - § 48 Abs. 1 Nr. 2 StVG 

Die Regelung dient der Klarstellung, daß die Ertei-
lung von Prüfbescheinigungen anstatt in den ört-
lichen Fahrerlaubnisregistern von den Stellen ge-
speichert werden dürfen, die diese Bescheinigung 
erteilen. 

Zu Nummer 37 - § 48 Abs. 3 StVG 

Das Wort  „Seriennummer" ist mißverständlich, da es 
keine verschiedenen Vordruckserien von Führer-
scheinen geben wird, sondern jeder Führerschein 
eine individuelle Nummer erhält. 

Zu Nummer 37 - § 49 Abs. 2 Nr. 2 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 36, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 37 - § 50 Abs. 1 Nr. 2 StVG 

Vermerke über die Ausschreibung von Führerschei-
nen zur Sachfahndung müssen auch im Zentralen 
Fahrerlaubnisregister niedergelegt werden, damit 
bei Verkehrskontrollen überprüft werden kann, ob 
nach dem vorgelegten Führerschein gefahndet wird. 

Entscheidungen über die Verhängung eines Fahrver-
botes, die Beschlagnahme, Sicherstellung oder Ver-
wahrung eines Führerscheins und die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis werden im Verkehrszen-
tralregister (VZR) registriert. Diese Entscheidungen 
führen nicht zum Erlöschen der Fahrerlaubnis, der 
Inhaber kann sein Recht aber vorübergehend nicht 
ausüben. Bei einer Anfrage im Zentralen Fahrerlaub-
nisregister kann also die Antwort nicht einfach lau-
ten, daß der betroffene Inhaber einer Fahrerlaubnis 
ist, sondern es muß zugleich darauf hingewiesen 
werden, daß eine Entscheidung im VZR eingetragen 
ist, die die Ausübung des Fahrerlaubnisrechts zur 
Zeit untersagt. Zu diesem Zweck muß das Zentrale 
Fahrerlaubnisregister einen Hinweis auf entspre-
chende Eintragungen im VZR enthalten. 

Zu Nummer 37 - § 50 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a StVG 

Die Änderung stellt klar, daß neben der Entziehung 
der Fahrerlaubnis auch eine isolierte Sperre im 
örtlichen Fahrerlaubnisregister gespeichert werden 
darf. 

Zu Nummer 37 - § 52 Abs. 1 Nr. 2 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 37, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 
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Zu Nummer 37 - § 61 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
und 3 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 69. Die Bundesregierung hält das An-
liegen des Bundesrates für gerechtfertigt, da ein Bür-
ger mit Recht darauf vertrauen darf, daß eine einmal 
erteilte Fahrerlaubnis auch noch nach 15 Jahren von 
den Behörden bestätigt werden kann. Aus Gründen 
des Datenschutzes soll aber nach dem Erlöschen der 
Fahrerlaubnis aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregi-
ster nur noch den Betroffenen Auskunft gegeben 
werden. Er kann selbst entscheiden, ob und an wen 
er die Daten weitergibt. 

Als Folge der Einfügung des neuen Absatzes 2 wird 
der bisherige Absatz 2 Absatz 3. 

Zu Nummer 37 - § 65 Abs. 10 Satz 2 StVG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un-
ter Nummer 39, der die Bundesregierung zugestimmt 
hat. Allerdings ist nach der Angabe „ § 2 a Abs. 2" 
und der Angabe „§ 4 Abs. 3" jeweils die Angabe 
„Satz 1" einzufügen. 

Zu Artikel 2 - Änderung des Fahrlehrergesetzes 

Zu Nummer 2 - § 1 Abs. 3 FahrlG 

Bei der Ausbildung der Fahrlehrer gibt es für alle 
Fahrerlaubnisklassen einen einheitlichen theoreti-
schen Grundstoff (neben dem klassenspezifischen 
Zusatzstoff). Dieser Grundstoff muß deshalb von je-
dem Fahrlehrer mit einer Fahrlehrerlaubnis gelehrt 
werden dürfen, unabhängig davon für welche Klasse 
die Fahrlehrerlaubnis erteilt ist. Als Folge der Ein-
fügung des Absatzes 3 wird der bisherige Absatz 3 
Absatz 4. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 5 Satz 2 FahrlG 

Siehe dazu die Stellungnahme des Bundesrates unter 
Nummer 40, der die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

Zu Nummer 11 - § 11 Abs. 1 Nr. 4 FahrlG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 41, der sich der Ausschuß angeschlos-
sen hat. 

Zu Nummer 17 Buchstabe e - § 17 FahrlG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 42, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 21 - § 21 FahrlG 

Redaktionelle Berichtigung. 

Zu Nummer 37 Buchstabe b - § 36 Abs. 2 FahrlG 

Entsprechend der Bedeutung von Zuwiderhandlun-
gen gegen das Fahrlehrergesetz soll der geltende 
Bußgeldrahmen nach dem Entwurf in bestimmten 
Fällen deutlich erhöht werden (von 1 000 auf 5 000 
DM). Dieselbe Bedeutung wie den do rt  genannten 

Verstößen kommt auch den in § 36 Abs. 1 Nr. 15 
Fahrlehrergesetz genannten Zuwiderhandlungen zu. 
Sie sollen deshalb ebenfalls mit einer Geldbuße von 
bis zu 5 000 DM geahndet werden können. Damit 
verlängert sich auch die Frist für die Verfolgungsver-
jährung auf zwei Jahre. 

Zu Nummer 38 - § 41 Nr. 2 FahrlG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 46, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 39 - Überschrift vor § 37 FahrlG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 47, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Artikel 3 - Änderung des Strafgesetzbuchs 

Zu Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa - 
§ 44 StGB 

Die Regelung ist eine Folgeänderung zu Artikel 1 
Nr. 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa - § 25 Abs. 2 
StVG. 

Die Vorschriften über das bußgeldrechtliche Fahrver-
bot in § 25 StVG und das strafrechtliche Fahrverbot 
in § 44 StGB entsprechen sich bisher. § 44 StGB 
müßte deshalb angepaßt werden, wenn in § 25 StVG 
ausdrücklich geregelt wird, daß auch ein internatio-
naler Führerschein im Falle eines Fahrverbotes abzu-
geben ist. 

Zu Artikel 6 - Änderung des Kraftfahrsach-
verständigengesetzes 

Zu Nummer 4 Buchstabe b - neu - 
§ 6 Abs. 1 a KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 54, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 7 - § 9 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 55, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 7 a - § 11 Abs. 1 a - neu - KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 56, der die Bundesregierung der Sa-
che nach, jedoch mit der Maßgabe zugestimmt hat, 
daß § 11 Abs. 1 a (neu) die aus der Zusammenstel-
lung ersichtliche Fassung erhält. Die Änderung dient 
der Klarstellung über die Zuständigkeiten von Kraft-
fahrt-Bundesamt und Bundesanstalt für Straßen-
wesen. 

Zu Nummer 7 b - § 13 Abs. 3 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme der Bundesregie-
rung unter Nummer 61. 
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Zu Nummer 8 - § 16 Abs. 1 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 57, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer I 1 a - § 20 Abs. 1 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates un-
ter Nummer 58, der die Bundesregierung mit der 
Maßgabe zugestimmt hat, daß die neue Nummer 3 a 
des § 20 Abs. 1 die aus der Zusammenstellung er-
sichtliche Fassung erhält. 

Zu Nummer 12 - § 22 Abs. 3 Nr. 8 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 65, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 13 - § 23 Abs. 2 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 63, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 14 - § 27 Abs. 1 Nr. 2 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des  Bundesrates 
unter Nummer 64, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 14 - § 28 Abs. 2 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 65, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 14 - § 30 KfSachvG 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 66, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Artikel 8 - Änderung des Gesetzes 
über die Errichtung eines 
Kraftfahrt-Bundesamtes 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und d 
Gesetz über die Errichtung eines Kraftfahrt

-

Bundesamtes 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 67, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 1 Nr. 4 - neu - Gesetz über 
die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates 
unter Nummer 68, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 1 Nr. 5 - neu - Gesetz über 
die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes 

Durch das Gesetz zur Regelung der Sicherheitsan-
forderungen an Produkte und zum Schutz der CE-
Kennzeichnung (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) 
vom 22. April 1997 (BGBl. I S. 934) sind dem KBA 
- als neue Nummer 4 - die Aufgaben nach auf § 6 
Abs. 1 Nr. 19 des Straßenverkehrsgesetzes beruhen-
den Vorschriften sowie nach den §§ 8 und 9 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes übertragen worden. Durch 
die Neufassung von § 2 des Gesetzes über die Errich-
tung eines Kraftfahrt-Bundesamtes und der neuen 
Nummer 4 ändert sich die Numerierung der durch 
das Produktsicherheitsgesetz eingefügten, Aufgabe 
von Nummer 4 b in Nummer 5. 

Zu Nummer 2 - § 2 Abs. 1 Nr. 7 - neu - Gesetz über 
die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes 

Folgeänderung zu Nummer 10 Buchstabe a Doppel

-

buchstabe gg - § 6 Abs. 1 Nr. 9 StVG. Siehe hierzu 
auch die Stellungnahme des Bundesrates unter 
Nummer 19. 

Bonn, den 4. Juni 1997 

Michael Jung (Limburg) 

Berichterstatter 
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Berichterstatterin 
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Berichterstatterin 

Horst Friedrich 

Berichterstatter 






